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ZUSAMMENFASSUNG 

 

Diese Studie wurde zu dem Zweck erstellt, Informationen für die Parlamentsdebatte über 

die sozialen und Arbeitsbedingungen von Berufskraftfahrern im Straßengüterverkehr in 

Form eines Überblicks über die maßgeblichen EU-Rechtsvorschriften in diesem Bereich 

sowie einer Zusammenfassung der Ergebnisse, die aus der Konsultation der 

Interessengruppen (Gewerkschaften) und Fahrer aus einigen Mitgliedstaaten gewonnen 

wurden, bereitzustellen. 

 

Die Studie beinhaltet eine eingehende Analyse der dringlichsten Fragen und Entwicklungen, 

die einen Einfluss auf die sozialen und Arbeitsbedingungen von Berufskraftfahrern haben. 

Es sollen Faktoren herausgearbeitet werden, denen im Hinblick auf die Anwendung einer 

wirksamen Durchsetzungsstrategie für die stärkere Achtung der sozialen Rechte der Fahrer 

größere Aufmerksamkeit gewidmet werden sollte. Für die Fahrer würde dies im Gegenzug 

bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen bedeuten. Insofern liefert die Studie unter 

Einbeziehung der Schlussfolgerungen und Empfehlungen, welche die Verfasser in ihrer 

früheren Studie für das Europäische Parlament über die Durchsetzung von 

Sozialvorschriften im gewerblichen Straßengüterverkehr 1  geäußert hatten, eine aktuelle 

und konkrete Grundlage für die Debatte. 

 

EU-Rechtsvorschriften, die Auswirkungen auf die sozialen und 

Arbeitsbedingungen der Fahrer haben 

 

Anhand einer Betrachtung der Gründe, welche zu den Entwicklungen der Rechtsvorschriften 

auf europäischer Ebene in den beiden betroffenen Bereichen geführt haben, liefert die 

Studie einen Abriss des aktuellen Rechtsrahmens der EU, der die sozialen Aspekte 

(Arbeitszeit, Lenk- und Ruhezeiten) und den Zugang zum Straßengüterverkehrsmarkt (das 

Maßnahmenpaket für den Straßenverkehr) regelt. 

 

Angesichts der mobilen und internationalen Ausprägung des Güterkraftverkehrs werden in 

der Studie auch weitere EU-Gesetze untersucht, die einen starken Einfluss auf die sozialen 

und Arbeitsbedingungen haben, obwohl sie sich ursprünglich nicht speziell an den 

Straßengüterverkehr richteten. 

 

Die sozialen und Arbeitsbedingungen der Fahrer: eine Bewertung 

 

Der Hauptteil der Studie widmet sich der Bewertung der sozialen und Arbeitsbedingungen 

von Berufskraftfahrern. Die Betrachtung stützt sich dabei im Wesentlichen auf die 

Ergebnisse der Konsultation maßgeblicher Interessengruppen (nationale Gewerkschaften 

und zwei gesamteuropäische Vereinigungen) und der Fahrer. So wurden sowohl qualitative 

als auch quantitative Informationen zu den Themen, die einen sehr unmittelbaren Einfluss 

auf das Arbeitsumfeld und den Lebensstandard von Berufskraftfahrern haben, ermittelt. 

 

Seit dem Beginn der Liberalisierung in den 1990er Jahren haben sich tiefgreifende 

Änderungen im Straßengüterverkehr vollzogen. Die zunehmende Öffnung des europäischen 

Marktes ist für die Neugestaltung nicht nur der bisherigen Organisation und Struktur des 

Straßengüterverkehrs, sondern auch der Art und Kosten der angebotenen Leistungen 

entscheidend gewesen. Nach der in zwei Schritten in den Jahren 2004 und 2007 

vollzogenen EU-Erweiterung um 12 neue Mitgliedstaaten traten diese Änderungen noch 

deutlicher zutage. 

                                                           
1  Nachstehend, siehe Fußnote 8. 
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Wie aus der Studie hervorgeht, wurde die Liberalisierung jedoch nicht von einer 

gleichzeitigen sozialen Harmonisierung der Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen 

begleitet. Diese verzeichnen vielmehr sowohl bei den in- als auch ausländischen 

Berufskraftfahrern einen allgemeinen und deutlichen Abwärtstrend2. 

 

Nach wie vor gibt es zwischen den EU-Mitgliedstaaten große Unterschiede bei den 

Marktstrukturen im Arbeits- und sozialen Sektor sowie im Hinblick auf die Wirksamkeit von 

Durchsetzungsmechanismen. Aufgrund dieser Unterschiede entstehen Lücken, die 

Transportbetriebe dazu verleiten können, unlauteren Wettbewerb und Praktiken des 

Sozialdumpings zu betreiben (wie beispielsweise „Briefkastengesellschaften“, der Einsatz 

von Fahrern, die sich fälschlicherweise als Selbständige ausgeben, leistungsabhängige 

Beschäftigungsmodelle), anstatt Möglichkeiten für soziales und wirtschaftliches Wachstum 

zu schaffen. 

 

Diese unlauteren Praktiken deuten auf ein allgemein sinkendes Niveau im Berufsstand der 

Kraftfahrer hin, d.h. ein nachlassendes Arbeitsumfeld sowie Rückschritte in Bezug auf das 

Einkommensniveau, die Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben, die 

Arbeitsanforderungen und den Lebensstandard. Wie die Ergebnisse der Konsultation und 

die in dieser Studie für einige Mitgliedstaaten aufgezeichneten Beispiele belegen, ist 

allerdings hervorzuheben, dass die vorstehend genannten unlauteren Praktiken und der 

Missbrauch ebenfalls in hohem Maße zu den zunehmend unsicheren Lebens- und 

Arbeitsbedingungen von Fahrern beitragen.  

 

Diese Ergebnisse decken sich mit den Rückmeldungen sowohl der Interessengruppen als 

auch der Fahrer. Laut den erhobenen Daten halten die Interessengruppen insbesondere das 

Arbeitsumfeld (einschließlich eines höheren Ausmaßes an Diskriminierung zwischen 

Fahrern aus den Ländern der EU-15 und EU-12), die Arbeitsanforderungen (d.h. eine 

höhere Aufgabenflexibilität und mehr Tätigkeiten, die sich nicht auf das Führen des 

Fahrzeugs beziehen) und das Einkommensniveau (d.h. ein stetiges Absinken des 

Gehaltsniveaus der Fahrer) für die sozialen Komponenten im Straßengüterverkehrssektor, 

die sich in den letzten fünf Jahren in besonders starker Weise negativ entwickelt haben. 

 

Abbildung 1:   Faktoren mit der stärksten negativen Entwicklung in den  

  letzten fünf Jahren 

 
Quelle: Zusammenstellung der Verfasser. 

 

Deteriorated sharply Deutlich  

Deteriorated Verschlechtert 

Neither deteriorated nor improved Weder verschlechtert noch verbessert 

                                                           
2  Ausländische Fahrer sind Fahrer, deren Beschäftigungsland nicht das Heimatland ist. 
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Improved Verbessert 
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Non-standard working hours Nicht-Standard-Arbeitszeiten 

Working hours Arbeitszeiten 
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Die Fahrer stimmen mit der Auffassung und Sichtweise der Interessengruppen überein und 

betonen hier insbesondere das Absinken des Lohnniveaus, gefolgt von einem Anstieg der 

Arbeitsstunden, einer Verschlechterung des Arbeitsumfelds, sowie mangelnden 

Zugangsmöglichkeiten zu und unzureichende Sicherheit von Parkplätzen. Von dieser 

rückläufigen Entwicklung sind insbesondere die Fahrer aus den Ländern der EU-15 

betroffen, und zwar laut ihrer Aussage hauptsächlich, weil die Transportbetriebe auf 

kostengünstigeres Personal aus Osteuropa zurückgreifen. 

 

Abbildung 2: Beurteilung der Faktoren mit der stärksten negativen Entwicklung 

in den letzten fünf Jahren durch die Fahrer 

 

 
Quelle: Zusammenstellung der Verfasser. 
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Laut den Interessengruppen gibt es vornehmlich bei der Durchsetzung von Regeln 

Probleme und hier wäre es wünschenswert, ein Eingreifen der EU mit dem Ziel zu begrüßen, 

wirksamere Kontrollmechanismen gegen diejenigen Verkehrsunternehmen zu schaffen, die 

für illegale beziehungsweise unterlautere Beschäftigungspraktiken verantwortlich sind. In 

diesem Bereich ist bei den Durchsetzungspraktiken, Sanktionen und Strafen ein höherer 

Harmonisierungsgrad in den EU-Mitgliedstaaten erforderlich, um den aktuellen, durch in 

allen EU-Ländern stark variierende Durchsetzungsstandards oder unterschiedliche 

diesbezügliche Prioritäten gekennzeichneten Rahmen zu überwinden. 
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Tabelle 1: Weitere wichtige Themen der Interessengruppen in Bezug auf die 

sozialen und Arbeitsbedingungen im Straßengüterverkehr3 

Thema Gewicht 

Illegale/unfaire Beschäftigungsmodelle, die zu 

Sozialdumping führen (einschließlich 

„Briefkastengesellschaften") 

***** 

Mangelnde Durchsetzung und Kontrollen  ***** 

Eine soziale Harmonisierung in den Mitgliedstaaten der EU-

27 liegt noch in weiter Ferne. 
**** 

Illegale Kabotagetransporte **** 

Qualität der Raststätten und zweckbestimmten 

Einrichtungen 
*** 

Lenk- und Ruhezeiten ** 

Quelle: Zusammenstellung der Verfasser auf Grundlage der aus der Konsultation der Interessengruppen 

gewonnenen Ergebnisse. 

 

Wichtigste Schlussfolgerungen 

 

Die Schlussfolgerung aus und auch ein Hauptfazit der vorliegenden Studie lauten, dass die 

Richtung, in die sich der Markt für den Straßengüterverkehr seit Beginn der Liberalisierung 

in den 1990er Jahren entwickelt hat, nicht zur Konvergenz eines höheren Wettbewerbs und 

einer flankierenden sozialen Harmonisierung der Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen 

von Beschäftigten im Straßengüterverkehr in den EU-Mitgliedstaaten geführt hat.  

 

In den EU-Ländern sind die Unterschiede bei den Marktstrukturen im Arbeits- und sozialen 

Sektor nach wie vor sehr groß und dies kann insbesondere im Zusammenspiel mit 

unzureichenden oder unwirksamen Durchsetzungsmechanismen dazu führen, dass unfaire 

Transportbetriebe zu unlauteren Wettbewerbs- und Sozialdumping-Praktiken greifen. 

Negative Auswirkungen auf den gegenwärtigen Abwärtstrend, der dem 

Straßengüterverkehrsektor aktuell zu schaffen macht, sind die Folge.  

 

Als wichtigste Maßnahme, durch die das Ziel harmonisierter Arbeitsbedingungen, 

verbunden mit einer gemeinsamen Auslegung und Anwendung der maßgeblichen 

Verordnungen und gestützt durch eine einheitlichere Definition von Verstößen und der 

damit verbundenen Strafen erreicht werden könnte, gilt weiterhin die Durchsetzung. 

 

Zusammenfassung der Empfehlungen 

 

Aus den Ergebnissen dieser Studie lässt sich eine Reihe von Empfehlungen ableiten, die als 

Orientierung in bestimmten Bereichen dienen können, wo möglicherweise weitere 

Verbesserungen der sozialen und Arbeitsbedingungen von Berufskraftfahrern erforderlich 

                                                           
3  Die Verfasser der Studie haben in der Spalte „Gewicht“ eine qualitative Bewertung im Hinblick auf die 

Notwendigkeit gesetzlicher Initiativen vorgenommen. Diese stellt keine Beurteilung der Bedeutung der 
jeweiligen Punkte dar, sondern spiegelt vielmehr die Vorrangigkeit zukünftiger Maßnahmen wider. Da die 
vorhandenen Rechtsvorschriften in Bezug auf die Lenk- und Ruhezeiten grundsätzlich bis zu einem gewissen 
Grad eingehalten und durchgesetzt werden, ist der Bedarf für weitere Maßnahmen in diesem Bereich weniger 
dringlich im Vergleich zu anderen, von den Fahrern und Interessengruppen benannten Themen. 
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sind. Infolgedessen empfehlen die Verfasser die Schwerpunktsetzung auf die folgenden 

Maßnahmen: 

 

 Stärkung der Durchsetzungsmechanismen in den Mitgliedstaaten. Dies 

würde eine Zunahme und Erhöhung der Effizienz bestehender Kontrollen und 

Durchsetzungsmechanismen erfordern und könnte den Entwurf einer Ad-hoc-

Durchsetzungsrichtlinie zur Förderung der Anwendung der Verordnungen (EG) Nr. 

1071/2009 und 1072/2009 beinhalten. Darüber hinaus könnten sich die 

Durchsetzungsmaßnahmen auf die Arbeits- und Sozialgesetze im 

Straßengüterverkehr konzentrieren, etwa auf die Verordnung (EG) Nr. 593/2008 

(Rom-I-Verordnung), und zwar beispielsweise mittels gemeinsamer Kontrollen durch 

die Arbeitsbehörden und die Stellen, die mit der Durchsetzung der Vorschriften im 

Kraftverkehr befasst sind. 

 Einführung von Folgenabschätzungen zu den Durchsetzungsmaßnahmen 

Diese könnten mit dem Ziel eingeführt werden, die Durchsetzung der EU-

Rechtsvorschriften maßgeblich zu stärken und die Mitgliedstaaten gleichzeitig zu 

ermutigen, ihre Verantwortung in diesem Bereich zu übernehmen. Sämtliche 

Legislativvorschläge sollten mit Folgenabschätzungen einhergehen, um die 

wahrscheinlichen Auswirkungen der angewandten Maßnahmen auf die 

Durchsetzbarkeit des Vorschlags nach Inkrafttreten der jeweiligen EG-

Rechtsvorschriften zu bewerten und abzuschätzen.  

 Einführung eines Berichtwesens zur Anwendung der Richtlinie 96/71/EG 

über die Entsendung von Arbeitnehmern Durch ständig aktualisierte Daten und 

Informationen über den Umsetzungsstatus der verschiedenen Normen kann die 

Wirksamkeit von Durchsetzungsmaßnahmen erhöht werden. Dies könnte auf die 

Richtlinie 96/71/EG über die Entsendung von Arbeitnehmern zutreffen, wenn hier 

eine Bestimmung für ein Berichtwesen in die Verordnung (EG) 1072/2009 eingebaut 

wird, die jedem Mitgliedstaat die Verpflichtung auferlegt, die Kommission über die 

Anwendung der Richtlinie 96/71/EG auf dem Laufenden zu halten, sowie auf die 

künftige Durchführungsrichtlinie über die Entsendung von Arbeitnehmern – zu der 

gerade ein Vorschlag4 in erster Lesung im Parlament erörtert wird.  

 Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten sowie den 

verschiedenen Behörden innerhalb eines Mitgliedstaates Dies kann durch 

einen leichteren Austausch von Informationen und bewährten Praktiken und die 

Förderung von Schulungen für die in der Rechtsdurchsetzung Tätigen sowie die 

Befürwortung konzertierter Schulungsprogramme erreicht werden. Darüber hinaus 

könnte ein entsprechendes Bestreben auch mit einer Ausweitung der Kompetenzen 

der durch die Richtlinie 2006/22/EG geschaffenen Stellen für 

innergemeinschaftlichen Verbindung einhergehen. 

 Einbeziehung der Richtlinie 96/71/106 in die Anwendung der 

Kabotageregeln Dies könnte eine Änderung der Verordnung (EG) 1072/2009 

erfordern, mit dem Ziel der Beseitigung von Ausnahmen und der einfacheren 

Durchsetzung der Kabotageregeln. 

 Schaffung eines europäischen Registers der Transportbetriebe Dieses 

Register würde eine schwarze Liste der Betriebe beinhalten, die für illegale oder 

unlautere Praktiken verantwortlich sind. Hier könnte eine Einbindung in das 

Risikoeinstufungssystem erfolgen, das die Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit 

Unternehmen einführen müssen, die gegen die EU-Rechtsvorschriften zu Lenk- und 

Ruhezeiten verstoßen.  

                                                           
4  EP, EMPL-Ausschuss, Bericht (2012/0061(COD)) (EP-Berichterstatterin Danuta Jazlowiecka). 
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Zusätzlich zu den vorstehenden Vorschlägen werden noch weitere Empfehlungen 

abgegeben, die darauf abzielen, die Überwachung und das Benchmarking der 

Parkplatzqualität (einschließlich zweijährlicher Erhebungen, um die Meinungen und 

Wahrnehmungen von Berufskraftfahrern zu ihrem Beruf und ihren Arbeits- und 

Lebensbedingungen zu messen) weiterzuführen sowie Sensibilisierungs- und 

Informationskampagnen umzusetzen, um die Fahrer über leicht zugängliche, qualitativ 

hochwertige, sichere und geschützte Parkplätze zu informieren. Ein weiterer Schwerpunkt 

dieser Kampagnen sollte auf dem anhaltenden Missverhältnis zwischen dem Anteil von 

Frauen und Männern im Straßengüterverkehr liegen.  
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1. EINLEITUNG 

1.1 Auftrag der Studie 

 

Der Anteil des Straßengüterverkehrs an der Verkehrsteilung für alle Binnenverkehrsträger 

in Tonnenkilometern (tkm) beträgt ungefähr 76,4 % (EK, 2012b; EK, 2011a). Wie aus der 

nachstehenden  hervorgeht, entfallen in den Ländern der EU-27 zwei Drittel (67 %) dieser 

Tonnenkilometer auf den innerstaatlichen Verkehr, wobei hier bei einem Vergleich der 

Länder der EU-15 und EU-12 erhebliche anteilsbezogene Unterschiede festzustellen sind. 

Obwohl in den Ländern der EU-15 der innerstaatliche Verkehr den internationalen Verkehr 

(einschließlich Kabotage) übersteigt, macht der nationale Straßengüterverkehr in den 

Ländern der EU-12 nur ein Drittel (34 %) aus (EK, 2012b; EK, 2011a). 

 

Abbildung 3: Verkehrsteilung beim landgebundenen Güterverkehr in den 

Ländern der EU-27 im Jahr 2010 (in tkm) 

 
Quelle: Zusammenstellung der Verfasser auf Grundlage von EK, 2011a. 
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Abbildung 4:  Anteil der nationalen und internationalen Transporttätigkeiten 

(in %) 

 
Quelle: Zusammenstellung der Verfasser auf Grundlage von EK, 2011a. 
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Was den Arbeitsmarkt anbelangt, so stellt der Straßengüterverkehr mit ungefähr 

2,9 Millionen Beschäftigten im Jahr 2009 (EK, 2012a) auch einen wichtigen Arbeitgeber 

in der Europäischen Union (EU) dar. Allerdings ist die Beschäftigung in diesem Bereich 

weiterhin von einem hohen Anteil selbständiger Erwerbstätigkeit gekennzeichnet 

(durchschnittlich 19,6 % in den Ländern der EU-27). Ferner zeigt sich ein erhebliches 

Missverhältnis zwischen dem Anteil von Frauen und Männern. Frauen sind kaum 

präsent und ihr Anteil an der Gesamtzahl der im Landverkehr Beschäftigten beträgt 

durchschnittlich weniger als 14 % (IRS und TRT, 20095). 

 

Verglichen mit den anderen Güterverkehrsträgern hat der Straßenverkehr nach wie vor 

eine beherrschende Stellung in der europäischen Wirtschaft inne. Dessen 

ungeachtet ist allgemein bekannt, dass in diesem Sektor seit dem Beginn der 

Liberalisierung in den 1990er Jahren tiefgreifende Entwicklungen stattgefunden 

haben. Nach der Vollendung des Binnenmarkts wurde die Liberalisierung deutlich 

angekurbelt und auch der internationale Wettbewerb verschärfte sich infolge der beiden 

EU-Erweiterungsprozesse in den Jahren 2004 und 2007 stark, obwohl nach wie vor 

Kabotagebeschränkungen bestehen (EK, 2011b). Letztere sind auch auf den Umstand 

zurückzuführen, dass die Mitgliedstaaten die EU-Rechtsvorschriften zugunsten der 

Einführung von Beschränkungen für den Güterkraftverkehr ausgelegt haben (IRU, 2013). 

 

Auch die Organisation und Struktur der europäischen Wirtschaft haben sich gewandelt. Der 

Beitritt der neuen Mitgliedstaaten und die Zunahme der Warenströme aufgrund einer 

höheren Spezialisierung bei den Produktionsprozessen führten zu einer höheren Nachfrage 

nach Frachtverkehrsleistungen, welche hauptsächlich über den Straßenverkehr abgedeckt 

wurde (IRS und TRT, 20096). 

 

Im Rahmen dieser neu geschaffenen Marktbedingungen hat sich der Wettbewerbsdruck 

stark erhöht. Sinkende Gewinnspannen, Lohndruck und erhebliche Unterschiede zwischen 

den EU-Mitgliedstaaten sowohl bei den Betriebskosten als auch bei den Investitionsraten 

haben sich als die neuen Marktdeterminanten herausgebildet, die nach und nach zu neuen, 

mit einem tiefgreifenden Wandel im Kraftfahrtsektor einhergehenden Strategien 

hinsichtlich der Organisation von Tätigkeiten geführt haben.  

 

Der Kraftfahrzeugsektor hat sich infolge wichtiger Änderungen in der Art und Weise, wie 

Logistikdienste heutzutage abgewickelt werden, und aufgrund der wachsenden Ansprüche 

der Industrie von der einfachen Fahraktivität hin zu einer Tätigkeit mit speziellen 

Aufgabenpaketen (d. h. Laden und Entladen von Gütern, Lieferorganisation, 

Kundenkontakte) und somit zu einem sehr anspruchsvollen Beruf entwickelt. 

 

Die Besonderheiten des Straßengüterverkehrsmarkts und die vielen Änderungen, von 

denen dieser Sektor betroffen ist, liefern auch teilweise die Erklärung für das zunehmende 

Missverhältnis zwischen den durch eine höhere Arbeitsspezialisierung geforderten, immer 

anspruchsvolleren Fertigkeiten und Kompetenzen sowie dem Mangel an qualifizierten 

Arbeitskräften auf dem Arbeitsmarkt.  

 

Der Mangel an Berufs- und qualifizierten Kraftfahrern hat im Zusammenspiel mit anderen 

Faktoren wie der steigenden Nachfrage im Straßentransport und – bezüglich der Fahrer – 

einer sinkenden Attraktivität der Arbeit, einem höheren Durchschnittsalter der Fahrer und 

einem unvorteilhaften Arbeitsumfeld zu einem Strukturproblem in den EU-Mitgliedstaaten 

                                                           
5  IRS und TRT (2009). The shortage of qualified personnel in road freight transport. Studie für das Europäische 

Parlament; Generaldirektion interne Politikbereiche. 
6  Nachstehend, siehe Fußnote 5. 
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geführt. Allerdings wurden diese negativen Auswirkungen nicht in allen Mitgliedstaaten zur 

gleichen Zeit und gleichermaßen heikel beziehungsweise stark wahrgenommen (IRS und 

TRT, 2009)7. 

 

Vor diesem Hintergrund sollte besonders darauf hingewiesen werden, dass die durch die 

Marktliberalisierung im Straßengüterverkehr hervorgerufenen Entwicklungen nicht 

gleichzeitig zu einer Harmonisierung der sozialen Dimension in diesem Bereich geführt 

haben. In diesem Zusammenhang sollte auch Hervorgehoben werden, dass die 

Marktwirtschaft mit der ihr inhärenten unvollkommenen wirtschaftlichen Freiheit nur 

begrenzt die Möglichkeit bietet, einen optimalen Ausgleich zwischen dem persönlichen und 

Arbeitsleben der Fahrer einerseits sowie ihren Bedürfnissen und dem Wettbewerb unter den 

Kraftverkehrsunternehmern andererseits zu erzielen. Aus diesem Grund ist es von 

entscheidender Bedeutung, mit Hilfe eines Regulierungsrahmens für qualifiziertes Personal 

zu sorgen, der einen nachhaltigen Ausgleich zwischen der Notwendigkeit, die Mitarbeiter 

und ihre sozialen Rechte zu schützen, und dem Ziel, die Wettbewerbsfähigkeit von 

Transportbetrieben zu verbessern und Verkehrssicherheit zu leisten, schafft (TRT, 20128). 
 

Vor diesem Hintergrund stellen die sozialen Aspekte des Straßengüterverkehrs ein 

breites und komplexes Thema dar. 

 

Dies ist erstens darauf zurückzuführen, dass der Straßengüterverkehr kein „homogenes 

Produkt“ darstellt, d. h. eine Vielzahl von Dienstleitungen und Tätigkeiten beinhaltet, die 

sowohl von systematisch gegliederten Verkehrsunternehmen als auch von selbständigen 

Fahrern angeboten werden, wobei jeder Anbieter seine eigenen Besonderheiten im Hinblick 

auf die Arbeitsorganisation, Gesundheit und Sicherheit der Arbeiter und somit hinsichtlich 

der sozialen Auswirkungen aufweist. 

 

Zweitens nehmen verschiedene Umstände, die weit über die bloßen geleisteten 

Fahrstunden hinausgehen, einen direkten und indirekten Einfluss auf die sozialen 

Faktoren. Hierzu gehören genauer gesagt die Gesamtqualität der Arbeitsbedingungen (was 

wiederum die qualitative Betrachtung des Gesamtarbeitsumfelds beinhaltet) und das 

Einkommensniveau, allerdings werden auch andere Punkte, wie etwa die Qualität der 

Fahrzeuge und der Straßeninfrastruktur, das Ausmaß an Verkehrsstörungen und die 

Ausfallrate im Zusammenhang mit einer schlechten Straßenverkehrssicherheit sowie einem 

erhöhten Gewalt- und Diebstahlrisiko mit einbezogen. 

 

Drittens und letztens spielt die internationale und mobile Ausprägung des 

Kraftfahrerberufs auf dem Straßengüterverkehrsmarkt eine wichtige Rolle im Hinblick auf 

die Durchsetzungsmechanismen und die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten, 

um dafür zu sorgen, dass die Sozialvorschriften angewandt und die sozialen Rechte der 

Fahrer in ganz Europa eingehalten werden.  

 

Die vorstehenden Bemerkungen geben einen Einblick in die Komplexität und Bandbreite der 

sozialen Fragen und zeigen die sich daraus ergebenden Herausforderungen für diese 

Analyse auf. 

                                                           
7  In den Niederlanden, Portugal, Spanien, Italien, Belgien und Deutschland war der geschätzte Anteil am 

Fahrermangel am größten. Für die Länder der EU-27 wurde allgemein eine Zahl von 74 480 fehlenden Fahrern 
angegeben, was einem entsprechenden Verhältnis von 3,8 entspricht. 

8  TRT (2012). Übersicht und Bewertung in Bezug auf die Durchsetzung der Sozialgesetzgebung der Europäischen 
Union im gewerblichen Kraftverkehrsmarkt. Studie für das Europäische Parlament, Generaldirektion interne 
Politikbereiche. Datum der Veröffentlichung: August 2012. 
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1.2 Ziele der Studie 

 

Vor dem beschriebenen Hintergrund wird mit der Studie der Zweck verfolgt, die Mitglieder 

des Ausschusses für Verkehr und Fremdenverkehr (TRAN) des Europäischen Parlaments 

(EP) mit detaillierten Informationen zu den Themen rund um die sozialen und 

Arbeitsbedingungen von Berufskraftfahrern im Straßengüterverkehr zu versorgen (bitte 

berücksichtigen Sie, dass sich der Untersuchungsgegenstand der Studie nicht auf den 

grenzüberschreitenden Personenkraftverkehrsmarkt erstreckt). 

 

Mit der Studie werden vier allgemeine Ziele verfolgt: 

 Lieferung eines Überblicks über den aktuellen Rechtsrahmen, der für die sozialen 

und Arbeitsbedingungen von Berufskraftfahrern im Straßengüterverkehr maßgeblich 

ist. 

 Bewertung der wichtigsten Themen und Entwicklungen, welche die sozialen und 

Arbeitsbedingungen von Berufskraftfahrern betreffen. Unter Einbeziehung der 

Schlussfolgerungen und Empfehlungen, die in der früheren Studie über die 

Durchsetzung der EU-Rechtsvorschriften in diesem Bereich (TRT, 2012)9 geäußert 

wurden, wird in der vorliegenden Studie das Ziel verfolgt, die Faktoren 

herauszuarbeiten, denen im Hinblick auf die Anwendung einer wirksamen 

Durchsetzungsstrategie für die stärkere Achtung der sozialen Rechte der Fahrer, 

einschließlich besserer Lebens- und Arbeitsbedingungen, größere Aufmerksamkeit 

gewidmet werden sollte. 

 Vermittlung eines Überblicks über die Ergebnisse der Konsultation der 

Interessengruppen (Gewerkschaften) und Fahrer einiger Mitgliedstaaten. 

 Vorlage von Schlussfolgerungen und Empfehlungen hinsichtlich möglicher 

Verbesserungen der sozialen und Arbeitsbedingungen von Berufskraftfahrern im 

Straßengüterverkehr. 

1.3 Aufbau der Studie  
 

Im Anschluss an diese Einführung untergliedert sich die Studie in drei Kapitel. 

 

Im zweiten Kapitel werden die EU-Rechtsvorschriften vorgestellt, die im 

Straßengüterverkehr für die sozialen Aspekte und den Zugang zum Markt sowie zum Beruf 

maßgeblich sind.  

 

Das dritte Kapitel liefert eine Beschreibung der aktuellen sozialen und Arbeitsbedingungen 

von Berufskraftfahrern mit besonderem Schwerpunkt auf dem Feedback der 

Interessengruppen und Fahrer zu Themen wie: Beschäftigungsmodelle, aufgetretene 

Probleme bei der Durchsetzung der europäischen Rechtsvorschriften und Lebensqualität. 

 

Im vierten Kapitel werden abschließende Schlussfolgerungen gezogen und Empfehlungen 

ausgesprochen. 

 

                                                           
9  Nachstehend, siehe Fußnote 8. Siehe Kapitel 5, Seite 108 zu diesem Punkt. 
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2. EU-RECHTSVORSCHRIFTEN MIT AUSWIRKUNGEN 

AUF DIE SOZIALEN UND ARBEITSBEDINGUNGEN 

DER FAHRER 

 

WICHTIGSTE ERGEBNISSE 

 Mit dem Ziel, das vorherige Regelwerk zur Regelung der sozialen und 

Arbeitsbedingungen im Straßengüterverkehr zu modernisieren, zu glätten und zu 

harmonisieren wurden auf EU-Ebene wichtige gesetzgeberische Maßnahmen 

eingeführt. 

 Die Rechtsvorschriften, welche die sozialen Aspekte des Straßengüterverkehrs 

(Arbeitszeit, Lenk- und Ruhezeiten) und den Zugang zum Markt und Beruf 

(Maßnahmenpaket für den Straßenverkehr) regeln, stellen die Grundpfeiler der 

gesetzgeberischen Architektur in diesem Bereich dar. 

 Angesichts der mobilen und internationalen Ausprägung des Güterkraftverkehrs 

sind auch von dem Maßnahmenpaket für den Straßenverkehr abweichende EU-

Gesetze für die genannten Aktivitäten maßgeblich, obwohl diese sich ursprünglich 

nicht speziell an den hier betroffenen Sektor richteten. 

 

In Kapitel 2 wird der aktuelle Rechtsrahmen der EU umrissen, der die sozialen Aspekte und 

den Marktzugang für den Straßengüterverkehr regelt. Nach Darlegung der Gründe, welche 

zu den Entwicklungen der Rechtsvorschriften auf europäischer Ebene in den beiden in 

Abschnitt 2.1 dieses Kapitels genannten Bereichen geführt haben, wird in Abschnitt 2.2 des 

Kapitels der EU-Rechtsrahmen zusammengefasst, der die sozialen Aspekte des 

Straßengüterverkehrs regelt. In Abschnitt 2.3 findet sich hingegen eine Schilderung des 

wesentlichen Vorschriftenkatalogs zur Regelung des Zugangs zum Markt und zum Beruf. 

Abschnitt 2.4 bildet dann den Abschluss mit einem Überblick über die weiteren EU-Gesetze, 

welche entscheidende Auswirkungen auf die sozialen und Arbeitsbedingungen im 

Straßengüterverkehr haben. 

 

2.1 Einleitung 
 

Wie im einleitenden Kapitel erwähnt, haben sich seit den 1990er Jahren entscheidende 

Entwicklungen im Straßengüterverkehr vollzogen. Dadurch wurde eine entscheidendes 

gesetzgeberisches Eingreifen der EU erforderlich, um das vorhandene zersplitterte 

Regelwerk, das nicht mehr dazu geeignet war, der Komplexität der und den neuen 

Herausforderungen durch die neugestalteten Marktbedingungen in diesem 

Wirtschaftsbereich zu begegnen, zu modernisieren, zu glätten und weiter zu 

harmonisieren. 

 

Die von der EU in Sachen Gesetzgebung und Politik unternommenen Anstrengungen haben 

sich hauptsächlich in zwei konvergierende Richtungen entwickelt, wobei einerseits das 

Ziel einer Verbesserung der Sozialstandards für Arbeitnehmer in diesem Bereich 

(einschließlich der Betriebssicherheit) verfolgt und andererseits mehr und lauterer 

Wettbewerb unter den Unternehmen im Straßengüterverkehr gefördert wird.  
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Wie in den nachfolgenden Abschnitten 2.2 und 2.3 weiter ausgeführt werden wird, spiegeln 

zwei Hauptkategorien von EU-Gesetzen diese Prioritäten wider:  

 die Sozialvorschriften gemäß Einführung durch die Verordnung (EG) 561/200610 

und die Richtlinien 2006/22/EG11 und 2002/15/EG12, 

 das „Maßnahmenpaket für den Straßenverkehr“, dessen Bestimmungen in den 

Verordnungen (EG) 1071/200913, 1072/200914 und 1073/200915niedergelegt sind. 

 

Darüber hinaus (siehe Kapitel 2.4) sind eine Reihe weiterer derzeit geltender 

Rechtsvorschriften für die sozialen und Arbeitsbedingungen im Straßengüterverkehr in 

ähnlicher Weise maßgeblich. Obwohl sie sich nicht direkt auf diesen Sektor beziehen, haben 

ihre Anwendung und Durchsetzung angesichts der mobilen und internationalen Ausprägung 

von Beförderungen auf der Straße erhebliche Auswirkungen auf die gesamten sozialen und 

Arbeitsbedingungen bei dieser Verkehrsart. 

 

Namentlich handelt es sich hierbei um folgende Vorschriften: 

 die Verordnung (EG) Nr. 593/200816 über das auf vertragliche Schuldverhältnisse 

anzuwendende Recht (Rom I), 

 die Verordnung (EG) 883/2004 17  zur Koordinierung der Systeme der sozialen 

Sicherheit, zuletzt geändert durch die Verordnung (EU) 465/201218 und ausgeführt 

durch die Bestimmungen der Verordnung (EG) 987/200919, 

 die Richtlinie 96/71/EG20 über die Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der 

Erbringung von Dienstleistungen; Laut Artikel 2 Absatz 1 dieser Richtlinie gilt als 

entsandter Arbeitnehmer „jeder Arbeitnehmer, der während eines begrenzten 

Zeitraums seine Arbeitsleistung im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats als 

demjenigen erbringt, in dessen Hoheitsgebiet er normalerweise arbeitet“. Für die 

Zwecke dieser Richtlinie wird der Begriff des Arbeitnehmers in dem Sinne verwendet, 

                                                           
10  Verordnung (EG) Nr. 561/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. März 2006 zur 

Harmonisierung bestimmter Sozialvorschriften im Straßenverkehr, zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) 
Nr. 1073/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 über gemeinsame Regeln 
für den Zugang zum grenzüberschreitenden Personenkraftverkehrsmarkt. 

11  Richtlinie 2002/15/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2002 zur Regelung der 
Arbeitszeit von Personen, die Fahrtätigkeiten im Bereich des Straßentransports ausüben. 

12  Richtlinie 2002/15/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. März 2002 zur Regelung der 
Arbeitszeit von Personen, die Fahrtätigkeiten im Bereich des Straßentransports ausüben. 

13  Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 zur 
Festlegung gemeinsamer Regeln für die Zulassung zum Beruf des Kraftverkehrsunternehmers und zur 
Aufhebung der Richtlinie 96/26/EG des Rates. 

14  Verordnung (EG) Nr. 1072/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 über 
gemeinsame Regeln für den Zugang zum Markt des grenzüberschreitenden Güterkraftverkehrs. 

15  Verordnung (EG) Nr. 1073/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 über 
gemeinsame Regeln für den Zugang zum grenzüberschreitenden Personenkraftverkehrsmarkt und zur 
Änderung der Verordnung (EG) Nr. 561/2006, zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1073/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 über gemeinsame Regeln für den Zugang zum 
grenzüberschreitenden Personenkraftverkehrsmarkt. 

16  Verordnung (EG) Nr. 593/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 2008 über das auf 
vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (Rom I). 

17  Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 zur 
Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit. 

18  Regulation (EC) Verordnung (EG) Nr. 987/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. September 2009 zur Festlegung der Modalitäten für die Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 
über die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit. 

19  Regulation (EC) Verordnung (EG) Nr. 987/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
16. September 2009 zur Festlegung der Modalitäten für die Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 
über die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit. 

20  Richtlinie 96/71/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 1996 über die Entsendung 
von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen. 
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in dem er im Recht des Mitgliedstaats, in dessen Hoheitsgebiet der Arbeitnehmer 

entsandt wird, gebraucht wird (Artikel 2 Absatz 2). 

 

Schließlich ist noch erwähnenswert, dass es eine Vielzahl nationaler Rechtsvorschriften gibt, 

die Auswirkungen auf die sozialen Faktoren und das Wohlergehen der Fahrer haben.  

 

Laut Eurofound (Eurofound, 2004 21 ) haben die Mitgliedstaaten beispielsweise 

Rechtsvorschriften zur Sicherheit im Straßenverkehr mit Nacht- und 

Wochenendfahrverboten für Lastwagen, die eine bestimmte Tonnage überschreiten (N. B.: 

diese Vorschriften wurden nach wie vor nicht mitgliedstaatenübergreifend harmonisiert) 

erlassen. 

 

Im Allgemeinen verhängen die EU-Länder besondere Beschränkungen für die Beförderung 

gefährlicher Güter. In einigen Ländern, beispielsweise den Niederlanden, müssen Fahrer, 

deren Fracht gefährliche Güter enthält, zertifiziert sein und in vorgeschriebenen Abständen 

Auffrischungslehrgänge absolvieren. Obwohl die meisten Bestimmungen über die 

Beförderung gefährlicher Güter sich nicht speziell auf die Fahrer konzentrieren, lässt sich 

ihr indirekter Einfluss auf die Arbeitsbedingungen dieser Gruppe nicht abstreiten.  

 

Schließlich haben alle EU-Länder für Rechtsvorschriften und Regelungen gesorgt, um die 

Arbeitnehmer vor Sicherheits- und Gesundheitsgefahren am Arbeitsplatz zu schützen. 

Allerdings bestehen hier große Unterschiede sowohl in Bezug auf den Inhalt dieser 

Regelungen als auch auf den Zeitpunkt ihres Inkrafttretens. 

 

2.2 Die von der EU geschaffenen sozialen Rahmenbedingungen 

für den Straßengüterverkehr22 

 

Die legislative „Architektur” zur Regelung des Bereichs der Sozialvorschriften für den 

Straßengüterverkehr wurde von der EU seit 1969 schrittweise aufgebaut und dann in der 

Richtlinie 2002/15/EC und der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 verdichtet, wobei die 

Durchsetzung Letzterer durch die in der Richtlinie 2006/22/EG geschaffenen Instrumente 

erfolgt (TRT, 2012 23).  

 

Diese drei, durch die Verordnung (EWG) Nr. 3821/1985 24  (mit dem Hinweis auf das 

Aufzeichnungsgerät die „Fahrtenschreiberverordnung“ genannt 25 ) und die Richtlinie 

2003/59/EC26 (die „Ausbildungsrichtlinie“, durch welche der Nachweis der beruflichen 

                                                           
21  Eurofound (2004). EU road freight transport sector: Work and employment conditions. 
22  Nachstehend, siehe Fußnote 8. 
23  Nachstehend, siehe Fußnote 8. Siehe zu diesem Punkt die Abschnitte 2.2.2 (Arbeitszeitvorschriften für die 

Fahrer: eine verbundene Auslegung von Verordnung (EG) Nr. 561/2006 und Richtlinie 2006/22/EG) und 2.2.3 
(Arbeitszeit-Richtlinie im Straßenverkehr). 

24  Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 des Rates vom 20. Dezember 1985 über das Kontrollgerät im Straßenverkehr, 
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 2135/98 des Rates vom 24. September 1998 und die 
Verordnung (EG) Nr. 1360/2002 der Kommission vom 13. Juni 2002 zur siebten Anpassung an den 
technischen Fortschritt. Mit einer Überarbeitung dieser Verordnung ist begonnen worden (siehe Europäische 
Kommission, Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der 
Verordnung (EWG) Nr. 3821/85 des Rates über das Kontrollgerät im Straßenverkehr und der Verordnung (EG) 
Nr. 561/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates COM(2011) 0451 final – 2011/0196 (COD). 

25  Nachstehend, siehe Fußnote 8. Siehe zu diesem Punkt Abschnitt 2.2.1 (Einführung des Fahrtenschreibers als 
Aufzeichnungsgerät für Fahreraktivität). 

26  Richtlinie 2003/59/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Juli 2003 über die 
Grundqualifikation und Weiterbildung der Fahrer bestimmter Kraftfahrzeuge für den Güter- oder 
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Befähigung CPC eingeführt wird) ergänzten EU-Gesetze stellen die Grundpfeiler der derzeit 

geltenden Rechtsvorschriften in Bezug auf die sozialen Aspekte im Straßengüterverkehr dar. 

 

Zusammengenommen stellt dieses Bündel von Bestimmungen eine wesentliche und 

umfassende Festlegung dar, welche die breit gefächerten Ziele abdeckt, die mit den 

europäischen Rechtsvorschriften in diesem Bereich erreichen werden sollen. Insbesondere 

die Einschränkung der Arbeitszeit im Verkehrssektor ist von entscheidender Bedeutung. 

Damit werden zwei Ziele verfolgt: 

 

 erstens die Sicherstellung eines angemessenen und gesunden 

Arbeitsumfelds für Berufskraftfahrer durch die Vermeidung von Ausbeutung, 

 zweitens ein Beitrag zu den Bemühungen hinsichtlich einer laufenden 

Verbesserung der Straßenverkehrssicherheit, indem die Berufskraftfahrer dazu 

verpflichtet werden, angemessene Ruhezeiten und Pausen einzulegen. So kann 

Situationen vorgebeugt werden, in denen zu langes Fahren und Müdigkeit eventuell 

zu schweren Straßenunfällen führen.  

 

Die Bedeutung einer harmonisierten Eingrenzung der Arbeitszeit wird deutlich, wenn man 

sich Folgendes vor Augen hält:  

 

 Die internationale Dimension des Wettbewerbs, die für den Straßengüterverkehr 

kennzeichnend ist und sich infolge der anhaltenden Liberalisierung seit den 1990er 

Jahren noch verstärkt hat. Die EU-Normen gelten für alle Berufskraftfahrer, und 

zwar unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit, da ihr Zweck darin besteht, nicht 

nur mehr sondern auch lauteren Wettbewerb zwischen den 

Straßengüterverkehrsunternehmern zu fördern. 

 Den möglichen Beitrag, den ein Paket gemeinsamer Mindestanforderungen in allen 

Mitgliedstaaten zur wirksamen Umsetzung der sozialen Dimension der EU leisten 

kann. 

2.2.1 Die Verordnung (EG) Nr. 561/2006: Lenk- und Ruhezeiten 

 

Mit der Verordnung (EG) Nr. 561/200627 wird ein Rechtsrahmen zur Regelung der Lenk- 

und Ruhezeiten von Berufskraftfahrern geschaffen. Zudem spielt sie zweifellos eine 

Schlüsselrolle bei der Verbesserung der Verkehrssicherheit und Arbeitsbedingungen, indem 

ein fairer Wettbewerb zwischen den Fahrer in alle EU-Mitgliedstaaten gefördert wird. 

 

Die Verordnung trat am 11. April 2007 als Ersatz für die Verordnung (EWG) 3820/8528 in 

Kraft, welche die Arbeitszeiten der Fahrer fast 20 Jahre lang geregelt hatte. 

 

Ihr Kernelement besteht in der Festschreibung einer Höchstdauer der Lenkzeiten und 

von Mindestruhezeiten für die Führer von Fahrzeugen mit einer zulässigen Masse über 

3,5 Tonnen29 (siehe nachstehenden Textkasten zu den wichtigsten Verpflichtungen, die in 

der Verordnung festgelegt werden).  

 

                                                                                                                                                                                          
Personenkraftverkehr und zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 des Rates und der Richtlinie 
91/439/EWG des Rates sowie zur Aufhebung der Richtlinie 76/914/EWG des Rates. 

27  Nachstehend, siehe Fußnote 10. 
28  Verordnung (EWG) Nr. 3820/85 des Rates vom 20. Dezember 1985 über die Harmonisierung bestimmter 

Sozialvorschriften im Straßenverkehr. 
29  Im Vergleich zu den früheren Normen ist die neue Regelung auch auf Personenkraftwagen mit mehr als neun 

Sitzen (vorher 17 Sitze) ausgeweitet worden. 
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Eine weitere Schlüsselbestimmung in der Verordnung sorgt dafür, dass alle neuen 

Fahrzeuge, die ab dem 1. Mai 2006 in der EU zugelassen werden, zwingend mit einem 

digitalen Fahrtenschreiber auszurüsten sind (Artikel 27 der Verordnung)30. 

 

Schließlich ist noch die Bestimmung in Artikel 17 der Verordnung von Interesse, welche die 

EU dazu verpflichtet, auf Grundlage der von sämtlichen Mitgliedstaaten übermittelten Daten 

alle zwei Jahre einen Bericht zu veröffentlichen, der Informationen über den Umfang an 

Straßenkontrollen und Kontrollen auf dem Betriebsgelände von Verkehrsunternehmen 

(angegeben im Verhältnis zu der Anzahl von Arbeitstagen) sowie die Anzahl der 

aufgedeckten Zuwiderhandlungen liefert. Der jüngste Bericht wurde am 12. September 

2012 veröffentlicht und bezieht sich auf den Zweijahreszeitraum 2009-2010 (EK, 2012c).  

 

Kasten 1:  Die wesentlichen Vorgaben der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 

 Die tägliche Gesamtlenkzeit darf 9 Stunden nicht überschreiten, sie kann allerdings 

zweimal in der Woche auf höchstens 10 Stunden verlängert werden (Artikel 6 

Absatz 1). 

 Die wöchentliche Gesamtlenkzeit darf 56 Stunden nicht überschreiten und die 

vierzehntägige Gesamtlenkzeit darf 90 Stunden nicht überschreiten (Artikel 6 

Absatz 2 und Absatz 3). 

 Die Pausen müssen wenigstens 45 Minuten lang sein (sie können in eine 

Unterbrechung von 15 Minuten, gefolgt von einer Unterbrechung von 30 Minuten 

aufgeteilt werden) und sollten nach spätestens viereinhalb Stunden eingelegt 

werden (Artikel 7). 

 Die tägliche Ruhezeit muss mindestens 11 Stunden betragen, sie kann jedoch 

dreimal pro Woche auf 9 Stunden reduziert werden (Artikel 8 Absatz 2 und 

Absatz 4). 

 Die wöchentliche Ruhezeit beträgt 45 Stunden ohne Unterbrechung, dessen 

ungeachtet kann sie auf 24 Stunden reduziert werden (Artikel 8 Absatz 6). 

2.2.2 Richtlinie 2006/22/EG: die „Durchsetzungsrichtlinie“ 

 

Unabhängig davon verabschiedete die EU im März 2006 die Richtlinie 2006/22/EG31 über 

Mindestbedingungen für die Durchführung der Verordnungen (EWC) Nr. 3820/85 und (EWG) 

Nr. 3821/85 des Rates über Sozialvorschriften für Tätigkeiten im Kraftverkehr. Diese 

Richtlinie wird gewöhnlich als „Durchsetzungsrichtlinie“ bezeichnet, da sie eine Reihe 

von Bestimmungen enthält, deren Zweck die Durchsetzung der Regelbefolgung und 

Sicherstellung der Einhaltung der Vorschriften zu den Arbeitszeiten der Fahrer laut 

der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 ist. 

 

Die Richtlinie zielt hauptsächlich darauf ab, einen gemeinsamen Ansatz zu der 

Auslegung der Vorschriften, der Durchsetzung von Praktiken und der Einstufung von 

Verstößen zu fördern. Dies spiegelt sich in den Bestimmungen wider, in denen die 

gemeinsamen Verfahren und Mindestanforderungen für die in den Mitgliedstaaten 

durchgeführten Kontrollen festgelegt sind (siehe nachstehenden Kasten 2). 

                                                           
30  Für das Aufnahmegerät (Fahrtenschreiber) gilt die Verordnung (EWG) 3821/85, zuletzt geändert durch die 

Verordnung (EG) Nr. 2135/98 des Rates und die Verordnung (EG) Nr. 1360/2002 der Kommission vom 
13. Juni 2002. Seit dem 16. Juni 2010 ist die Verwendung digitaler Fahrtenschreiber für alle AETR-
Vertragsparteien verpflichtend. 

31  Nachstehend, siehe Fußnote 11. 
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Kasten 2:  Die wesentlichen Vorgaben der Richtlinie 2006/22/EG 

Für den letzten Berichtszeitraum 2009-201032: 

 

 Die Kontrollen sollten sich jeweils auf einen Anteil von mindestens 2 % (im Jahr 

2009) und 3 % (im Jahr 2010) an den Gesamtarbeitstagen von Fahrern erstrecken, 

die in den Geltungsbereich der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 und der Verordnung 

(EWG) Nr. 3821/85 fallen. 

 Für die Straßenkontrollen und Kontrollen auf dem Betriebsgelände von 

Verkehrsunternehmen ist ein Verhältnis von jeweils 30 % und 50 % vorgesehen. 

 Die Mitgliedstaaten sollten mindestens sechs Mal jährlich miteinander 

abgestimmte Straßenkontrollen33 durchgeführt haben.  Quelle: EK, 2012c 

 

Im Jahr 2009, als die Richtlinien 2009/4/EG34 und 2009/5/EG35 in Kraft traten, wurden 

weitere Änderungen an den Anhängen I (Kontrollen) und II (Standardausrüstung der 

Kontrollteams), sowie an Anhang III (Verstöße) der Richtlinie 2006/22/EG vorgenommen.  

 

Diese rechtlichen Entwicklungen sind als Reaktion auf die kommerzielle Ausbreitung des 

digitalen Fahrtenschreibers zu sehen (alle Nutzfahrzeuge, die nach dem 1. Januar 2006 

zugelassen sind, sind zwingend damit ausgerüstet), welche Probleme im Hinblick auf einen 

möglichen Betrug und die Manipulierung des Aufnahmegerätes aufwarf.  

 

Die durch die Richtlinie 2006/22/EG eingeführten Änderungen zielen daher darauf ab, den 

möglichen Einbau von Geräten zur Fehlleitung des digitalen Fahrtenschreibersystems zu 

unterbinden und gleichzeitig eine neue Einstufung von Verstößen in den EU-Verordnungen 

vorzunehmen, wonach die meisten Verstöße im Zusammenhang mit der Verordnung (EWG) 

Nr. 3821/85 (die „Fahrtenschreiber-Verordnung") durchgängig als schwer beziehungsweise 

sehr schwer eingeordnet werden. 

2.2.3 Richtlinie 2002/15/EG: die „Richtlinie zur Arbeitszeit im 

Straßentransport“ 

 

Die im März 2002 verabschiedete Richtlinie 2002/15/EG 36  ist gemeinhin unter der 

Bezeichnung „Richtlinie zur Arbeitszeit im Straßentransport” (oder einfach als 

„Richtlinie zur Arbeitszeit“) bekannt.  

 

Die Richtlinie gilt für mobile Arbeitnehmer (im Wesentlichen Fahrer, Fahrpersonal und 

sonstiges Fahrpersonal), die auf Fahrzeugen eingesetzt werden, welche unter die 

                                                           
32  Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen, Bericht über die Umsetzung 2009-2010 der Verordnung (EG) 

Nr. 561/2006 über die Harmonisierung bestimmter Sozialvorschriften im Straßenverkehr und der Richtlinie 
2002/15/EG zur Regelung der Arbeitszeit von Personen, die Fahrtätigkeiten im Bereich des Straßentransports 
ausüben (26. Bericht der Kommission über die Umsetzung der Sozialvorschriften im Bereich des 
Straßentransports). 

33  Wie in Artikel 5 der Richtlinie 2006/22/EG beschrieben, handelt es sich bei den abgestimmten Kontrollen um 
Kontrollen, die von den Vollzugsbehörden von zwei oder mehr Mitgliedstaaten in ihren jeweiligen 
Hoheitsgebieten gleichzeitig durchgeführt werden. 

34  Richtlinie 2009/4/EG der Kommission vom 23. Januar 2009 über Gegenmaßnahmen zur Verhinderung und 
Aufdeckung der Manipulation von Fahrtenschreiberaufzeichnungen und zur Änderung der Richtlinie 2006/22/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates über Mindestbedingungen für die Durchführung der Verordnungen 
(EWG) Nr. 3820/85 und (EWG) Nr. 3821/85 des Rates über Sozialvorschriften für Tätigkeiten im Kraftverkehr 
sowie zur Aufhebung der Richtlinie 88/599/EWG des Rates.  

35  Richtlinie 2009/5/EG der Kommission vom 30. Januar 2009 zur Änderung von Anhang III der Richtlinie 
2006/22/EG des Europäischen Parlaments und des Rates über Mindestbedingungen für die Durchführung der 
Verordnungen (EWG) Nr. 3820/85 und (EWG) Nr. 3821/85 des Rates über Sozialvorschriften für Tätigkeiten im 
Kraftverkehr. 

36  Nachstehend, siehe Fußnote 12. 
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Verordnung (EG) Nr. 561/2006 fallen oder, wenn dies nicht der Fall ist, unter das 

Europäische Übereinkommen über die Arbeit des im internationalen Straßenverkehr 

beschäftigten Fahrpersonals (das „AETR-Übereinkommen“ genannt). 

 

Seit dem 23. März 2009 und infolge der Zustimmung zu dem von der Kommission 

unterbreiteten Überarbeitungsvorschlag 37  zu dieser Richtlinie gilt die Arbeitszeitregelung 

auch für selbständige Fahrer, die ursprünglich und vorübergehend von dem 

Geltungsbereich der Richtlinie ausgeschlossen waren. Hervorzuheben ist, dass die 

Anwendung der Richtlinie 2002/15/EG für die Mitgliedstaaten nach wie vor eine 

Herausforderung darstellt, und zwar nicht zuletzt aus dem Grund, weil keine Definition der 

„selbständigen Kraftfahrer“ in den EU-Rechtsvorschriften zu finden und dies unter anderem 

auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass die Mitgliedstaaten sich im Jahr 2009 auf keine 

entsprechende Definition einigen konnten (IRU, 2013). 

 

Es sollte ebenfalls betont werden, dass die Richtlinie 2002/15/EG die Verordnung (EG) 

Nr. 561/2006 ergänzt, da sie: 

 

 Beschränkungen der täglichen und wöchentlichen Gesamtarbeitszeit von 

Arbeitnehmern im Straßengüterverkehr auferlegt und 

 tägliche/wöchentliche Mindestruhezeiten sowie angemessene Unterbrechungen 

bestimmt. 

 

Tatsächlich wird in der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 keine Höchstarbeitszeit festgelegt 

(die sowohl die Lenkzeiten als auch die mit anderen Tätigkeiten verbrachte Zeit beinhaltet, 

wie das Beladen mit/Entladen von Gütern, der Fahrzeugreinigung und -wartung, 

Verwaltungsarbeiten im Zusammenhang mit der Beförderung), sondern nur die 

höchstzulässige Lenkzeit definiert. 

 

Die Bedeutung der Richtlinie 2002/15/EG liegt in der Tatsache, dass sie eine umfassende 

Definition der Arbeitszeit im Straßengüterverkehr liefert. Laut dieser Definition beinhaltet 

die „Arbeitszeit“ nicht nur das Führen des Fahrzeugs, sondern auch andere Tätigkeiten wie 

das Beladen/Entladen, die Reinigung und technische Wartung des Fahrzeugs etc. 

 

Insofern schließt die Richtlinie zur Arbeitszeit die Gesetzeslücke in Bezug auf die 

Organisation der Arbeitszeit im Straßengüterverkehr, indem sie eine Reihe besonderer 

Bestimmungen einführt, die für eine Unterscheidung zwischen der den 

Arbeitstätigkeiten gewidmeten Zeit einerseits und der von den Arbeitsaktivitäten 

ausgeschlossenen Zeitspanne (d. h. Unterbrechungen, Ruhezeiten oder Bereitschaftszeiten) 

andererseits sorgen. 

 

Kasten 3 enthält eine Zusammenfassung der durch die Richtlinie 2002/15/EG eingeführten 

wesentlichen Vorgaben. 

 

  

                                                           
37  Europäisches Parlament, TRAN-Ausschuss, Bericht A6-0120/2009 (Berichterstatterin MdEP Marie 

Panayotopoulos-Cassiotou). 
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Kasten 3:  Die wesentlichen Vorgaben der Richtlinie 2002/15/EG 

Die Richtlinie liefert spezielle Einschränkungen in Bezug auf: 

 

 die tägliche Arbeitszeit, die in einem Zeitraum von jeweils 24 Stunden zehn 

Stunden nicht überschreiten darf, wenn Nachtarbeit geleistet wird. 

 

 die wöchentliche Arbeitszeit (ausschließlich Pausen und Bereitschaftszeiten), hier 

darf die durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit 48 Stunden nicht überschreiten, 

obwohl es möglich ist, die wöchentliche Höchstarbeitszeit auf 60 Stunden 

auszudehnen, sofern der Wochendurchschnitt in einem Zeitraum von vier Monaten 

48 Stunden nicht übersteigt. 

 

Die durch die Verordnung (EG) Nr. 561/2006 geschaffenen Bestimmungen zu den 

Pausen werden durch die Richtlinie 2002/15/EG ergänzt, in der festgelegt ist, dass die 

Arbeitnehmer dazu verpflichtet sind, nach sechs Stunden Arbeit hintereinander 

eine Pause einzulegen. Im Fall von Gesamtarbeitsstunden zwischen sechs und neun 

Stunden muss eine Unterbrechung von mindestens 30 Minuten eingelegt werden und 

sofern die Arbeitszeit neun Stunden übersteigt, ist eine Pause von mindestens 45 

Minuten erforderlich. 

2.3 Das „Maßnahmenpaket für den Straßenverkehr“ 

 

Die zweite wichtige Entwicklung der EU-Rechtsvorschriften in Bezug auf den gewerblichen 

Straßenverkehr ergibt sich aus der Verabschiedung des „Maßnahmenpakets für den 

Straßenverkehr“ im Oktober 2009. 

 

Dieses neue Regelwerk besteht aus den Verordnungen (EG) Nr. 1071/200938, 1072/200939 

und 1073/200940 und zielt darauf ab, europaweit Rechtsvorschriften für den Zugang zum 

Beruf des Verkehrsunternehmers einzuführen. Es regelt den internationalen Güter- 

(einschließlich Kabotage) und Personenkraftverkehrsmarkt. 

 

Aus Sicht der Kommission richten sich die Bemühungen somit auf die Schaffung eines 

Rechtsrahmens, der angemessener auf neue Marktanforderungen und veränderte 

Arbeitsbedingungen im gewerblichen Straßenverkehr reagieren und ausgewogenere 

Ausgangsbedingungen für die Beförderung im internationalen Bereich erwirken kann, um 

eine Verzerrung des Marktwettbewerbs zu verringern. Gleichzeitig wird mit dem 

Rechtsrahmen Folgendes beabsichtigt: 

 

 Anhebung der beruflichen Standards von Verkehrsunternehmern, 

 Verringerung des Verwaltungsaufwands für die Unternehmer, Durchsetzungsstellen 

und Aufsichtsorgane und 

 Ausweitung und Sicherstellung einer besseren Einhaltung von Sicherheits-, 

technischen und Sozialvorschriften. 

 

 

                                                           
38  Nachstehend, siehe Fußnote 13. 
39  Nachstehend, siehe Fußnote 14. 
40  Nachstehend, siehe Fußnote 15. 
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2.3.1 Verordnung (EG) Nr. 1071/2009. 

 

Die seit dem 4. Dezember 2011 geltende und die Richtlinie 96/26/EC 41  aufhebende 

Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 42  legt eine Reihe von Normen fest, die restriktivere 

Rechtsvorschriften in Bezug auf den Zugang zum Beruf des Güter- und 

Personenkraftverkehrsunternehmers einführen. Ihr Ziel besteht darin, die bestehenden 

Rechtsvorschriften hinsichtlich der zu erfüllenden Bedingungen, um dem Beruf des 

Verkehrsunternehmers nachzugehen, deutlicher zu formulieren und gleichzeitig ihre 

konsistente und wirksame Umsetzung in allen EU-Mitgliedstaaten zu stärken. 

 

Zwei der durch die Verordnung eingeführten Vorgaben stechen hinsichtlich ihrer Bedeutung 

besonders hervor. Die erste Anforderung findet sich in Artikel 3 und legt fest, dass jedes im 

Straßengüterverkehr tätiges Unternehmen nicht nur:  

 zuverlässig sein, 

 über eine angemessene finanzielle Leistungsfähigkeit verfügen und 

 die geforderte fachliche Eignung besitzen, 

sondern auch, und dies ist ausschlaggebender, selbständig organisiert und wirksam 

und dauerhaft in einem Mitgliedstaat niedergelassen sein muss (d. h. es sollte ein Büro 

und ein Betriebszentrum in einem Mitgliedstaat vorhanden sein). Nach Ansicht der 

Kommission sollte diese zuletzt genannte Verpflichtung einen wirksameren Umgang mit 

dem Phänomen sogenannter „Briefkastengesellschaften“ ermöglichen. 

 

Erwägung 3 knüpft an die in den Artikeln 11 und 16 niedergelegten Bestimmungen an, laut 

derer alle Verkehrsunternehmen in einem von jedem Mitgliedstaat zu führenden 

einzelstaatlichen elektronischen Register einzutragen sind. 

 

Die zweite Vorgabe betrifft die Verkehrsleiter. In Artikel 4 der Verordnung wird jedem 

Kraftverkehrsunternehmen die Verpflichtung auferlegt, einen Verkehrsleiter mit einer 

Bescheinigung der fachlichen Eignung zu beschäftigen, der die Verantwortung dafür trägt, 

die Verkehrstätigkeit des Unternehmens zu leiten. Ist der Verkehrsleiter laut Vertrag 

selbständig tätig, schreibt die Verordnung eine Begrenzung der Anzahl von Unternehmen 

(vier) und der Fahrzeugflotte (50) vor, für die ein einziger Verkehrsleiter verantwortlich 

sein kann. 

2.3.2 Verordnung (EG) Nr. 1072/2009 

 

Die in der Verordnung (EG) Nr. 1072/200943 enthaltenen Bestimmungen über den Zugang 

zum Güterkraftverkehrsmarkt (Kabotage) traten im Mai 2011 in Kraft. Der neue 

Rechtsrahmen konsolidiert und verschmilzt die in den Verordnungen (EWG) Nr. 881/9244 

und 3118/9345) sowie in der Richtlinie 2006/94/EC46 niedergelegten früheren Normen mit 

                                                           
41  Richtlinie 96/26/EG des Rates vom 29. April 1996 über den Zugang zum Beruf des Güter- und 

Personenkraftverkehrsunternehmers im innerstaatlichen und grenzüberschreitenden Verkehr sowie über die 
gegenseitige Anerkennung der Diplome, Prüfungszeugnisse und sonstigen Befähigungsnachweise für die 
Beförderung von Gütern und die Beförderung von Personen im Straßenverkehr und über Maßnahmen zur 
Förderung der tatsächlichen Inanspruchnahme der Niederlassungsfreiheit der betreffenden 
Verkehrsunternehmer. 

42  Nachstehend, siehe Fußnote 13. 
43  Nachstehend, siehe Fußnote 14. 
44  Verordnung (EWG) Nr. 881/92 des Rates vom 26. März 1992 über den Zugang zum Güterkraftverkehrsmarkt 

in der Gemeinschaft für Beförderungen aus oder nach einem Mitgliedstaat oder durch einen oder mehrere 
Mitgliedstaaten. 

45  Verordnung (EG) Nr. 3118/93 des Rates vom 25. Oktober 1993 über die Bedingungen für die Zulassung von 
Verkehrsunternehmern zum Güterkraftverkehr innerhalb eines Mitgliedstaats, in dem sie nicht ansässig sind. 
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dem Ziel, die gegenwärtigen Rechtsvorschriften über Kabotagetransporte zu vereinfachen, 

zu modernisieren und stärker zu harmonisieren. 

 

Zur Vorbeugung möglicher Marktverzerrungen oder -störungen wird in Artikel 1 der neuen 

Verordnung bestätigt und soll deutlicher herausgestellt werden, dass Kabotagetransporte 

zeitweiliger Natur sind. Laut Artikel 8 sollte die Kabotage auf bis zu drei 

Kabotagebeförderungen innerhalb eines Zeitraums von sieben Tagen begrenzt sein und 

innerhalb dieses Zeitraums von 7 Tagen können die Verkehrsunternehmer entweder 

Kabotagebeförderungen in nur einem Mitgliedstaat oder in einem oder mehr Mitgliedstaaten 

durchführen, solange die Maßgabe maximal einer Beförderung in drei Tagen je Mitgliedstaat 

eingehalten wird. 

 

Einen weiteren Themenbereich, in den die Verordnung (EG) Nr. 1072/2009 zugunsten einer 

stärkere Harmonisierung in den Mitgliedstaaten eingreift, stellt die Standardisierung der 

beglaubigten Kopien von Gemeinschaftslizenzen und 

Fahrerbescheinigungen/Gemeinschaftsgenehmigungen dar. Laut der Verordnung müssen 

diese Dokumente dem Muster in Anhang II entsprechen und mindestens zwei der in 

Anhang I aufgezählten Sicherheitsmerkmale aufweisen. Die aktuellen 

Gemeinschaftsgenehmigungen behalten bis zu ihrem ursprünglichen Ablaufdatum ihre 

Gültigkeit. 

 

Vor allem aufgrund von Artikel 17 Absatz 3 arbeitet die Kommission derzeit an einem 

Bericht über den Zustand des Güterkraftverkehrsmarkts mit dem Ziel einer Bewertung, ob 

die Marktbedingungen im Straßengüterverkehr u. a. hinsichtlich der Wirksamkeit von 

Kontrollen und der Beschäftigungsbedingungen im Beruf, der Straßenbenutzungsgebühren 

und der Sozial- und Sicherheitsgesetzgebung soweit konvergiert sind, dass eine weitere 

Öffnung der innerstaatlichen Straßengüterverkehrsmärkte ins Auge gefasst werden kann. 

Der Bericht wird im Laufe des Jahres 2013 veröffentlicht werden47. 

2.4 Weitere für den gewerblichen Kraftverkehrssektor relevante 

EU-Rechtsvorschriften 

 

Wie in der Einleitung erwähnt, sind neben den EU-Rechtsvorschriften zur Regelung der 

sektorspezifischen sozialen Aspekte sowie des Marktzugangs und der Beschäftigung 

weitere Rechtsvorschriften zu nennen, die zwar nicht direkt auf den Kraftverkehrssektor 

zugeschnitten, jedoch Teil des EU-Besitzstands in den Bereichen Arbeit und Soziales sind, 

da ihre Anwendung und Durchsetzung angesichts der mobilen und internationalen 

Eigenschaften der Beförderung im Straßenverkehr weitreichende Folgen für die Sozial- und 

Arbeitsbedingungen in dieser Verkehrsart haben. 

 

Dies gilt eindeutig für die Vorschriften der Verordnung (EG) Nr. 593/200848, mit denen 

vertragliche Schuldverhältnisse (Rom I) geregelt werden und festgelegt wird, welche 

Vorschriften zur Auslegung von Verträgen mit einer internationalen Komponente (d. h. 

Verträge, die von Parteien mit Sitz in unterschiedlichen EU-Mitgliedstaaten geschlossen 

werden) zu berücksichtigen sind.  

                                                                                                                                                                                          
46  Richtlinie 2006/94/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Dezember 2006 über die 

Aufstellung gemeinsamer Regeln für bestimmte Beförderungen im Güterkraftverkehr (kodifizierte Fassung). 
Die Richtlinie 2006/94 wurde durch die Verordnung 1072/2009 aufgehoben. 

47  Die Studie des Europäischen Parlaments über die Entwicklung und Einführung der Kabotage in der EU wird 
weitere Einblicke in die Probleme im Zusammenhang mit dem Kabotagemarkt liefern. Diese Studie wird 
voraussichtlich zur gleichen Zeit wie die vorliegende Studie veröffentlicht werden. 

48  Vgl. Fußnote 16 oben. 
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Entscheidend ist, dass die Verordnung auch für Arbeitsverträge gilt, zu denen in Artikel 8 

Absatz 2 erklärt wird, dass das Recht des Landes anzuwenden ist, „von dem aus der 

Arbeitnehmer […] gewöhnlich seine Arbeit verrichtet“, während ebenfalls in Artikel 8 

Absatz 2 festgelegt ist, dass, wenn ein Arbeitnehmer seine Arbeit vorübergehend in einem 

anderen Staat als seinem Herkunftsland verrichtet, das Recht des Gastgeberlandes 

anzuwenden ist.  

 

Mit der Verordnung (EG) Nr. 593/2008 steht die Richtlinie 96/71/EG 49  über die 

Entsendung von Arbeitnehmern im Rahmen der Erbringung von Dienstleistungen (auch 

bekannt als „Entsenderichtlinie“50) im unmittelbaren Zusammenhang.  

 

Die Richtlinie betrifft die Freizügigkeit von Arbeitnehmern innerhalb der EU-Mitgliedstaaten 

und klärt, welche Vorschriften zur Regelung von Arbeitsverhältnissen im Falle einer 

Entsendung von Arbeitnehmern für ein Projekt ins Ausland anwendbar sind: die des 

Herkunftslands des arbeitgebenden Dienstleistungserbringers oder des Landes, in dem die 

Arbeit tatsächlich ausgeführt wird.  

 

Diesbezüglich wurden durch die Richtlinie (in Artikel 3 Absatz 1) verschiedene 

Mindeststandards (zum Beispiel zu Arbeitszeiten, Diskriminierung, Anforderungen zu 

Gesundheitsschutz und Sicherheit) eingeführt, die das Bestimmungsland sicherstellen muss. 

 

Die Vorschriften der Richtlinie 96/71/EG können auch in Verbindung mit denen der 

Verordnung (EG) Nr. 883/2004 51  gelesen werden, in der die bis dahin in der 

Verordnung (EWG) Nr. 1408/71 vom 14. Juni 1971 geregelten Bestimmungen für die 

Koordinierung der sozialen Sicherungssysteme modernisiert und vereinfacht werden. 

 

  

                                                           
49  Vgl. Fußnote 20 oben. 
50  Zur Entsendung von Arbeitnehmern gibt es seit November 2012 einen praktischen Leitfaden mit dem Titel „Die 

Rechtsvorschriften, die für Erwerbstätige in der Europäischen Union (EU), im Europäischen Wirtschaftsraum 
(EWR) und in der Schweiz gelten“, der öffentliche Verwaltungen, Bürger und Unternehmen dabei unterstützt, 
bei Sachverhalten im Zusammenhang mit der Entsendung von Arbeitnehmern den Staat zu bestimmen, dessen 
Rechtsvorschriften anzuwenden sind. Der Leitfaden kann auf der Website der GD EMPL der Kommission im 
Bereich Veröffentlichungen heruntergeladen werden. 
Wichtig ist außerdem, dass die Kommission 2012 einen Entwurf für eine Richtlinie zur Durchsetzung der 
Richtlinie 96/71/EG vorgelegt hat (COM(2012)0131). Das Parlament berät zurzeit in erster Lesung über diesen 
Vorschlag. 

51  Vgl. Fußnote 17 oben (in der 2012 geänderten Fassung). 
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3. SOZIAL- UND ARBEITSBEDINGUNGEN DER FAHRER: 
EINE BEWERTUNG 

WICHTIGSTE ERGEBNISSE 

 Infolge des Liberalisierungsprozesses in den 1990er Jahren hat sich der 

Güterkraftverkehrssektor stark weiterentwickelt. 

 Diese Entwicklung ging jedoch nicht mit einer parallelen sozialen 

Harmonisierung der Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen einher; hierbei 

ist ganz im Gegenteil eine allgemeine und deutliche Verschlechterung für 

gebietsansässige und gebietsfremde Berufskraftfahrer zu verzeichnen. 

 Interessengruppen berichten vielfach von Sozialdumping, Unregelmäßigkeiten 

und Missbrauch bei Verkehrsunternehmern in den EU-15 mit dem Ziel einer 

Kostensenkung. 

 Interessengruppen bestätigen auch, dass es keine oder nur sehr schwache 

Durchsetzungsmechanismen gegen Dumping gibt. Die Standards in den 

Staaten weichen stark voneinander ab, während Sanktionen und Strafen in den EU-

Mitgliedstaaten nicht harmonisiert sind. 

 Zwischen den Rückmeldungen der Interessengruppen und den Antworten der Fahrer 

besteht ein grundlegender Konsens.  

 

Kapitel 3 beschäftigt sich genauer mit den derzeitigen Sozial- und Arbeitsbedingungen von 

Berufskraftfahrern. Das Kapitel ist in vier Abschnitte unterteilt: Abschnitt 3.1 enthält eine 

Einführung in die Methodik, auf deren Basis die Konsultierung der Interessengruppen und 

Fahrer durchgeführt wurde. In Abschnitt 3.2 werden einige Vorüberlegungen zu den Sozial- 

und Arbeitsbedingungen im Güterkraftverkehrssektor dargelegt, während sich Abschnitt 3.3 

genauer mit den Rückmeldungen der entsprechenden Interessengruppen auseinandersetzt, 

unter anderem zu folgenden Themen: Beschäftigungsmodelle, Probleme im 

Zusammenhang mit der Anwendung und Durchsetzung europäischer Rechtsvorschriften, 

Lebensqualität von Fahrern. In Abschnitt 3.4 werden diese Argumente integriert, indem die 

Ergebnisse aus den Interviews mit den Fahrern vorgestellt werden. 

3.1 Ziel und Methodik  

 

Zentrales Ziel dieser Studie ist es, im Rahmen der in der Aufgabenstellung festgelegten 

Anforderungen die derzeitigen Sozial- und Arbeitsbedingungen von Berufskraftfahrern in 

den einzelnen Mitgliedstaaten wie in den folgenden Abschnitten dieses Kapitels beschrieben 

zu untersuchen und zu bewerten. 

 

Methodisch basiert diese Untersuchung im Wesentlichen auf (sowohl quantitativen als auch 

qualitativen) Daten und Informationen, die im Laufe der Studie in zwei unterschiedlichen, 

aber miteinander verbundenen Konsultationsprozessen gesammelt wurden, und zwar zum 

einen mit nationalen Gewerkschaften (auch „Interessengruppen“ genannt) und zum 

anderen mit Berufskraftfahrern. Die bei diesen Konsultationen zusammengetragenen 

Antworten bildeten, zusammen mit allen gesammelten Erkenntnissen, die Grundlage der 

Bewertung der Sozial- und Arbeitsbedingungen von Berufskraftfahrern. 

 

Im Falle der Gewerkschaften wurde die Konsultation in Form von Fragebögen durchgeführt, 

die an die in Anhang A dieser Studie aufgeführte Empfängerliste verteilt wurden. Um die 
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Konsultation der Interessengruppen zu vereinfachen, wurden die Fragebögen in englischer 

Sprache ausgearbeitet und zusätzlich in die italienische, französische und deutsche Sprache 

übersetzt. Mit einigen Befragten wurden außerdem Interviews geführt, um bestimmte 

Sachverhalte, die während der Konsultationen aufkamen, zu klären oder ausführlicher zu 

besprechen. 

 

Der Konsultationsprozess mit den Interessengruppen fand kontinuierlich zwischen 

Dezember 2012 und Februar 2013 statt. Insgesamt wurden 16 Fragebögen verteilt und aus 

acht Mitgliedstaaten wurden Rückmeldungen eingereicht (in einem Fall zwei 

Rückmeldungen aus demselben Mitgliedstaat). Das entspricht einer Antwortquote von fast 

56 %52. 

 

Weitere Informationen stammen aus direkten Interviews mit der Europäischen 

Transportarbeiter-Föderation (ETF) und aus schriftlichen Antworten der Union 

Internationale des Chauffeurs Routiers (UICR). 

 

Im Falle der Fahrer wurden die Informationen durch direkte, an zwei Terminen (Februar 

und März 2013) durchgeführte Interviews gesammelt. Die Gestaltung des Fragebogens war 

darauf ausgerichtet, eine klare und präzise Dokumentation zu liefern, die während der 

Interviews leicht zu handhaben sein sollte, um klare und sachliche Rückmeldungen zu 

erhalten.  

 

Die Fragebögen wurden in englischer Sprache ausgearbeitet und in vier weitere EU-

Amtssprachen übersetzt (Italienisch, Französisch, Deutsch, Spanisch). Um die Interviews 

mit Fahrern aus osteuropäischen Ländern leichter führen zu können, wurde auch eine 

russischsprachige Version erstellt.  

 

Insgesamt wurden 24 Fahrer interviewt, wobei jeweils die gleiche Anzahl Fahrer aus den 

EU-15- bzw. EU-12-Mitgliedstaaten befragt wurde. 

 

3.2 Sozial- und Arbeitsbedingungen im Kraftverkehrssektor: 

Vorbemerkungen 

 

Wie in Kapitel 2 erläutert, herrscht allgemein Übereinstimmung darüber, dass sich der 

europäische Güterkraftverkehrssektor in den vergangenen 15 bis 20 Jahren stark 

weiterentwickelt und verändert hat.  

 

Der verstärkte Wettbewerb – als Ergebnis des Liberalisierungsprozesses in den 1990er 

Jahren, der Verwirklichung des Binnenmarktes und der Einführung von Kabotagerechten, 

durch die es möglich wurde, Transportleistungen innerhalb der EU von jeder in einem 

Gastgeberland gegründeten Niederlassung aus anzubieten – hat entscheidend zur 

Neugestaltung nicht nur der bis dahin vorhandenen Organisation und Struktur des 

Güterkraftverkehrssektors, sondern auch der Gestaltung und den Kosten der angebotenen 

Leistungen beigetragen. Diese Veränderungen verschärften sich, nachdem in den Jahren 

2004 und 2007 12 neue Mitgliedstaaten in zwei Schritten in die EU aufgenommen wurden. 

                                                           
52  Gewerkschaften aus den folgenden EU-Mitgliedstaaten wurden konsultiert: Belgien, Bulgarien, Dänemark, 

Deutschland, Estland, Frankreich, Italien, Lettland, Niederlande, Österreich, Rumänien, Schweden, Spanien, 
Tschechische Republik und Vereinigtes Königreich. Aus folgenden Mitgliedstaaten wurden Antworten von 
Interessengruppen eingereicht: Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Italien (zwei Antworten), 
Niederlande, Österreich und Vereinigtes Königreich. 
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Nach Jahren des stetigen Wachstums erlebt der Güterkraftverkehrssektor zurzeit eine 

kritische Phase, in der das Angebot an Transportleistungen sowohl von strukturierten 

Transportunternehmen als auch von selbstständigen Fahrern höher ist als die reale 

Nachfrage, was Warenproduktion und -vertrieb angeht. 

 

Das aktuelle wirtschaftliche Klima zwingt die Güterkraftverkehrsindustrie dazu, sich an 

neue Gegebenheiten anzupassen und sämtliche Geschäftsmodelle zu prüfen. Es gibt eine 

Reihe weiterer Schwierigkeiten, zum Beispiel die negativen Folgen einer zunehmend 

dominanten Rolle der multinationalen, multimodalen Akteure, die zurzeit einen 

zunehmenden Preisdruck im Kraftverkehr zur Folge hat; diese Tendenz wird dadurch weiter 

verschärft, dass die Spediteure derzeit zwei Drittel der auf der Straße beförderten Fracht 

kontrollieren (IRU, 2013).  

 

Das Ergebnis all dieser Entwicklungen ist, dass das gesamte Güterkraftverkehrssystem 

einem harten und oft unkontrollierten Wettbewerb unterliegt, der sich eher in Form 

von immer weiter sinkenden Preisen ausdrückt als in einer größeren organisatorischen 

Effizienz und Qualität der angebotenen Leistungen.  

 

Viele Transportunternehmen reagieren auf den Zwang, in einem immer härteren 

Wettbewerbsumfeld bestehen zu müssen und auf das Problem, die herrschenden 

Marktpreise nicht anbieten zu können, mit dem Versuch, ihre Effizienz vor allem durch die 

Minimierung der Kosten, insbesondere der Betriebskosten, zu steigern.  

 

Dies wird häufig durch folgende Maßnahmen erreicht: 

 

 entweder durch eine Senkung der Personalkosten, die im Durchschnitt mit 35 bis 

40 % zu den gesamten Lieferkosten einer Transportleistung beitragen und daher die 

einzige Komponente sind, die für verschiedene, in unterschiedlichen Mitgliedstaaten 

ansässige und tätige Transportunternehmer zu einer Veränderung der 

Produktionskosten beitragen kann (Hamelin, 2001). (Bedauerlicherweise ging diese 

Senkung der Personalkosten in vielen Fällen mit einer parallelen Aushöhlung der 

sozialen Rechte einher); 

 oder durch eine Steigerung der Produktivität der Fahrer, von denen häufig 

längere Fahrzeiten bei geringeren Kosten verlangt werden. 

 

Idealerweise hätte die Liberalisierung – und der daraus folgende zunehmende Wettbewerb 

– von einer parallelen sozialen Harmonisierung der Beschäftigungs- und 

Arbeitsbedingungen der Arbeitnehmer im Güterkraftverkehr und insbesondere der 

Berufskraftfahrer begleitet werden müssen, um sicherzustellen, dass 

Transportunternehmen ihre Tätigkeit in allen EU-Mitgliedstaaten unter gleichen 

Bedingungen ausüben.  

 

Dies ist jedoch nicht erfolgt, weil innerhalb der EU bei Marktstrukturen, 

Rechtsvorschriften und Durchsetzungsmechanismen in den Bereichen Arbeit und 

Soziales noch immer große Unterschiede bestehen.  

 

Anstatt sich in Richtung einer Konvergenz zwischen Liberalisierung einerseits und sozialer 

Harmonisierung andererseits zu entwickeln, sieht sich der Güterkraftverkehrssektor mit 

einer zunehmenden Divergenz zwischen beiden Komponenten konfrontiert, wie die 

allgemeine Verschlechterung der Sozial- und Arbeitsbedingungen zeigt, die durch 

einen weltweiten Abwärtstrend im Lohnniveau noch verschärft wird.  
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Kasten 4:   Petitionen an das Parlament zu Sachverhalten im Zusammenhang mit 

den Sozial- und Arbeitsbedingungen von Berufskraftfahrern 

Das Ausmaß der Probleme im Zusammenhang mit den Sozial- und Arbeitsbedingungen 

im Güterkraftverkehrssektor wird auch durch die verschiedenen beim Parlament 

eingereichten Petitionen deutlich, in denen einzelne Bürgerinnen und Bürger über 

Fälle von Unregelmäßigkeiten und Missbrauch in diesem Sektor informieren und ihre 

Sorgen äußern. In den meisten Fällen geht es in den Petitionen um: 

 

 die Anwendung und Durchsetzung der Normen zu Lenk- und Ruhezeiten 

(Verordnung (EG) Nr. 561/2006); 

 angebliche Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit Schulungsverpflichtungen 

von Arbeitgebern; 

 angebliche Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit illegaler Kabotage 

(Verordnung (EG) Nr. 1072/2009); 

  Angst vor Repressalien durch Arbeitgeber, die Fahrer dazu zwingen, unter Verstoß 

gegen die erforderlichen Bedingungen europäischer Rechtsvorschriften, 

insbesondere in Bezug auf Ansprüche auf Ruhezeiten und Gehalt, zu fahren und zu 

arbeiten; 

 technische Schwierigkeiten mit digitalen Fahrtenschreibern, wenn der 

Fahrzeugmotor ausgeschaltet wird und der Fahrtenschreiber automatisch eine 

„Pausen-/Ruhezeit“ verzeichnet, obwohl der/die Fahrer/in weiterhin seine/ihre 

Tätigkeit ausübt (d. h. das Fahrzeug auftankt, im Straßenverkehr wartet usw.).  

Quelle: Zusammenstellung der Verfasser auf Grundlage des Parlaments. 

 

Es ist sicherlich sehr wichtig, zwischen eindeutig zu verhindernden illegalen Praktiken 

einerseits und der Anerkennung neuer oder einzigartiger Geschäftsmodelle, die sich aber im 

Rahmen der aktuellen EU- und/oder nationalen Rechtsvorschriften bewegen, andererseits 

zu unterscheiden (IRU, 2013). Ein faires Wettbewerbsumfeld sollte erreicht werden, ohne 

dabei die kompetitiven und innovativen Kräfte zu behindern, die der Güterverkehrsindustrie 

genau wie jeder anderen wirtschaftlichen Tätigkeit in der freien Marktwirtschaft Impulse 

geben, und ohne die unternehmerischen Entscheidungen der Kraftverkehrsunternehmer zu 

beeinflussen. 

 

Dabei darf jedoch nicht außer Acht gelassen werden, dass viele Transportunternehmen 

aufgrund des Drucks zur Reduktion der Personalkosten zu Praktiken übergegangen sind, die 

Marktverzerrungen und unfaire Arbeitsbedingungen zur Folge haben. Beispiele hierfür sind: 

 

 fiktive „Briefkasten”-Tochterunternehmen, die in Mitgliedstaaten mit einem 

wesentlich niedrigeren Steuerniveau und geringerem sozial- und arbeitsrechtlichen 

Standard gegründet werden, um Berufskraftfahrer gegen ein viel niedrigeres Gehalt 

und unter schlechteren Bedingungen einstellen zu können (ETF, 2012b; Hermann, 

2003; Hilal, 2008). Durch solche Strohfirmen können Unternehmer tarifvertragliche 

Systeme zur Anstellung und unregelmäßigen Entsendung von Fahrern aus EU-12-

Staaten oder sogar von Staatsangehörigen aus Drittländern (d. h. 

angrenzenden Staaten wie der Türkei, Ukraine oder Moldawien) in EU-15-

Mitgliedstaaten nutzen.  

 (schein)selbstständige Fahrer, die von Transportunternehmen als 

Subunternehmer für einen Teil ihrer Transporttätigkeiten eingesetzt werden, um 

davon zu profitieren, dass: 

• selbstständige Fahrer nicht verpflichtet sind, die Vorschriften zur maximalen 

Arbeitszeit einzuhalten. 
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• scheinselbstständige Fahrer das Unternehmen keine Steuern, Sozialabgaben 

und bezahlte Abwesenheitszeiten kosten, weil alle arbeits- und 

sozialrechtlichen Pflichten vom Unternehmen auf den scheinselbstständigen 

Arbeitnehmer übertragen werden; 

 Manipulation des digitalen Fahrtenschreibers, insbesondere wenn Fahrer nach 

Verträgen auf Basis gefahrener Kilometer bezahlt werden, die dazu verleiten, die 

zugelassenen Lenkzeiten zu überschreiten und das Aufzeichnungsgerät zu diesem 

Zweck zu manipulieren. 

 

Ferner haben viele Arbeitgeber im Transportsektor leistungsbezogene Gehälter 

eingeführt (entweder nach gefahrenem Kilometer oder nach Anzahl der Ladungen), sodass 

sie weniger Sozialabgaben zahlen müssen. Dadurch besteht die Gefahr, dass die Fahrer 

unter Druck gesetzt werden, länger zu arbeiten, was wiederum zu Stress/Übermüdung und 

damit auch zu einem ernsthaften Risiko für die Sicherheit im Straßenverkehr führt. 

 

Schließlich scheint sich laut Berichten aus Belgien und Deutschland eine neue Erscheinung 

im europäischen Güterkraftverkehrssektor herauszubilden, nämlich die Beschäftigung 

kostengünstiger außereuropäischer Fahrer. Die Rechtmäßigkeit dieser Praxis hat 

schwerwiegende Fragen aufgeworfen, unter anderem dazu, 

 

 wie die Arbeitnehmer ihre Aufenthalts- und Arbeitserlaubnisse in den Mitgliedstaaten 

erhalten; 

 wie sie bezahlt werden (reguläre Arbeitsverträge mit festem Gehalt, 

leistungsbezogene Verträge, Tagegeld usw.); 

 welche Arbeitszeiten sie haben; 

 wie und wo sie ihre wöchentliche Ruhezeit verbringen. 

 

Kasten 5:  Beschäftigung kostengünstiger außereuropäischer Fahrer: das 

Fallbeispiel philippinischer Fahrer 

Nach Berichten der belgischen Zeitung Het Belang van Limburg wird die Praxis, 

philippinische Fahrer auf europäischen Straßen einzustellen, von der belgischen 

Gewerkschaft UBOT-FGTB und dem niederländischen Transport- und Logistikverband 

(Transport en Logistiek Nederland – TLN) genau überwacht. Als Beispiel wird ein 

lettisches Transportunternehmen angeführt, das philippinische Fahrer einstellt. In 

diesem Fall erhalten die Fahrer eine Bezahlung von wenig mehr als 600 EUR 

(einschließlich Tagegeld), d. h. etwa die Hälfte dessen, was ein Berufskraftfahrer aus 

einem EU-12-Staat erhalten würde. 

Quelle: Het Belang Van Limburg (2012). 

 

Bisher wurden nur Einzelfälle ermittelt, die jedoch einen gravierenden und gefährlichen 

Präzedenzfall schaffen könnten. Wenn immer mehr Transportunternehmen billigere 

philippinische Arbeitskräfte einsetzen, könnten andere Transportunternehmen dazu 

verleitet werden, dieser Praxis zu folgen. Dies würde zu einer weiteren 

Wettbewerbsverzerrung und einer zunehmenden Verschlechterung der schon jetzt prekären 

Sozial- und Arbeitsbedingungen aller europäischen Berufskraftfahrer (aus EU-15- und EU-

12-Staaten) führen. 

Insgesamt ist die oben dargestellte Praxis eindeutig für eine weitere Anheizung von 

Sozialdumping verantwortlich, das vom Europäischen Gewerkschaftsinstitut (EGI) als 
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bewusste Strategie zur Senkung von Gehalts- und Beschäftigungsstandards definiert wird, 

die von Unternehmen verfolgt wird, um gegenüber anderen Marktteilnehmern einen 

Wettbewerbsvorteil zu erlangen, und welche indirekt ihre eigenen Arbeitnehmer sowie die 

Sitz- und Gastgeberregierungen betrifft, (EGI, 2012)53.  

 

Nach diesen Definitionen geht es bei Sozialdumping vor allem um das Zusammenspiel 

zweier Schlüsselfaktoren, nämlich des damit verfolgten Ziels (Wettbewerbsvorteil) und des 

Mechanismus, durch den dieses Ziel erreicht wird (Senkung von Gehältern und 

arbeitsrechtlichen Standards). 

 

Die Ergebnisse dieser Analyse waren Gegenstand der Konsultationen mit den 

Interessengruppen und Fahrern, deren Ergebnisse und Aspekte in den folgenden 

Abschnitten 3.3 und 3.4 beschrieben werden.  

 

3.3 Sozial- und Arbeitsbedingungen im Kraftverkehrssektor: 

Standpunkte der Interessengruppen 

 

Wie in Abschnitt 3.1 erläutert, haben die Verfasser insgesamt 16 nationale Gewerkschaften 

in 15 Mitgliedstaaten54 sowie zwei europaweit tätige Verbände von Berufskraftfahrern und 

Arbeitnehmern im Kraftverkehrssektor (ETF und UICR) konsultiert.  

 

Die Gewerkschaften wurden zunächst gebeten, zu den wichtigsten Faktoren, die die 

soziale Dimension im Güterkraftverkehrssektor kennzeichnen, Stellung zu nehmen.  

 

Wie  zeigt, stellten sich die Arbeitszeiten als wichtigster sozialer Aspekt im 

Güterkraftverkehrssektor heraus, nicht zuletzt, weil alle anderen aufgeführten Faktoren 

davon beeinflusst werden. In den Stellungnahmen wurden vor allem die folgenden zwei 

Aspekte betont: 

 einerseits werden Fahrer, die auf Basis gefahrener Kilometer oder der Anzahl 

gelieferter Ladungen bezahlt werden, immer dazu verleitet sein, so viele Stunden 

wie möglich zu arbeiten, um ihr Einkommen zu maximieren; 

 andererseits argumentieren die Gewerkschaften, dass die Arbeitszeiten, die nicht 

mit Fahren verbracht werden, zunehmen und immer schwerer zu kontrollieren sind. 

Die Beschäftigungsmodelle folgen den Arbeitszeiten als zweitwichtigster Aspekt. In 

Abschnitt 3.3.1 wird näher erläutert, welche Bedenken bezüglich des Einsatzes unlauterer 

Beschäftigungspraktiken geäußert werden.  

 

 

Die Themen Übermüdung und Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben (je 14 %) 

sowie Qualität der Ruhezeit erhielten geringere Werte. Die Angaben der 

                                                           
53  M. Bernaciak (2012). Social dumping: political catchphrase or threat to labour standards? (Sozialdumping: 

politisches Schlagwort oder Bedrohung der Arbeitsstandards?) EGI Arbeitspapier, S. 32. Sammlung 2012.06. 
Brüssel: EGI. Siehe hierzu auch die jeweils von der Europäischen Konferenz der Verkehrsminister (EKVM) und 
der Europäischen Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen (Eurofound) gelieferten 
Definitionen. Die EKVM definiert Sozialdumping als bewusste Verletzung, Umgehung oder Aushöhlung 
geltender anwendbarer sozialrechtlicher Vorschriften – auf nationaler, gemeinschaftlicher oder internationaler 
Ebene –, um einen Vorteil, insbesondere einen Wettbewerbsvorteil, zu erlangen, (EKVM, 2002). Eurofound 
definiert Sozialdumping als Praxis, bei der Güter aus einem Staat mit niedrigem oder mangelhaft 
durchgesetztem arbeitsrechtlichen Standard, in dem die Kosten des Exporteurs künstlich niedriger sind als die 
seiner Konkurrenz, in Staaten mit höherem Standard exportiert werden, sodass ein unlauterer 
Wettbewerbsvorteil im international Handel entsteht, (Eurofound, 2012). 

54  Vgl. Fußnote 52 oben. 



Die Sozialen und Arbeitsbedingungen von Güterkraftverkehrsunternehmern 

____________________________________________________________________________________________ 
 

41 
 

Interessengruppen im Bereich „Sonstiges“ (9 %) betrafen vor allem die sinkende Kaufkraft 

der Fahrergehälter. 

 

Abbildung 5:  Die wichtigsten sozialen Faktoren im Güterkraftverkehrssektor 

   
Quelle: Zusammenstellung der Verfasser. 
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Dabei waren sich alle konsultierten Interessengruppen darin einig, dass sowohl 

gebietsansässige als auch gebietsfremde Berufskraftfahrer in zunehmendem Maße mit 

sinkenden Standards ihrer sozialen Situation und ihrer Arbeitsbedingungen 

konfrontiert sind, d. h., sie empfinden eine allgemeine Verschlechterung ihres 

Einkommensniveaus, der Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben und ihrer Lebensqualität. 

Darin spiegelt sich in gewissem Maße auch der umfassendere sozioökonomische 

Abwärtstrend wider, von dem die europäische Wirtschaft zurzeit gekennzeichnet ist. 

 

Wie Abbildung 6 unten zusammenfassend zeigt, sind die Standards im Laufe der 

vergangenen fünf Jahre in folgenden Bereichen gesunken: 

 

 im Arbeitsumfeld; dazu gehört auch eine zunehmende Diskriminierung zwischen 

Fahrern aus EU-15- und EU-12-Staaten, die dadurch verschärft wird, dass EU-15-

Unternehmen unter Einsatz von Sozialdumping Fahrer aus EU-12-Staaten einstellen, 

um solche aus den EU-15-Staaten bei deutlich geringerem Lohnniveau zu ersetzen; 

 bei den Arbeitsanforderungen, in dem Sinne, dass von den Fahrern immer öfter 

ein hohes Maß an Flexibilität hinsichtlich ihrer Pflichten erwartet wird und sie 

gleichzeitig mehr Aufgaben neben der eigentlichen Fahrertätigkeit übernehmen 

müssen, wodurch ihre gesamte tägliche und wöchentliche Arbeitsbelastung 

zwangsläufig steigt und sie außerdem hinsichtlich der Lieferzeiten unter Druck 

geraten; 

 Bei der Einkommenshöhe, wie das stetig sinkende Gehaltsniveau der Fahrer zeigt, 

von dem die Gewerkschaften und die Fahrer übereinstimmend berichten. Ferner 

wird berichtet, dass Fahrer gezwungen sind, leistungsbezogene Gehälter zu 

akzeptieren oder als scheinselbstständige Fahrer für die gleichen Unternehmen zu 

arbeiten, bei denen sie vorher beschäftigt waren.  

23%
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14%32%
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Abbildung 6:  Faktoren, die sich im Laufe der vergangenen fünf Jahre am 

meisten verschlechtert haben 

 
Quelle: Zusammenstellung der Verfasser. 
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Außer den oben dargestellten Faktoren haben die Interessengruppen in ihren 

Rückmeldungen noch weitere relevante Probleme bei den Sozial- und Arbeitsbedingungen 

im Güterkraftverkehrssektor genannt.  

 

Diese unten in Tabelle 2 zusammengefassten Punkte sind zusätzliche Schlüsselfaktoren, die 

bei der Bewertung des aktuellen Zustands der Sozial- und Arbeitsbedingungen von 

Berufskraftfahrern berücksichtigt werden müssen. Zu betonen ist insbesondere, dass die 

Interessengruppen verstärkt auf eine mangelnde Durchsetzung und Kontrolle 

hinweisen, d. h., ihrer Ansicht nach werden die europäischen Rechtsvorschriften – vor 

allem was Sanktionen betrifft – nicht ausreichend durchgesetzt und harmonisiert. 

 

Tabelle 2:  Weitere wichtige Probleme, die von den Interessengruppen bezüglich 

der Sozial- und Arbeitsbedingungen im Güterkraftverkehrssektor 

genannt werden 

 

Problem Bedeutung 

Illegale/unlautere Beschäftigungsmodelle, die zu Sozialdumping 

führen (einschließlich „Briefkastenfirmen“) 
***** 

Mangelnde Durchsetzung und Kontrolle  ***** 

Soziale Harmonisierung in allen EU-27-Mitgliedstaaten längst nicht 

erreicht 

 

**** 
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Problem Bedeutung 

Illegale Kabotagebeförderungen **** 

Qualität der Ruhezeiten und der dafür vorgesehenen Einrichtungen  *** 

Lenk- und Ruhezeiten ** 

Quelle: Zusammenstellung der Verfasser auf Grundlage der Ergebnisse der Konsultationen der Interessengruppen. 

 

Untersucht man die Hauptursachen genauer, die den oben beschriebenen Negativtrend 

erklären, stellt man Folgendes fest: 

 

 aufgrund der geringeren Zahl dauerhafter Arbeitsplätze in der 

Güterkraftverkehrsbranche fühlten sich viele Fahrer dazu gezwungen, 

Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen zu akzeptieren, die sich negativ auf ihre 

sozialen Rechte auswirken; 

 der extreme Konkurrenzkampf zwischen den Transportunternehmen hat im 

Vergleich zu vor zehn Jahren zu einer Zunahme von Outsourcing und 

Weitervergabe von Aufträgen geführt. Dabei werden die noch immer 

vorhandenen großen Ungleichheiten der Gehälter und sozial- und 

steuerpolitischen Rahmenbedingungen ausgenutzt, gleichzeitig aber auch 

illegales oder unfaires Sozialdumping angeheizt. 

 schwache Durchsetzungsmechanismen und mangelnde wirksame 

Kontrollen in den Mitgliedstaaten gegenüber den Transportunternehmen, die für 

illegale oder unlautere Beschäftigungspraktiken verantwortlich sind; 

 ein geringer Anwendungs- und Harmonisierungsgrad in den EU-

Mitgliedstaaten bei Durchsetzungspraktiken, Sanktionen und Strafen. Die 

Interessengruppen geben an, dass die Durchsetzungsstandards stark voneinander 

abweichen oder dass die Durchsetzung nicht in allen EU-Ländern die gleiche Priorität 

hat; 

 es muss ein besseres Verständnis der tatsächlichen Eigenschaften des 

Beschäftigungsstatus sogenannter „selbstständiger“ Fahrer entwickelt werden. 

 

Eine Interessengruppe wies speziell auf die bestehende Verbindung zwischen 

Sozialdumping und der wiederholten Vergabe von Unteraufträgen hin. 

Grundsätzlich gibt es keine Begrenzung für die Anzahl der Unteraufträge, in die ein 

primärer Transportauftrag unterteilt werden kann. Jeder Zwischenschritt führt zu einer 

Reduktion des Preises und demzufolge des Gesamtpreises des Auftrags. Das letzte Glied in 

der Transportkette, d. h. der Unternehmer, der die Transportleistung tatsächlich erbringt, 

berechnet möglicherweise am Ende einen Preis, der niedriger ist, als das gesetzlich (im 

Falle der Selbstständigkeit) oder vom Arbeitsvertrag (im Falle der Anstellung) 

vorgeschriebene Minimum. Die Einführung gemeinsamer Haftungsbestimmungen in der 

Zulieferkette – wie von der IRU vorgeschlagen (IRU, 2013) – könnte sinnvoll zur Lösung 

solcher Probleme beitragen. 

 

Die Interessengruppen weisen insbesondere darauf hin, dass trotz der gesetzlichen 

Entwicklung in der EU in den vergangenen 15 Jahren, durch die wichtige Mechanismen 

eingeführt wurden und die einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der Sozial- und 

Arbeitsbedingungen dieser Berufsgruppe geleistet hat, das langfristige Ziel der 

Harmonisierung im sozialen und steuerlichen Bereich sowie beim 
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Einkommensniveau in den EU-Mitgliedstaaten noch längst nicht vollständig 

erreicht ist.  

 

Die Interessengruppen weisen darauf hin, dass der Konvergenzprozess zwischen den 

EU-12- und den EU-15-Mitgliedstaaten eher negative Konsequenzen hat, weil er 

nicht zur Anhebung der Einkommen und Gehälter in den EU-12-Staaten auf das EU-15-

Niveau führt. Die Interessengruppen merken ganz im Gegenteil an, dass die oben 

erwähnten Ungleichheiten zwischen diesen beiden Gruppen von Mitgliedstaaten die 

Hauptmotivation dafür sind, kostengünstigere Fahrer aus osteuropäischen Staaten 

einzustellen, und dass die Hintergründe von unlauterem Wettbewerb und Sozialdumping 

nicht immer angemessen überwacht und kontrolliert werden.  

 

Als Konsequenz daraus wird eine weitere Öffnung des Güterkraftverkehrsmarktes 

von den Interessengruppen nicht befürwortet, da sie angesichts seines gegenwärtigen 

Zustands dem fairen Wettbewerb und der Nachhaltigkeit in dem Sektor sehr schaden würde 

(ETF and IRU, 201255). 

 

Bei einer genaueren Untersuchung der Antworten der Interessengruppen auf den 

Fragebogen fallen einige Faktoren besonders auf, die sich unter den folgenden drei 

Überschriften einsortieren lassen: 

 Beschäftigungsmodelle und Einkommenshöhe; 

 Probleme im Zusammenhang mit der Anwendung und Durchsetzung europäischer 

Rechtsvorschriften; 

 Lebensqualität von Berufskraftfahrern. 

3.3.1 Beschäftigungsmodelle und Einkommenshöhe 

 

Den konsultierten Interessengruppen zufolge sind Beschäftigungsmodelle und 

Arbeitsverträge der erste kritische Punkt, der für ein fundiertes Verständnis der 

tatsächlichen Sozial- und Arbeitsbedingungen von Berufskraftfahrern angegangen werden 

muss.  

 

In diesem Zusammenhang beobachten die Interessengruppen Vorfälle illegaler oder 

unlauterer Praktiken, die nicht nur die Rechte der Fahrer beeinträchtigen, da sie in 

komplexen und verdächtigen Beschäftigungsverhältnissen bei Tochterunternehmen in 

verschiedenen Mitgliedstaaten arbeiten, sondern verantwortungsvoll handelnden 

Transportunternehmen auch einen Wettbewerbsnachteil bringen. Die Interessengruppen 

sagen, dass unlauter handelnde Transportunternehmen bei Arbeitskosten und 

Sozialabgaben Einsparungen von bis zu 90-95 % erzielen, indem sie sich solche Praktiken 

zunutze machen. 

 

Die Interessengruppen bestätigen, dass hiervon gebietsansässige und gebietsfremde 

Fahrer betroffen sind. 

 

Da sie „zu teuer“ sind (sowohl beim Monatsgehalt als auch bei den Nachtzuschlägen), 

verlieren gebietsansässige Fahrer ihren Arbeitsplatz infolge von 

Umstrukturierungsplänen der Transportunternehmen und werden von ihren gebietsfremden 

Kollegen ersetzt. Diejenigen, die ihren Arbeitsplatz behalten, sind gezwungen, große 

                                                           
55  ETF und IRU (2012). Agreement between the IRU and the ETF on the joint statement concerning the opening 

of the EU road haulage market (Übereinkommen zwischen IRU und ETF zur gemeinsamen Erklärung über die 
Öffnung des Güterkraftverkehrsmarktes). Siehe hierzu auch CSC-Transcom (2013). 
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Gehaltskürzungen zu akzeptieren, die von den Interessengruppen auf bis zu 30 % des 

vorherigen Gehalts geschätzt werden. Das einzige Marktsegment, in dem gebietsansässige 

Fahrer noch ein akzeptables Gehalt beziehen, ist der lokale Gütertransport oder der 

Transport empfindlicher, verderblicher oder hochwertiger Güter. 

 

Die von den Interessengruppen beschriebene Situation der gebietsfremden Fahrer ist 

noch prekärer. Ergebnisse aus einer aktuellen Studie der ETF56 (2012b) zeigen, dass: 

 60 % der gebietsfremden Fahrer regelmäßig auf Basis der gefahrenen Kilometer 

bezahlt werden, wobei der Marktpreis bei 10 EUR pro 100 km liegt 

(leistungsbezogene Gehälter sind gemäß Artikel 10 Absatz 1 der Verordnung (EG) 

Nr. 561/2006 grundsätzlich verboten; eine Interessengruppe wies hierzu allerdings 

darauf hin, dass in manchen Fällen die Fahrer selbst um diese Vergütungsform 

bitten, um ihr Einkommen zu steigern); 

 95 % der gebietsfremden Fahrer sich bei der Vergütung aufgrund ihrer Nationalität 

diskriminiert fühlen. 

Dazu kommt, dass gebietsfremde Fahrer in der Regel nicht die Sprache des Landes 

sprechen, in dem sie tätig sind, wodurch sie stark benachteiligt sind, wenn sie 

Unterstützung, Rat oder Vertretung benötigen.  

 

Gebietsfremde Fahrer werden üblicherweise und „offiziell“ von sogenannten 

„Briefkastenfirmen“ eingestellt, die von westeuropäischen Unternehmen in 

osteuropäischen Mitgliedstaaten gegründet werden, in denen die Kosten hinsichtlich der 

Gehälter, Sozialabgaben und Steuern erheblich niedriger liegen als in den EU-15-Staaten.  
 

Wie in Kasten 6 dargestellt, beträgt das durchschnittliche Nettogehalt 

osteuropäischer Fahrer in etwa 250 EUR bis 450 EUR monatlich und liegt damit um 

sieben bis acht Mal niedriger als das Gehaltsniveau westeuropäischer Fahrer (das im 

Durchschnitt bei 2 500 EUR bis 3 000 EUR liegt). 

 

Kasten 6:  Durchschnittsgehalt osteuropäischer Fahrer 

Das durchschnittliche feste Monatsgehalt (der tatsächliche Referenzbetrag für die Höhe 

von Sozial- und Rentenbeiträgen) eines osteuropäischen Fahrers, der in und aus einem 

EU-15-Staat heraus tätig ist, liegt zwischen 250 EUR und 450 EUR. Dazu kommt ein 

Tagegeld in Höhe von 40 EUR bis 45 EUR pro Fahrtag. Das bedeutet, dass im 

wöchentlichen Gehalt eines/r Fahrers/in, der/die an drei Tagen in der Woche darauf 

wartet, das sein/ihr Arbeitgeber eine Fracht aufnimmt, und an drei Tagen fährt, drei 

Tagegelder enthalten sind. Damit lässt sich auch erklären, warum osteuropäische Fahrer 

nach Angaben der Gewerkschaften nur für ihre tatsächlichen Lenkzeiten bezahlt 

werden. 

 

Insgesamt beläuft sich das monatliche Nettogehalt, bestehend aus einer festen 

Komponente (Festgehalt, auf dessen Grundlage alle Sozialbeiträge berechnet werden) 

und einer variablen Komponente (Tagegeld), auf durchschnittlich 1 200 EUR bis 

maximal 1 500 EUR. Die ETF weist auf die wichtige Tatsache hin, dass das Tagegeld 

nicht besteuert wird und nicht in die Berechnung von Sozialbeiträgen, Renten oder 

Krankenversicherungsbeiträgen einfließt. Die Daten werden von Gewerkschaften und 

Fahrern bestätigt. 

                                                           
56  ETF (2012b). Modern slavery in modern Europe? An ETF account on the working and living conditions of 

professional drivers in Europe (Moderne Sklaverei im heutigen Europa? Bericht der ETF über die Arbeits- und 
Lebensbedingungen von Berufskraftfahrern in Europa). Brüssel: ETF. 
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Nach Angaben der ETF (ETF, 2012b57) haben ca. 95 % der Fahrer zwar Arbeitsverträge, 

in denen ihnen bezahlte Urlaubstage zugesichert werden, tatsächlich aber erhalten sie 

für die Tage, die sie zu Hause verbringen, kein Gehalt. Das kommt insbesondere dann 

vor, wenn Fahrer im Rahmen einer Arbeitsorganisation eingestellt werden, in der drei 

bis zwölf Arbeitswochen abwechselnd mit ein bis drei Wochen Freizeit vorgesehen sind. 

 

Schließlich sind Fahrer durch ihre Arbeitsverträge oft dazu verpflichtet, Strafzahlungen 

aus eigener Tasche zu leisten, wenn Vorschriften zu Lenk- und Ruhezeiten nicht 

eingehalten werden. 

 

Nach diesem Prinzip vergibt ein Transportunternehmen mit Sitz in einem EU-15-

Mitgliedstaat die Transporttätigkeit fiktiv an ein entsprechendes, in einem EU-12-Staat 

ansässiges Unternehmen, welches seinerseits Fahrer im Rahmen von 

Beschäftigungsmodellen einstellt, die große Kosteneinsparungen im Vergleich zur 

Einstellung des gleichen Personals aus einem westeuropäischen Staat ermöglichen.  

 

Dabei beginnt und endet die Transporttätigkeit für die Fahrzeuge immer an der EU-

15-Operationsbasis, während die Fahrer meistens auf dem Gelände des Unternehmens, 

für das sie arbeiten, oder an Bord der Fahrzeuge leben und ruhen (einschließlich an 

Wochenenden), oder in Lagerräumen, einfachen Baracken oder an anderen für den Zweck 

hergerichteten oder improvisierten Orten untergebracht werden.  

 

Der ETF zufolge (2012b) verbringen ca. 95 % der gebietsfremden Fahrer ihre Pausen 

und Ruhezeiten – einschließlich der Wochenenden – in ihren Lastkraftwagen. Mit einem 

Gehalt von etwa 300 EUR monatlich können sich die Fahrer die Kosten für eine Unterkunft 

nicht leisten. Hinzu kommt, dass gebietsfremde Fahrer in der Regel in Kleintransportern 

in das EU-15-Gastgeberland gebracht werden und meistens zwischen sechs und 

drei Monaten dort bleiben, bevor sie in ihre Heimatländer zurückkehren. 

 

Da sie schließlich nicht in dem Land ansässig sind, in dem sie ihre Tätigkeit ausüben, 

wissen osteuropäische Fahrer möglicherweise nicht, auf welches System der sozialen 

Sicherheit bzw. in welchem Land sie entsprechende Ansprüche haben und wie sie Zugang 

dazu bekommen. Die Interessengruppen betonen außerdem, dass sie durch ihre 

Arbeitsverträge von Ansprüchen auf und Zugang zu Sozialleistungen oder von 

Ausgleichszahlungen bei Tarifkonflikten ausgeschlossen werden. Aufgrund ihrer Komplexität 

lassen sich diese Beschäftigungsmodelle schwer kontrollieren und dienen letztlich dazu, 

Unternehmen von jeglichen sozialen oder arbeitsrechtlichen Verpflichtungen und von 

Leistungen ihren Mitarbeitern gegenüber zu entbinden. Das gilt insbesondere für die 

Gesundheitsversorgung, denn hier ist es besonders schwer, genau zu bestimmen, wer die 

Krankheitskosten eigentlich übernehmen muss. Oft zahlen die Arbeitgeber keine Beiträge 

zur Gesundheitsversorgung oder Krankenversicherung, sodass die Fahrer diese selbst 

tragen müssen (die ETF bestätigt, dass ca. 40 % der Fahrer für mehr als 75 % ihrer 

Krankheitskosten selbst aufkommen). 

 

Vor diesem Hintergrund haben die Verfasser auf Basis der Konsultation der 

Interessengruppen mehrere Beispiele für unlautere Praktiken von EU-15-

Transportunternehmen zusammengestellt. Zu diesen Beispielen, die unten in den Kästen 6, 

7 und 8 beschrieben werden, gehören „Briefkastenfirmen“, illegale Kabotage und 

Sozialdumping. Interessant ist auch das in Kasten 9 dargestellte Beispiel, das von 

                                                           
57  Vgl. Fußnote 56 oben. 
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Unregelmäßigkeiten in den Niederlanden berichtet, die Verkehrsunternehmer in einem 

sensiblen Segment des Güterkraftverkehrsmarktes, dem Transport von gefährlichen Gütern, 

begehen. 

 

Kasten 7:   Illegale Beschäftigungsmodelle für Gebietsfremde: der Fall einer 

„Briefkastenfirma“ aus Belgien 

Seit 2010 untersucht die Gewerkschaft UBOT-FGTB in Belgien das Phänomen der 

„Briefkastenfirmen“, die von belgischen Unternehmen in der Slowakei und 

angrenzenden Staaten gegründet werden. Bei Besuchen vor Ort stellte sich heraus, 

dass die slowakischen Büros der belgischen Unternehmen meist in Gebäuden mit mehr 

als einer (Briefkasten-)Firma untergebracht sind, wie aufgrund fehlender 

Dauerparkplätze und Dauerlager neben oder in der Nähe der Gebäude festgestellt 

werden konnte. 

 

Der belgischen Gewerkschaft zufolge wurde bestätigt, dass solche Lager nur in Belgien 

liegen, wo die Be- und Entladung gewöhnlich stattfindet, während die Büros in der 

Slowakei lediglich für die Fahrzeugzulassung (die Fahrzeuge verkehren ausschließlich 

auf dem EU-15-Markt und nie in der Slowakei oder angrenzenden Staaten), die 

Lagerung der Fahrtenschreiber und die Einstellung der Fahrer zuständig sind.  

 

Die Lastkraftwagen sind in der Regel in der Slowakei zugelassen, werden aber nur in 

Belgien gefahren und nie in den Staaten ihrer Zulassung. Die belgischen Gewerkschafter 

geben an, dass die technische Prüfung der Lastkraftwagen in Belgien erfolgt und dass 

die Kennzeichen von der Slowakei nach Belgien geschickt werden.  

Quelle: UBOT-FGTB. 

 

Kasten 8:   Sozialdumping: Fälle von „Asphaltsklaven“ aus den Niederlanden 

Die Gewerkschaft FNV berichtet auch aus den Niederlanden von zahlreichen 

Sozialdumping-Praktiken. 

 

Ein erster Fall von Sozialdumping betrifft einen niederländischen 

Verkehrsunternehmer, der üblicherweise Güter innerhalb der Niederlande sowie nach 

Deutschland und ins Vereinigte Königreich transportiert und dabei die Zulassung der 

Lastkraftwagen und die Einstellung der Fahrer an einen polnischen Subunternehmer 

outsourct. Die Lastkraftwagen werden in Polen mit polnischen Kennzeichen und 

Transportgenehmigungen für die Niederlande zugelassen, während die polnischen 

Fahrer nie in Polen arbeiten, sondern in Kleintransportern in die Niederlande gebracht 

werden, wo sie vier Wochen in Folge mit einer Woche Ruhezeit arbeiten.  

 

Das Gehalt liegt unabhängig von der geleisteten Arbeitszeit bei 350 EUR monatlich 

zuzüglich eines Tagegeldes von 40 EUR. Während der vier Arbeitswochen leben die 

Fahrer in ihren Lastkraftwagen und biwakieren an den Wochenenden in den 

Parkbereichen auf dem Gelände ihres Betriebes. 

 

In einem zweiten Fall geht es um ein Transportunternehmen, das in der Beneluxregion 

tätig ist und seine niederländischen Fahrer über eine in Bulgarien ansässige Strohfirma 

durch bulgarische Fahrer ersetzt hat. Ähnlich wie im Fall der oben beschriebenen 

polnischen Fahrer werden die bulgarischen Fahrer im Rahmen von bulgarischen 

Beschäftigungsmodellen angestellt und arbeiten auf kontinuierlicher Basis in und aus 

den Niederlanden heraus.  
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Ihr Durchschnittsgehalt liegt bei 200 EUR pro Monat (zuzüglich Tagegeld), und sie leben 

während der Ruhezeiten in Baracken auf dem Firmengelände.  

 

Ein dritter Fall betrifft ein anderes niederländisches Transportunternehmen, das mit 

rumänischen Fahrern arbeitet. Auch hier wird in ähnlicher Weise wie in den oben 

beschriebenen Fällen vorgegangen, und auch hier sind die Lebensumstände kritisch, 

weil die Fahrer, die nach rumänischen Verträgen bezahlt werden, aber eigentlich in und 

aus den Niederlanden heraus tätig sind, ihre wöchentlichen Ruhezeiten in improvisierten 

Containern auf dem Parkplatz des niederländischen Unternehmens verbringen.  

 

Im vierten und letzten Fall geht es um ein Transportunternehmen, das polnische 

Fahrer beschäftigt, die nach einem polnischen Arbeitsvertrag mit einem Stundenlohn 

von 3 EUR bezahlt werden. Die niederländische Firma besitzt mehrere in Polen 

zugelassene Lastkraftwagen, die aber immer von den Niederlanden aus in andere EU-

Länder gefahren werden. Die Fahrer arbeiten drei Wochen in Folge und haben eine 

Woche Ruhezeit, die sie in ihren Lastkraftwagen verbringen.  

 

Kasten 9:   Illegale Beschäftigungsmodelle für Gebietsfremde: ein Fall illegaler 

Kabotage aus Italien 

In Italien sind die Gewerkschaften auf eine illegale Vorgehensweise gestoßen, die in 

den vergangen Jahren an Umfang und Häufigkeit zugenommen hat. Es geht dabei um 

rumänische Fahrer, die zunächst von ihrem jeweiligen italienischen 

Transportunternehmen entlassen werden und anschließend in Italien durch ein 

rumänisches Leiharbeitsunternehmen wieder eingestellt werden. 

 

Die Verträge unterliegen jedoch rumänischem Recht und die Gehälter entsprechen dem 

rumänischen Standard, der weitaus niedriger als das italienische Gehaltsniveau ist. 

Zusätzlich werden Tagegelder gezahlt, aber auch diese liegen unter dem in Italien 

geltenden vertragsrechtlichen Mindestsatz. 

 

Eine weitere Vorgehensweise wird in Italien am Hafen von Triest eingesetzt (ETF, 

2012b58). Triest ist ein zollfreier Hafen, in den immer mehr Sattelanhänger auf dem 

Seeweg gebracht und vor Ort an Zugmaschinen gehängt werden, die im Hafengebiet 

warten. Sämtliche Fahrzeuge sind in Nicht-EU-Ländern zugelassen.  

 

Sie werden überwiegend von türkischen Fahrern gefahren, die mit kostengünstigen 

Flügen oder per Schiff hingebracht werden und am Hafen warten, bis ihnen ein 

Lastkraftwagen zugeordnet wird. Die Wartezeit kann mehrere Tage dauern. In der 

Zwischenzeit sind die Fahrer gezwungen, tatenlos vor Ort zu bleiben, müssen sich ihre 

Schlafplätze selbst suchen und unter erschreckenden Bedingungen leben, einschließlich 

mangelndem Zugang zu Sanitäranlagen.  

 

Die Fahrer werden in ihrem Heimatland eingestellt und ihre Papiere (Visa und Verträge) 

werden auf dem Weg nach Triest bearbeitet. Sie wissen nicht, wie lange ihre Verträge 

gelten, arbeiten aber meist auf Basis eines Dreimonatsvisums. Nach Aussagen der 

Fahrer handelt es sich bei 60 % der Fahrten offenbar um überwiegend in Italien 

ausgeführte (illegale) Kabotagefahrten und ansonsten um Transporte innerhalb der EU. 

In der Regel werden die Fahrer pro Fahrtag bezahlt. 

Im Hafen von Toulon stieß man in Frankreich auf eine ähnliche Methode. 

                                                           
58  Vgl. Fußnote 56 oben. 



Die Sozialen und Arbeitsbedingungen von Güterkraftverkehrsunternehmern 

____________________________________________________________________________________________ 
 

49 
 

Kasten 10:  Unregelmäßigkeiten bei der Beförderung gefährlicher Güter: ein Fall 

unsicherer Fahrbedingungen aus den Niederlanden 

 

Aus den Niederlanden wurden Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit der 

Beförderung gefährlicher Güter gemeldet, die zunehmend von polnischen oder 

ungarischen Fahrern ausgeführt wird, die bei niederländischen Verkehrsunternehmern 

beschäftigt sind, aber über deren ausländische Niederlassungen in Polen und Ungarn 

eingestellt werden. Es stellte sich jedoch heraus, dass es sich bei diesen 

Niederlassungen meist um fiktive Unternehmen handelt und nicht, wie von 

europäischen Rechtsvorschriften gefordert, um echte, unabhängige Unternehmen.  

 

Im Durchschnitt erhalten Fahrer aus osteuropäischen Ländern etwa drei Euro pro 

Stunde und leben in improvisierten Unterkünften oder auf Lkw-Parkplätzen, 

wie dem in einem Bereich in Rotterdam eingerichteten sogenannten „Botlek“. Sie 

werden oft nach (illegalen) Verträgen auf Basis gefahrener Kilometer bezahlt und dazu 

angehalten, die zugelassenen (und als sicher erachteten) Lenkzeiten zu überschreiten 

und, wie in einigen von der Polizei aufgedeckten Fällen, den digitalen Fahrtenschreiber 

zu manipulieren. 

 

Ein zusätzliches Problem dieser Praxis ist, dass die Beförderung gefährlicher Güter 

in den Niederlanden strengen Rechtsvorschriften unterliegt, die von den Fahrern 

unter anderem ein spezifisches Zertifikat verlangen, das ihnen nach einer (in den 

Niederlanden verpflichtenden) ad hoc ADR-Schulung59 ausgestellt wird. Ferner darf nur 

eine begrenzte Anzahl Ladungen auf einer begrenzten Anzahl inländischer Routen, die 

von gebietsansässigen Fahrern abzudecken sind, transportiert werden.  

 

Jedoch geschieht dies nicht, weil diese Routen in vielen Fällen von osteuropäischen 

Fahrern befahren werden (mit Lastkraftwagen mit polnischen oder ungarischen 

Kennzeichen), die nicht dauerhaft in den Niederlanden beschäftigt oder dort 

gebietsansässig sind. 

 

Darüber hinaus gibt es keine rechtmäßige Möglichkeit, die Qualität der 

Sicherheitstrainings zu überwachen, die in ausländischen Fahrschulen für die 

Beförderung gefährlicher Güter durchgeführt werden. Insofern gibt es auch keine 

Möglichkeit, die Authentizität ausländischer ADR-Bescheinigungen zu prüfen. 

 

Beim Umgang mit gefährlichen Gütern (Öl- und Chemieprodukten) müssen die Fahrer 

außerdem aus Sicherheitsgründen und aufgrund von Notfallverfahren im 

Zusammenhang mit der Be- und Entladung von Tankfahrzeugen an den Eingangstoren 

zu Chemie- oder Ölanlagen immer einen Test absolvieren und bestehen. Die 

Sicherheits- und Notfallvorschriften sind in englischer, niederländischer und deutscher 

Sprache verfasst. Die Fahrer sollen diese (bzw. mindestens eine dieser) Sprachen 

kennen und sprechen können.  

 

Trotzdem wurde von mehreren Vorfällen berichtet, bei denen osteuropäischen Fahrern 

der Zutritt verweigert wurde, weil sie keine dieser Sprachen sprechen oder verstehen 

konnten. Es wurde sogar davon berichtet, dass niederländische Fahrer osteuropäische 

                                                           
59  Anhang B des ADR-Übereinkommens enthält die Anforderungen für die Klassifizierung, Verpackung, 

Beschriftung und Zertifizierung gefährlicher Güter. Fahrer aller Fahrzeuge, die gefährliche Güter befördern, 
müssen eine ADR-Schulungsbescheinigung haben. Die Bescheinigung wird von der zuständigen Behörde 
ausgestellt und bestätigt, dass die Fahrer geschult wurden und eine Prüfung zu den besonderen Anforderungen 
abgelegt haben, die bei der Beförderung gefährlicher Güter eingehalten werden müssen. 
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Fahrer ersetzen, um mit den Tankfahrzeugen Zugang zu den Chemie- oder Ölanlagen 

zu erhalten, und dass der Sattelanhänger nach dem Verlassen der Anlage auf einem 

Parkplatz abgekoppelt wird, damit der osteuropäische Fahrer den Transport bis zum 

Zielort wieder übernehmen kann. Das hat einen zweifachen Vorteil: Der Sprachtest wird 

bestanden und das Tankfahrzeug kann gefüllt werden, gleichzeitig kostet die restliche 

Fahrt den Verkehrsunternehmer weniger, weil sie mit billigeren Arbeitskräften 

ausgeführt wird. 

 
Quelle: FNV. 

3.3.2 Probleme im Zusammenhang mit der Anwendung und Durchsetzung der 

europäischen Rechtsvorschriften 

 

Die Auswirkungen der im vorangegangenen Abschnitt dargestellten Fallbeispiele und 

Untersuchungen hängen unmittelbar mit der Durchsetzung und Anwendung der 

einschlägigen EU-Rechtsvorschriften zusammen. 

 

Wie in Abschnitt 3.2 erwähnt, betonen die Interessengruppen, dass nachhaltige 

Kontrollmaßnahmen durch die zuständigen Behörden gar nicht oder nur in sehr 

geringem Maße durchgeführt werden. Die Interessengruppen sagen, dass jeder 

Mitgliedstaat für die Durchsetzung zuständig ist, dass aber die Standards in den Ländern 

weit auseinandergehen. Schließlich sind Sanktionen und Strafen nicht in allen EU-

Mitgliedstaaten harmonisiert. 

 

Kasten 11:  Eine ständige Beobachtungsstelle für eine wirksamere Durchsetzung 

und Kontrolle: ein Fall aus Italien 

 

In Italien wurde vor Kurzem (am 30. Januar 2013) von allen einschlägigen öffentlichen 

Behörden (Polizei, Präfekturen, Arbeitsaufsichtsbehörden), die für die Durchsetzung 

europäischer Rechtsvorschriften im Bereich der Sozial- und Arbeitsbedingungen im 

Güterkraftverkehrssektor zuständig sind, eine Beobachtungsstelle eingerichtet.  

 

Die Beobachtungsstelle hat das Ziel, illegale Sachverhalte oder Missbrauchsfälle zu 

ermitteln, die wirksame Kontrollen und Sanktionen erfordern, und soll zudem auf einer 

allgemeineren Ebene Studien und Untersuchungen zu den Hauptaspekten und Trends 

im Güterkraftverkehr durchführen.  

 

Die Interessengruppen merken an, dass bei Missbrauch und unlauteren Praktiken einige 

Unklarheiten und Schlupflöcher in der europäischen Gesetzgebung genutzt werden. 

 

So wurde beispielsweise das Ausflaggen60, etwa in Form von „Briefkastenfirmen“, mit der 

Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 für unrechtmäßig erklärt, indem strengere Bedingungen 

für die Gründung ausländischer Unternehmen eingeführt wurden, die nach Artikel 3 der 

neuen Verordnung über „eine tatsächliche und dauerhafte Niederlassung in einem 

Mitgliedstaat“ verfügen müssen. Dennoch gibt es solche Praktiken nach Berichten mehrerer 

Gewerkschaften (wie der belgischen UBOT-FGTB, der niederländischen FNV und der 

italienischen FILT-CGIL) nach wie vor. 

 

                                                           
60  Beim „Ausflaggen“ wird ein Nutzfahrzeug in einem Staat zugelassen, der nicht derjenige ist, in dem es verkehrt, 

um dadurch von günstigen Steuersätzen zu profitieren. 
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In ähnlicher Weise ist die leistungsbezogene Vergütung (entweder auf Basis der 

zurückgelegten Strecke oder der Anzahl der Ladungen) nach Artikel 10 Absatz 1 der 

Verordnung (EG) Nr. 561/2006 grundsätzlich verboten. Allerdings enthält der gleiche 

Artikel eine Ausnahmeregelung, durch die mit nicht eindeutiger Formulierung Zahlungen 

ausgenommen werden, die „geeignet sind, die Sicherheit im Straßenverkehr zu gefährden 

und/oder zu Verstößen gegen diese Verordnung ermutigen“. Dementsprechend ist es nicht 

verwunderlich, dass dieser gesetzliche Passus unterschiedlichste Auslegungen darüber 

zulässt, was genau mit „die Sicherheit im Straßenverkehr zu gefährden und/oder zu 

Verstößen […] ermutigen“ gemeint ist.  

 

Besonders problematisch scheint die Durchsetzung der Richtlinie 96/71/EG (auch als 

„Entsenderichtlinie“ bekannt) zu sein, die einen spezifischen Anwendungsbereich im 

Kraftverkehrssektor und ganz besonders im Rahmen der Kabotagevorschriften hat.  

 

Die Richtlinie 96/71/EG gilt für Unternehmen, die als Teil der grenzüberschreitenden 

Erbringung von Leistungen Arbeitnehmer in das Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats 

entsenden als desjenigen, in dem das Unternehmen seinen Sitz hat, vorausgesetzt, dass 

zwischen dem entsendenden Unternehmen und dem Arbeitnehmer während des 

Entsendezeitraums ein Beschäftigungsverhältnis besteht. Die Richtlinie 96/71/EG sollte in 

Verbindung mit der Verordnung (EG) Nr. 593/2008 (Rom-I-Verordnung61, auch als Rom-I 

bezeichnet) über das auf vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht ausgelegt 

werden. 

 

Gemäß Artikel 2 Absatz 1 der Richtlinie gilt als entsandter Arbeitnehmer „jeder 

Arbeitnehmer, der während eines begrenzten Zeitraums seine Arbeitsleistung im 

Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats als demjenigen erbringt, in dessen 

Hoheitsgebiet er normalerweise arbeitet“. Des Weiteren legt der Wortlaut von Artikel 2 

Absatz 2 fest, dass „[f]ür die Zwecke dieser Richtlinie […] der Begriff des Arbeitnehmers in 

dem Sinne verwendet [wird], in dem er im Recht des Mitgliedstaats, in dessen 

Hoheitsgebiet der Arbeitnehmer entsandt wird, gebraucht wird“.  

 

Diesbezüglich wurden durch Artikel 3 Absatz 1 der Richtlinie verschiedene Mindeststandards 

eingeführt (zum Beispiel zu Arbeitszeiten, Schutz vor Diskriminierung, Anforderungen im 

Gesundheitsschutz und zur Sicherheit), die das Bestimmungsland sicherstellen muss. 

Die Interessengruppen sind jedoch der Ansicht, dass diese Richtlinie aus dem Jahr 1996 

den Bedürfnissen und Interessen einer Europäischen Union nicht mehr gerecht 

werden kann, die inzwischen nicht nur auf 27 Mitgliedstaaten angewachsen ist, sondern 

deren soziale und wirtschaftliche Strukturen auch weitaus weniger homogen sind, als es die 

der alten EU-15-Staaten waren. Dadurch entstehen, wie in den vorangegangenen 

Abschnitten dieser Studie gezeigt wurde, Lücken, die Sozialdumping fördern können, 

anstatt soziale und wirtschaftliche Wachstumschancen zu schaffen. 

 

Dabei weisen die Interessengruppen darauf hin, dass eine ordnungsgemäße Anwendung 

der Richtlinie 96/71/EG 62  immerhin ein wichtiger Schritt nach vorn wäre, um 

Transportunternehmen dazu zu zwingen, ihren sozialen Verpflichtungen gegenüber ihren 

angestellten gebietsfremden Fahrern nachzukommen. Dennoch sind sie der Ansicht, dass 

die „Entsenderichtlinie“ trotz Erwägungsgrund 17 der Verordnung (EG) Nr. 1072/2009, in 

dem erklärt wird, dass die „Richtlinie 96/71/EG […] über die Entsendung von 

Arbeitnehmern […] für Verkehrsunternehmen [gilt], die Kabotagebeförderungen 

durchführen“ und trotz der Ad-hoc-Entscheidungen des Gerichtshofs der Europäischen 

                                                           
61  Vgl. Fußnote 16 oben. 
62  Vgl. Fußnote 20 oben. 
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Union (EuGH), wie zum Beispiel im „Fall Koelzsch“63 (siehe unten, Kasten 12), weder 

durchgesetzt noch kontrolliert wird. 
 

Kasten 12:  Der „Fall Koelzsch“ 

Wie im Haupttext beschreiben, hat der EuGH im „Fall Koelzsch“ entschieden, dass das 

anwendbare Recht durch den Staat bestimmt wird, in dem der/die Arbeitnehmer/in 

seine/ihre wirtschaftliche und soziale Tätigkeit ausübt, da dort das geschäftliche und 

politische Umfeld die Arbeitstätigkeit beeinflusst. 

 

Der „Fall Koelzsch“ wurde im Januar 2010 von dem Cour d’appel du Luxembourg beim 

EuGH eingereicht, nachdem beschlossen wurde, das Verfahren auszusetzen und den Fall 

dem EuGH nach dem Ersten Protokoll über die Auslegung des Übereinkommens von 

Rom zur Vorabentscheidung vorzulegen.  

 

Der Streit begann im Jahr 2002, als Herr Koelzsch, dessen Wohnsitz in Deutschland ist 

und der seit 1998 als internationaler Kraftfahrer bei einem in Luxemburg ansässigen 

Transportunternehmen angestellt war, die Kündigung seines Arbeitsvertrages zum 

15. Mai 2001 erhielt. Mit dem Ziel, Schadenersatz wegen unrechtmäßiger Kündigung 

sowie eine Kündigungsabfindung und rückständigen Lohn von seinem Arbeitgeber 

einzufordern, erhob Herr Koelzsch zunächst Klage vor den deutschen Gerichten (die 

erklärten, dass ihnen die örtliche Zuständigkeit fehle) und brachte die Angelegenheit 

anschließend vor das Tribunal du travail de Luxembourg (Arbeitsgericht Luxemburg). 

 

Im März 2007 erhob Herr Koelzsch eine Schadenersatzklage beim Bezirksgericht 

Luxemburg gegen den Staat Luxemburg wegen fehlerhafter Anwendung der 

Vorschriften des Übereinkommens von Rom durch die nationalen Gerichte.  

 

In der von Herrn Koelzsch angestrengten Berufung entschied der Cour d’appel de 

Luxemburg (Berufungsgerichtshof Luxemburg), eine Vorlagefrage beim EuGH 

einzureichen, um Auskunft darüber zu erhalten, ob, wenn der Arbeitnehmer seine 

Arbeitsleistung in mehreren Staaten erbringt, aber regelmäßig in einen von diesen 

zurückkehrt, das Recht des letzteren Staates im Sinne des Übereinkommens von Rom 

als das Recht des Staates zu betrachten ist, in dem der Arbeitnehmer gewöhnlich seine 

Arbeit verrichtet. 

 

Der „Fall Koelzsch“ ist in der Tat von besonderer Bedeutung, weil der EuGH hier 

eingegriffen hat, um einige der oben zitierten (CSC-Transcom, 2013) Aspekte der 

Verordnung (EG) Nr. 593/2008 auszulegen (Rom-I-Verordnung), insbesondere die 

in Artikel 6 des Übereinkommens festgelegte Vorschrift über das anwendbare Recht bei 

Einzelarbeitsverträgen. Obwohl der „Fall Koelzsch“ nicht der erste Gerichtsfall war, in dem 

der EuGH für die Auslegung des Übereinkommens von Rom angerufen wurde 64 , ist er 

wichtig, weil hier Artikel 6 erstmals hinsichtlich des anwendbaren Rechts bei 

Arbeitsverträgen eingehend geprüft und ausgelegt wurde.  

 

Im seinem Urteil bestätigte der EuGH, dass das Übereinkommen von Rom in Fällen, in 

denen ein/e Arbeitnehmer/in, der/die seine/ihre Tätigkeit in mehr als einem Vertragsstaat 

ausübt, Anwendung findet und dass „der Staat, in dem er im Sinne dieser Bestimmung in 

                                                           
63  Rechtssache Heiko Koelzsch gegen État du Grand-Duché de Luxembourg (C-29/10, Urteil vom 15. März 2011). 
64  Das Übereinkommen von Rom wurde von dem Gericht erstmals in seinem Urteil zur Rechtssache C-133/08 ICF 

[2009] ECR I-9687 ausgelegt, in der es um die Auslegung von Artikel 4 des Übereinkommens ging und in der 
die Regeln zur Bestimmung des anwendbaren Rechts dargelegt wurden, wenn die Vertragsparteien 
diesbezüglich keine Wahl getroffen haben. 
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Erfüllung des Vertrags gewöhnlich seine Arbeit verrichtet, derjenige ist, in dem oder von 

dem aus er unter Berücksichtigung sämtlicher Gesichtspunkte, die diese Tätigkeit 

kennzeichnen, seine Verpflichtungen gegenüber seinem Arbeitgeber im Wesentlichen 

erfüllt“. 

 

Der EuGH hat mit anderen Worten anerkannt, dass der Ort (und damit der Staat), von dem 

aus der/die Arbeitnehmer/in seine/ihre Transportfahrten gewöhnlich ausführt, Anweisungen 

zu diesen Fahrten erhält und seine/ihre Arbeit organisiert und an dem sich seine/ihre 

Arbeitsmittel befinden, den Staat bestimmt, dessen Rechtsvorschriften auf die vertraglichen 

Schuldverhältnisse anzuwenden sind. 

 

Kasten 13:  Der „Fall Koelzsch“ als Präzedenzfall: der Fall eines rumänischen 

Fahrers vor dem belgischen Arbeitsgericht 

 

Auf Grundlage des EuGH-Urteils im „Fall Koelzsch“ erhob die belgische Gewerkschaft 

CSC-Transcom in einem ähnlich gelagerten Fall Klage vor dem belgischen 

Arbeitsgericht. In dem Fall ging es um einen rumänischen Fahrer, der in der Slowakei 

von der dortigen Niederlassung eines belgischen Transportunternehmens mit einem 

slowakischen Arbeitsvertrag angestellt wurde.  

 

Zweieinhalb Jahre lang beförderte dieser Fahrer, der ein Gehalt von 500 EUR monatlich 

bezog, Güter von Antwerpen (Belgien), von wo aus er seine Tätigkeit gewöhnlich 

ausübte und seine Fahrten begann, zu nationalen und internationalen Zielen 

(überwiegend nach Deutschland, Frankreich und Luxemburg).  

 

Der Fahrer war daher der Ansicht, dass er Anspruch auf ein dem belgischen Standard 

entsprechendes Gehalt habe. Er reichte beim belgischen Arbeitsgericht Klage ein, da 

Belgien nach den Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 44/200165 und dem EuGH-

Urteil im „Fall Koelzsch“ das Land ist, von dem aus der Fahrer seine berufliche Tätigkeit 

gewöhnlich ausübt.  

 
Quelle: CSC-Transcom (2013). 

 

Die Auswirkungen dieses Urteils auf die Ausführung von Arbeiten im internationalen 

Transportsektor sind offensichtlich. Es bestätigt insbesondere, dass alle gebietsfremden 

Fahrer aus den osteuropäischen Mitgliedstaaten, die von westeuropäischen 

Transportunternehmen im Rahmen von Beschäftigungsverhältnissen angestellt sind, die 

zwar im Herkunftsland der Fahrer registriert sind, bei denen jedoch die Kraftfahrttätigkeit 

de facto in einem EU-15-Aufnahmemitgliedstaat ausgeführt wird, die gleichen sozialen 

Standards und das gleiche Gehaltsniveau genießen sollten, wie Arbeitnehmer in dem Staat 

der Erfüllung und nicht dem der Herkunft.  

 

Eine ordnungsgemäße Anwendung der „Entsenderichtlinie“ auf Berufskraftfahrer führte 

daher mit Sicherheit öfter dazu, dass Transportunternehmen die Vorteile fairer und gleicher 

Betriebsbedingungen genießen könnten und seltener auf Sozialdumping zurückgreifen. 

 

Schließlich ist der Anwendungsbereich der „Entsenderichtlinie“ auch an die 

Kabotagevorschriften geknüpft, die zurzeit in der Verordnung (EG) Nr. 1072/2009 geregelt 

                                                           
65  Verordnung (EG) Nr. 44/2001 des Rates vom 22. Dezember 2000 über die gerichtliche Zuständigkeit und die 

Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen. 
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sind und auf die in Erwägungsgrund 17 speziell Bezug genommen wird. Infolgedessen gilt 

die Richtlinie 96/71/EG auch für Kabotagebeförderungen. 

 

Damit wird ein weiterer Sachverhalt angesprochen, der von allen Interessengruppen 

aufgeführt und als bedenklich eingestuft wird, nämlich der Missbrauch europäischer 

Rechtsvorschriften mit der Folge illegaler Kabotagebeförderungen.  

 

Nach den geltenden EU-Normen sollten Kabotagefahrten – d. h. in einem 

Aufnahmemitgliedstaat von einem gebietsfremden Verkehrsunternehmer durchgeführte 

Transportfahrten – gemäß Artikel 8 der Verordnung (EG) Nr. 1072/2009 auf drei Fahrten 

innerhalb von sieben Tagen nach der vollständigen Entladung einer grenzüberschreitenden 

Lieferung beschränkt sein.  

 

Die Interessengruppen (ETF, 2012c) bekräftigen allerdings, dass die Kommission in ihrer 

Auslegung 66  die siebentätige Beschränkung de facto aufhebt und drei 

Kabotagebeförderungen im Anschluss an jede grenzüberschreitende Lieferung unterstützt, 

bei denen so viele Fahrten zulässig sind, wie innerhalb von sieben Tagen möglich. Die 

Kommission erklärt weiterhin, dass ein Unternehmer, der Kabotagebeförderungen 

durchführt, innerhalb eines Mitgliedstaates so viele Be- und Entladungen ausführen darf, 

wie die jeweiligen Zulassungsunterlagen erlauben (CMR-Frachtbrief67). 

 

Kasten 14: Illegale Kabotagebeförderungen: Fälle aus Italien 

Die italienische Gewerkschaft FILT-CGIL berichtet von der Ermittlung mehrerer Fälle 

illegaler Kabotagebeförderung in der Region Marken, wo Transportunternehmen ihre 

Logistikzentrale eingerichtet haben, die jedoch osteuropäische Fahrer über Systeme mit 

„Briefkastenfirmen“ (überwiegend aus Bulgarien, aber auch aus Polen und der Ukraine) 

beschäftigen. Die Fahrer führen die Fahrten entweder innerhalb Italiens oder von Italien 

in andere europäische Staaten (niemals jedoch in ihre Herkunftsländer) aus und fahren 

Lastkraftwagen, die in Bulgarien oder Polen zugelassen sind. 

 

Der Gewerkschaft zufolge haben unlauter handelnde Transportunternehmen so die 

Möglichkeit, ihre Transportleistungen zu Preisen anzubieten, die 20 bis 25 % unter dem 

von den nationalen Rechtsvorschriften festgelegten Mindesttarif liegen, mit 

verheerenden Folgen für den Markt, unter denen vor allem andere, verantwortungsvoll 

handelnde Transportunternehmen leiden. 

 
Quelle: FILT-CGIL. 

 

Ein letztes Problem, von dem die Interessengruppen berichten, betrifft die Richtlinie 

92/106/EWG68 über die Festlegung gemeinsamer Regeln für bestimmte Beförderungen im 

kombinierten Güterverkehr zwischen Mitgliedstaaten.  

 

Gemäß Artikel 1 dieser Richtlinie liegt eine Beförderung im kombinierten Güterverkehr dann 

vor, wenn das Fahrzeug die Zu- oder Ablaufstrecke auf der Straße und den übrigen Teil der 

Strecke auf der Schiene oder auf einer Binnenwasserstrecke oder auf See, sofern dieser 

                                                           
66  Zitiert in ETF, 2012a. 
67  Übereinkommen über den Beförderungsvertrag im internationalen Straßengüterverkehr (CMR). Das Abkommen 

wurde am 19. Mai 1956 in Genf unterzeichnet und trat am 2. Juli 1961 in Kraft. Bisher sind dem 
Übereinkommen 55 Unterzeichner beigetreten. 

68  Richtlinie 92/106/EWG des Rates vom 7. Dezember 1992 über die Festlegung gemeinsamer Regeln für 
bestimmte Beförderungen im kombinierten Güterverkehr zwischen Mitgliedstaaten, später geändert durch die 
Richtlinie 2006/106/EG aufgrund des Beitritts der Republik Bulgarien und Rumäniens zur EU. 
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Abschnitt mehr als 100 km Luftlinie beträgt, zurücklegt, wobei der Zu- oder Ablauf auf der 

Straße: 
 

 entweder – für die Zulaufstrecke – zwischen dem Ort, an dem die Güter geladen 

werden, und dem nächstgelegenen geeigneten Umschlagbahnhof bzw. – für die 

Ablaufstrecke – zwischen dem nächstgelegenen geeigneten Umschlagbahnhof und 

dem Ort, an dem die Güter entladen werden  

 oder in einem Umkreis von höchstens 150 km Luftlinie um den Binnen- oder 

Seehafen des Umschlags erfolgt. 

 

Bei der Beförderung im kombinierten Güterverkehr sind Beförderungspapiere vorzulegen, in 

denen die Bahnhöfe der Be- und Entladung hinsichtlich der Schienenstrecken, die 

Binnenhäfen der Be- und Entladung hinsichtlich der Binnenwasserstrecken oder die 

Seehäfen der Be- und Entladung hinsichtlich der Seestrecken angegeben sind. 

 

Problematisch ist dabei offenbar insbesondere die Tatsache, dass die Beförderung von 

Gütern in Verbindung mit einer Beförderung im kombinierten Güterverkehr gemäß der 

Definition in der Richtlinie 92/106/EWG derzeit nicht von der Kabotageregelung der 

Verordnung (EG) Nr. 1072/2009 abgedeckt ist. Kraftverkehrsunternehmen mit Sitz in 

einem Mitgliedstaat, die die Voraussetzungen für den Zugang zum Beruf und für den 

Zugang zum Markt für den Güterverkehr (Kabotagebeförderungen) zwischen 

Mitgliedstaaten erfüllen, haben hierdurch die Möglichkeit, die Zu- oder Ablaufstrecke auf 

der Straße als Teil einer Beförderung im kombinierten Güterverkehr zwischen 

Mitgliedstaaten durchzuführen. 

 

Diesbezüglich meldet die ETF Bedenken hinsichtlich unlauterem Wettbewerb und Dumping 

an, die ihrer Ansicht nach derzeit in Hafen- und Seeregionen zunehmend zu verzeichnen 

sind. Die Kritik richtet sich gegen die Ausnahmeregelung zu den in der Verordnung (EG) 

Nr. 1072/2009 festgelegten Kabotagebestimmungen, die zurzeit durch die Richtlinie 

92/106/EWG für Beförderungen im kombinierten Güterverkehr ermöglicht wird. Die ETF 

führt im Einzelnen aus, dass die Kabotagebestimmungen nicht für den An- und Abtransport 

auf der Straße gelten und dass unfair handelnde Transportunternehmen daher in 

Ermangelung wirksamer Kontrollen, die sicherstellen, dass Ausnahmen im Sinne der 

Richtlinien auf einen Umkreis von 150 km um den Binnen- oder Seehafen des Umschlags 

beschränkt bleiben, die Möglichkeit haben, illegale Kabotagebeförderungen durchzuführen 

oder auszuweiten. Daher betont die ETF die Notwendigkeit, Kabotageregelungen auf die 

Beförderung im kombinierten Güterverkehr zu erweitern. 

3.3.3 Lebensqualität  

 

In der Forschung (Ladou, 1988; Braver et al., 1992; Beilock, 1995; Maycock, 1995; Arnold 

et al., 1997; Mitler et al., 1997; Hakkanen und Summala, 2001 und 2000; Adams-Guppy 

und Guppy, 2003; Sabbagh-Ehrlich et al., 2004) wurde mehrfach bestätigt, dass 

Berufskraftfahrer einer Reihe potenzieller Gesundheitsrisiken ausgesetzt sind, die 

überwiegend mit Herz-Kreislauf-, Halswirbelsäulen-, Rücken- und 

Bandscheibenerkrankungen zusammenhängen und die eine Folge schlechter 

Lebensstandards, schlechter Ernährung und zu wenig Ruhe sind.  

 

Man kann insbesondere davon ausgehen, dass der Beruf des Kraftfahrers eine Tätigkeit ist, 

die Adipositas potenziell begünstigt, da Berufskraftfahrer ihre meiste Arbeitszeit in 

einer sitzenden Position verbringen, aber gleichzeitig eine Tätigkeit – das Fahren – mit 

großer Stressbelastung ausüben. Es überrascht daher nicht, dass Adipositas und arterieller 
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Bluthochdruck unter Berufskraftfahrern weiter verbreitet sind als in der übrigen 

Erwerbsbevölkerung (LUTB, 2011). Schließlich haben die meisten Fahrer (insbesondere 

gebietsfremde) nur sehr begrenzt Zugang zu warmen Mahlzeiten, vor allem, weil sie sie 

sich nicht leisten können (ETF, 2012b). 

 

Kasten 15:  Stressfaktoren  

Eine Untersuchung aus Deutschland (ZF, 201269), in der über 450 Berufskraftfahrer 

befragt wurden, hat gezeigt, dass die Stressbelastung auf den ständigen Zeitdruck, 

lange Lenkzeiten (oft unter Zeitdruck), unübliche Arbeitszeiten und Wartezeiten bei der 

Be- und Entladung ihrer Fahrzeuge zurückzuführen ist.  

 

Dieser Sachverhalt wird durch eine weitere deutsche Studie mit etwa 1 000 Fahrern 

bestätigt (Baier, 201270), in der 45 % der interviewten Personen angaben, dass der 

Beruf des Kraftfahrers aufgrund der langen Arbeitszeiten und des psychischen und 

physischen Stresses „belastend“ oder „sehr belastend“ sei. 

 

Fahren ist jedoch nicht die einzige Tätigkeit, die ein Fahrer an einem normalen Arbeitstag 

ausübt. Zunehmend wird von ihnen verlangt, über das Fahren hinaus zusätzliche Aufgaben 

zu übernehmen. In dieser Hinsicht betonen die konsultierten Interessengruppen, dass die 

Gesamtdauer der von den Fahrern ausgeübten produktiven Tätigkeit 

berücksichtigt werden muss, zu der neben der eigentlichen Fahrtätigkeit beispielsweise 

auch die Zeit zur Be- und Entladung ihrer eigenen Fahrzeuge zu rechnen ist.  

 

Diese Tätigkeiten sind eine potenzielle Ursache für Übermüdung und Stress, vor allem 

weil lange Be- und Entladezeiten oder Wartezeiten einen Großteil der gesamten täglichen 

Arbeitszeit einnehmen können und dann für die Fahrten selbst weniger Zeit zur Verfügung 

steht. Dadurch können Fahrer, wie von den Interessengruppen bestätigt wird, dazu 

verleitet werden, schneller zu fahren oder gegen die Vorschriften über Lenk- und 

Ruhezeiten zu verstoßen.  

 

Vor diesem Hintergrund ist es nicht verwunderlich, dass 80 % der gebietsfremden 

Fahrer Übermüdung als eines der Hauptprobleme angeben; aus Sorge um ihren 

Arbeitsplatz äußern sie sich dazu aber nicht (ETF, 2012b71). Der Schutz des Rechts der 

Fahrer auf angemessene Ruhezeiten wird daher als unabdingbare Maßnahme angesehen, 

um sicherzustellen, dass sie ihre beruflichen Aufgaben sicher und effizient ausführen 

können. 

 

Kasten 16:  Frauen und der Beruf des Kraftfahrers 

Frühere Untersuchungen der Verfasser haben gezeigt, dass Frauen nur einen geringen 

Prozentsatz der Berufskraftfahrer stellen (IRS und TRT, 2009 72). Daher wurden die 

Interessengruppen auch nach den Hauptfaktoren gefragt, die noch immer verhindern, 

dass mehr Frauen den Beruf des Kraftfahrers ergreifen. Den Interessengruppen zufolge 

werden Frauen vom Beruf des Kraftfahrers abgehalten, weil der 

Güterkraftverkehrssektor kein familienfreundliches Umfeld bietet und Arbeit und 

Privatleben schlecht vereinbar sind.  

                                                           
69  ZF Friedrichshafen AG (2012). ZF-Zukunftsstudie Fernfahrer. Der Mensch im Transport- und Logistikmarkt. 
70  Baier, J. (2012). Trends im Straßengüterverkehr - Aktueller Status und Meinungen der Berufskraftfahrer in 

Deutschland. Hochschule Furtwangen University. 
71  Vgl. Fußnote 56 oben. 
72  Vgl. Fußnote 5 oben. 
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Ein weiterer wichtiger Aspekt im Zusammenhang mit der Lebensqualität von 

Berufskraftfahrern ist die allgemeine Qualität ihrer Ernährung. Die von der ETF im Jahr 

2012 durchgeführte Studie (ETF, 2012b) hat gezeigt, dass (wobei sich die Ergebnisse 

allerdings speziell auf gebietsfremde Fahrer beziehen): 

 

 95 % der gebietsfremden Fahrer ihre Ruhezeiten in ihren Lastkraftwagen verbringen, 

 80 % der gebietsfremden Fahrer ihr eigenes Essen täglich in ihren Lastkraftwagen 

zubereiten und essen, 

 ca. 25 % der gebietsfremden Fahrer nur zwei bis drei Mal pro Woche Zugang zu 

warmen Mahlzeiten haben, 

 10 % der gebietsfremden Fahrer nur am Wochenende warme Mahlzeiten essen und 

dass 

 10 % der gebietsfremden Fahrer nie warme Mahlzeiten essen. 

 

Kasten 17:  Der „Asiadock“: ein „Lieblingsrastplatz“ gebietsfremder Fahrer am 

Hafen von Antwerpen, Belgien 

Ein wichtiges Beispiel für die kritischen Lebensumstände gebietsfremder Fahrer ist der 

„Asiadock“ am Hafen von Antwerpen in Belgien. Wie die belgische Gewerkschaft UBOT-

FGTB berichtet, treffen sich osteuropäische Fahrer etwa vier bis fünf Mal im Jahr am 

„Asiadock“, wo sie gewöhnlich ihre wöchentlichen Ruhezeiten verbringen.  

 

Die Fahrer stammen hauptsächlich aus Polen oder Litauen, aber auch aus anderen 

Staaten, und bleiben im Durchschnitt zwei bis drei Monate in Belgien, bevor sie für zwei 

Wochen in ihre Heimat zurückkehren. Sie werden in der Regel mit Reisebussen aus 

ihren Herkunftsländern gebracht, die, wenn sie sie wieder zurückbringen, eine neue 

Gruppe von Fahrern aufnehmen, um in Belgien Lastkraftwagen zu fahren (die Lkw 

verbleiben in Belgien). 

 

Der „Asiadock“ ist beliebt, weil hier reichlich kostenlose Parkmöglichkeiten zur 

Verfügung stehen und er in der Nähe einiger Supermärkte liegt, wo die Fahrer zu 

erschwinglichen Preisen Lebensmittel einkaufen können. Der „Asiadock“ verfügt jedoch 

abgesehen von einer einfachen, von der Hafenverwaltung errichteten Toilettenanlage 

über keine sanitären Einrichtungen. 

 

Die Einschätzung der Interessengruppen zu der Qualität von Parkplätzen ist von 

Interesse, und die im Laufe der Konsultation interviewten Fahrer stimmten den Aussagen 

im Wesentlichen zu.  

 

Nach Ansicht der Interessengruppen ist die Verfügbarkeit von Parkplätzen mit genügend 

Einstellplätzen und qualitativ hochwertigen Leistungen (Essen, Sanitäreinrichtungen, 

Wäscherei usw.) eine Voraussetzung dafür, dass sich die Fahrer komfortabel und 

angemessen ausruhen können und dass sie – was für ebenso wichtig gehalten wird – die 

Möglichkeit bekommen, Kontakte zu knüpfen und sich mit ihren Kollegen 

auszutauschen, anstatt ihre gesamte Ruhezeit in der Fahrerkabine zu verbringen. 

 

In den Rückmeldungen der Interessengruppen kommen vier Hauptanforderungen zum 

Ausdruck, die Parkplätze von guter Qualität erfüllen sollten: Die Parkplätze sollten: 
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 in ausreichender Anzahl und Häufigkeit verfügbar sein. Die Interessengruppen 

weisen darauf hin, dass Artikel 12 der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 die 

Möglichkeit vorsieht, Lenkzeiten zu erweitern, damit die Fahrer einen angemessenen 

Rastplatz erreichen können. Nach Angaben der Interessengruppen sind die Fahrer 

aber oft gezwungen, entlang der Straße oder auf unzureichenden Parkplätzen zu 

halten, weil sie befürchten, ihre maximale Fahrzeit sonst zu überschreiten; 

 gut zugänglich und von besserer Qualität sein. Den Interessengruppen zufolge 

ist die Qualität vieler Parkplätze an europäischen Straßen schlecht. Zu den 

wichtigsten von den Interessengruppen berichteten Problemen gehören das Fehlen 

oder der begrenzte Umfang von Basisleistungen (oft fehlen zum Beispiel Wäscherei-

Einrichtungen), mangelnde Sauberkeit von Sanitäranlagen, fehlende getrennte 

Sanitäreinrichtungen für männliche und weibliche Fahrer, Schwierigkeiten beim 

Zugang zu warmen Mahlzeiten; 

 kostengünstiger sein. Die Interessengruppen haben auf das Problem 

unerschwinglicher Preise für den Zugang zu den von Rastplätzen bereitgestellten 

Leistungen hingewiesen73. Hierzu geben die Interessengruppen an, dass die Fahrer 

(vor allem gebietsfremde) von den Transportunternehmen, für die sie arbeiten, 

normalerweise keine Erstattung ihrer Ausgaben erhalten. Die Fahrer erhalten neben 

ihrem Gehalt lediglich ein Tagegeld, das alle Kosten decken muss, wenn sie auf 

einem Parkplatz anhalten. Die Interessengruppen folgern daraus, dass die Fahrer 

aus diesem Grund nur selten oder nur für den allernötigsten Bedarf die auf einem 

Parkplatz angebotenen Leistungen wahrnehmen. 

• sicherer sein. Sicherheit und Schutz vor kriminellen Aktivitäten ist ein weiteres 

heikles Thema. Diesbezüglich zeigen die neuesten verfügbaren Daten (200774), die 

gemeinsam von der Internationalen Transportarbeiter-Föderation (ITF) und der 

Internationalen Straßentransport-Union (IRU) zusammengestellt wurden, dass: 

• 42 % aller Angriffe auf Berufskraftfahrer auf Parkplätzen stattfinden; 35 % 

der Fahrer erklärten, dass die Angriffe ihr Arbeitsleben beeinträchtigt hätten, 

und 25 % von ihnen bestätigten, dass die Angriffe auch ihr Privatleben 

beeinflusst hätten. 

 

Kasten 18:  Parkplatzqualität: der Fall Belgien 

 

 

Seit 2008 untersucht die belgische Gewerkschaft UBOT-FGTB die allgemeine Qualität 

von Parkplätzen in den Regionen Flandern und Wallonien. Im vergangenen Jahr (2012) 

wurden insgesamt 156 Parkplätze besucht. Die Besuche fanden in zwei 

unterschiedlichen Zeitspannen statt: zwischen 18.00 und 6.00 Uhr sowie zwischen 6.00 

und 22.00 Uhr. Wie unten in Tabelle 3 dargestellt, parkten während des Besuchs 

insgesamt 5 627 Lastkraftwagen in den ausgewählten Parkbereichen; die 

Überbelegungsquote lag bei 117,1 %. Am häufigsten wurden in Polen zugelassene 

Lastkraftwagen verzeichnet.  

 

                                                           
73  Die Gewerkschaft Union Belge des Ouvriers du Transport / Fédération Générale du Travail de Belgique (UBOT-

FGBT) schätzt, dass die durchschnittlichen Kosten für eine warme Mahlzeit im Restaurant eines Parkplatzes an 
belgischen Autobahnen bei 18,70 EUR liegen. Ein Liter eines handelsüblichen Erfrischungsgetränks liegt bei 
5 EUR, eine Portion frisches Obst bei etwa 2 EUR. 

74  ITF und IRU (2007). Attacks on Drivers of International Heavy Goods Vehicles (Angriffe auf Fahrer von 
internationalen Lastkraftwagen). 
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Besonders kritisch war die Situation in der Region Flandern, in der 59 Parkplätze 

begutachtet wurden. Die Belegungsquote der Einstellplätze lag bei 175 %, d. h., 75 % 

der Fahrer konnten keinen angemessenen Platz zum Abstellen ihrer Fahrzeuge finden 

und waren gezwungen, an anderen Stellen zu parken, an manchen Parkplätzen etwa 

entlang der Standstreifen.  

Quelle: UBOT-FGTB, 2012. 

 

Tabelle 3:  Ergebnisse der Besuche auf Parkplätzen in Belgien 2012: 

Anzahl 

besuchter 

Parkplätze 

Anzahl 

verfügbarer 

Einstellplätze 

Anzahl  

tatsächlich 

geparkter Lkw 

Überbelegungs-

quote (in %) 

Top-4 Lkw-

Nationalitäten(nach 

Land der Zulassung) 

156 4  793 5  627 117,1 % 

Polen (14,8  %) 

Belgien (12,9  %) 

Niederlande (11,6  %) 

Deutschland (10,4  %) 

Quelle: Zusammenstellung der Verfasser auf Grundlage von UBOT-FGTB, 2012. 

 

Andererseits wurde von der IRU darauf hingewiesen (IRU, 2013), dass es nicht einfach ist, 

die richtige Balance zwischen der Sicherstellung einer angemessenen Leistungsqualität 

(einschließlich Sicherheit und Schutz) und erschwinglichen Preisen für die Benutzung eines 

qualitativ hochwertigen Parkplatzes zu finden. Insbesondere angesichts der aktuellen 

schwierigen Wirtschaftslage und des zunehmenden Drucks auf die öffentlichen Haushalte ist 

es schwer, dieses Ziel zu erreichen. Nicht nur die Mitgliedstaaten scheuen Investitionen in 

diesem Bereich, auch manche private Betreiber waren gezwungen, ihre Einrichtungen zu 

schließen, weil die Unternehmer/Fahrer sie nicht nutzen wollten, da Transportbetriebe nicht 

bereit waren, die Kosten solcher erhöhten Sicherheitsbedenken zu tragen. 

 

Die Ergebnisse aus zwei Befragungen, die jeweils von der österreichischen Gewerkschaft 

VIDA und der deutschen Gewerkschaft Ver.di durchgeführt wurden, führen zu der gleichen 

Schlussfolgerung. Diese Befragungen werden zwar nicht von umfangreichen und 

belastbaren statistischen Stichproben gestützt, können aber dennoch dazu beitragen, ein 

Verständnis der Hauptmuster und -trends der Sozial- und Arbeitsbedingungen für 

Berufskraftfahrer in den Staaten, in denen sie durchgeführt wurden, zu entwickeln. 

 

Die von VIDA durchgeführte Untersuchung ist bemerkenswert, weil sie die Ansichten von 

über 800 befragten weiblichen Berufskraftfahrerinnen wiedergibt, die in 

verschiedenen Segmenten des Transportsektors tätig sind und von denen 52,6 % erklärten, 

auf dem Güterkraftverkehrsmarkt zu arbeiten. Die Befragung fand zwischen Dezember 

2010 und Juli 2011 statt. 

 

Für die vorliegende Studie relevant ist dabei, dass die Befragung mehrere Fragen speziell 

zum Güterkraftverkehrssegment enthielt und sich dabei gezielt mit der Bewertung 

österreichischer Parkplätze durch die Fahrer befasste. Insgesamt wurde die Qualität als 

angemessen empfunden. 52,7 % der Befragten erklärten, sie seien „zufrieden“ oder 

„sehr zufrieden“ mit den Parkplätzen, an denen sie halten oder ihre Ruhezeiten verbringen.  

 

Allerdings wurde ein Mangel an Parkplätzen für Übernachtungen kritisiert. Wie aus 

Abbildung 7 unten ersichtlich, bemängelten insbesondere Fahrer von Schwerlastkraftwagen, 

dass Parkplätze entweder „sehr schwer“ (30 %) oder „schwer“ (33 %) zu finden seien. 
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Abbildung 7:  Erreichbarkeit von Parkplätzen für Übernachtungen in 

Österreich 

 
Quelle: Zusammenstellung der Verfasser auf Grundlage von VIDA, 2012. 
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Occasional freight Gelegentlicher Gütertransport 

 

Bei der Frage nach den kritischsten Qualitätsaspekten von Parkplätzen wurden die 

Sauberkeit der Sanitäranlagen und das Preisniveau für Essen und Getränke negativ 

bewertet. Jeweils 32 % bzw. 68 % der Befragten erklärten dazu, sie seien damit 

„unzufrieden“ oder „sehr unzufrieden“. Wie Abbildung 8 unten verdeutlicht, kann man 

außerdem feststellen, dass mit Ausnahme des Aspektes „Beleuchtung“ die Anzahl der 

Antworten, bei denen „unzufrieden“ oder „sehr unzufrieden“ angegeben wurde, bei Fahrern 

im Gütertransport durchgängig höher lag als bei Fahrern aus den anderen 

Branchensegmenten. 
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Abbildung 8:  Qualitätsbewertung von Parkplätzen in Österreich (Antworten 

mit „unzufrieden“ und „sehr unzufrieden“) 

 

 
Quelle: Zusammenstellung der Verfasser auf Grundlage von VIDA, 2012. 
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Da sich die Umfrage speziell an Fahrerinnen richtete, wurde auch eine Frage zur 

Wahrnehmung hinsichtlich Sicherheit und Schutz vor Angriffen gestellt. 9,4 % der 

Befragten gaben an, „mindestens ein Mal“ Opfer eines Angriffs gewesen zu sein, während 

5,6 % erklärten, dass sie „mehr als ein Mal“ angegriffen worden seien. Bemerkenswert 

angesichts dieser Zahlen ist, dass nur 69,5 % der Fahrer angemessenere und wirksamere 

Sicherheitskontrollen an Parkplätzen befürworten würden. 

 

Im Jahr 2001 führte die deutsche Gewerkschaft Ver.di eine ähnliche Umfrage wie die der 

österreichischen Gewerkschaft VIDA durch. Dabei wurden ca. 200 Berufskraftfahrer durch 

einen Online-Fragebogen befragt.  

 

Neben anderen Ergebnissen stellte sich heraus (Abbildung 9), dass die durchschnittliche 

wöchentliche Arbeitszeit von 51 % der Befragten bei 41 bis 60 Stunden lag und bei 42 % 

der Befragten bei 61 bis 80 Stunden. Die Interviewpartner gaben außerdem an, dass ihre 

persönlichen Bedürfnisse bei der Planung ihrer Arbeitszeit nur selten (49 %) 

berücksichtigt würden, während 22 % angaben, dass dies nie der Fall sei.  
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Abbildung 9:  Wöchentliche Arbeitsstunden  

 
Quelle: Zusammenstellung der Verfasser auf Grundlage von Ver.di, 2013. 
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Bei einer genaueren Betrachtung der Lenk- und Ruhezeiten antworteten 72 % der Fahrer, 

dass sie die diesbezüglich von den europäischen Rechtsvorschriften vorgegebenen 

Beschränkungen „immer“ oder „fast immer“ einhalten (Abbildung 10 unten). Dabei sollte 

man aber nicht außer Acht lassen, dass ein relevanter Prozentsatz der Fahrer (27 %) angab, 

die Beschränkungen der Lenk- und Ruhezeiten nur „manchmal“ einzuhalten. 

 

47 % von den 27 % der Fahrer, die angaben, dass sie die Lenk- und Ruhezeiten nur 

manchmal einhalten, meldeten auch Fahrten unter Zeitdruck, während 38 % erklärten, 

dass sie Schwierigkeiten hätten, innerhalb der vorgegebenen Lenk- und Ruhezeiten sichere 

und angemessene Parkplätze zu erreichen. 

 

Abbildung 10: Häufigkeit der Einhaltung von Lenk- und Ruhezeiten 

 
Quelle: Zusammenstellung der Verfasser auf Grundlage von Ver.di, 2013. 
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Besonders interessant sind die Antworten, die zu den Wartezeiten während der Be- und 

Entladung gegeben wurden. 55 % der Fahrer bestätigten, dass sie dabei länger als 

geplant warten mussten, und 61 % gaben an, dass solche Schwierigkeiten „häufig“ zu 

deutlichen Verzögerungen ihrer Lieferungen führten. 

 

Schließlich zeigt ein Vergleich der Informationen in Abbildung 11 zum Gehaltsniveau, dass 

fast 50 % der Fahrer angeben, dass ihr Monatsgehalt zwischen 1 700 und 2 300 EUR liegt. 

16 % der Fahrer nannten ein Einkommen von 2 300 bis 2 600 EUR, während nur 7 % 

angaben, mehr als 3 000 EUR pro Monat zu verdienen.  

 

Abbildung 11:  Höhe der festen monatlichen Gehälter 

 
Quelle: Zusammenstellung der Verfasser auf Grundlage von Ver.di, 2013. 

 

3.4 Sozial- und Arbeitsbedingungen im Kraftverkehrssektor: 

Standpunkte der Fahrer 
 

Wie in Abschnitt 3.1 bereits erwähnt, wurden auf der internationalen Logistikplattform 

„Como Docks“ in Montano Lucino (Provinz Como) nahe der Grenze zwischen Italien (Como) 

und der Schweiz (Chiasso) auch einzelne Berufskraftfahrer konsultiert. Diese 

Logistikplattform verfügt über einen großen Parkplatz, der von den Fahrern während der 

Zollabfertigung für eine Pause genutzt wird.  

 

Insgesamt wurden 24 Fahrer mithilfe eines Fragebogens, der als Dokumentationshilfe für 

die Interviews diente, befragt. Die Antworten und Standpunkte wurden anonym erfasst. 

 

Die Untersuchungsergebnisse zeigen eine deutliche Übereinstimmung zwischen den 

Angaben der Gewerkschaften und den direkt von den Fahrern erhaltenen Antworten. Wie 

die Gewerkschaften betonen auch die Fahrer die Verschlechterung ihrer 

Arbeitsbedingungen, stetig sinkende Einkommen und ein steigendes Gefühl der 

Arbeitsplatzunsicherheit. Letzteres wurde vor allem bei der Befragung der Fahrer aus 

den EU-15-Staaten deutlich, die von einer ständigen Angst berichten, ihren Arbeitsplatz an 

kostengünstigere osteuropäische Fahrer zu verlieren. Kasten 19 unten enthält eine Auswahl 

ihrer Kommentare und Standpunkte. 
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Kasten 19:  Kommentare und Standpunkte der Fahrer 

„Ich achte sehr auf die Einhaltung der Lenkzeiten, da ich bei Verstößen selbst zahlen 

muss und nicht das Unternehmen.“ (Kommentar eines italienischen Fahrers) 

 

„Für das Geld, das ich in einem Monat verdiene, muss meine Frau vier Monate in der 

Fabrik arbeiten gehen.“ (Kommentar eines bulgarischen Fahrers) 

 

„Es ist schwer, monatelang unterwegs zu sein und nicht mitzubekommen, wie die 

Kinder groß werden.“ (Kommentar eines rumänischen Fahrers)  

 

„Meinen Chef interessieren die Lenk- und Ruhezeiten nicht. Für ihn ist nur wichtig, dass 

ich so viel wie möglich fahre.“ (Kommentar eines polnischen Fahrers) 

 

„Mein Chef hat mir gesagt, dass er nur wettbewerbsfähig bleiben kann, wenn er die 

Personalkosten senkt. Also blieb mir nichts anderes übrig, als einen niedrigeren Lohn zu 

akzeptieren, um meinen Arbeitsplatz zu behalten. Ansonsten wäre ich durch 

osteuropäische Fahrer ersetzt worden, die viel billiger sind als ich.“ (Kommentar eines 

Fahrers aus den Niederlanden)  

 

„Kraftfahrer ist für junge Leute kein attraktiver Beruf mehr.“ (Kommentar eines 

österreichischen Fahrers)  

 

„Das Be- und Entladen dauert oft zu lang. Dadurch habe ich Probleme, Parkplätze zu 

erreichen und die vorgeschriebenen Lenk- und Ruhezeiten einzuhalten. Es kommt 

manchmal vor, dass ich an der Straße anhalten muss.“ (Kommentar eines Fahrers aus 

Luxemburg) 

 

Hinsichtlich der Herkunftsmitgliedstaaten (Abbildung 12) ist das Verhältnis der befragten 

Personen aus den EU-15-Staaten und den EU-12-Staaten ausgeglichen (jeweils ca. 50 %). 

Während bei den EU-15-Mitgliedstaaten mehr italienische Fahrer (42 %) befragt wurden –

 dies liegt vor allem daran, dass die Befragung auf einer Logistikplattform in Italien 

stattfand – war bei den EU-12-Staaten Polen als Herkunftsland osteuropäischer Fahrer am 

häufigsten vertreten. Das Durchschnittsalter betrug bei den Fahrern aus den EU-15-Staaten 

47 Jahre und bei den Fahrern aus den EU-12-Staaten 43 Jahre. 

 

Abbildung 12:  Anteil der Fahrer nach Herkunftsmitgliedstaaten 

 
Quelle: Zusammenstellung der Verfasser. 
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Wie in Abbildung 13 weiter unten dargestellt, stimmen die Fahrer darin überein, dass sie 

von allen Aspekten, die sich in ihrem Beruf im Vergleich zu vor fünf Jahren verschlechtert 

haben, am meisten unter den sinkenden Einkommen (28 % der Antworten) leiden, die, wie 

einige Fahrer angaben, in den letzten fünf Jahren um 30 % bis 40 % gesunken sind. Die 

Fahrer aus den EU-15-Staaten sind besonders von diesem Abwärtstrend betroffen, da die 

Transportunternehmen, wie sie angeben, auf billigeres Personal aus Osteuropa 

zurückgreifen. 

 

Die Erhöhung der Arbeitszeiten und die Verschlechterung der Arbeitsumwelt lagen 

mit 23 % bzw. 21 % der Antworten der Fahrer auf dem zweiten und dritten Platz.  

 

Bemerkenswert ist, dass sich 18 % der Antworten auf die Zugänglichkeit und Sicherheit 

der Parkplätze bezogen. Besonders wichtig war dieses Problem für Fahrer, die bei der 

Befragung von ernsthaften Schwierigkeiten berichteten, Parkplätze zu erreichen, die nicht 

nur ausreichende Parkmöglichkeiten sondern auch Sicherheit bieten. Die Fahrer gaben an, 

dass sie wegen überfüllter Parkplätze häufig gezwungen seien, an der Straße anzuhalten 

und Pause zu machen. Dies erhöhe das Risiko, Opfer einer Straftat zu werden. In manchen 

Fällen berichteten die Fahrer, dass sie von der Polizei Bußgelder für das Überschreiten der 

Lenkzeiten erhalten hätten, als sie versuchten, einen Parkplatz zu erreichen. 

 

Schließlich wurden zu geringeren Anteilen die Arbeitsanforderungen und Facharbeit (mit 

jeweils 5 %) genannt; 10 % der Antworten wurden unter „Sonstiges“ eingestuft. Hierzu 

zählen auch die Beschwerden der Fahrer, dass sie für Ladevorgänge nicht bezahlt würden. 

 

Abbildung 13:  Einschätzung der Fahrer zu den Aspekten, die sich in den 

vergangenen fünf Jahren am meisten verschlechtert haben 

 
Quelle: Zusammenstellung der Verfasser. 

 
Working environment Arbeitsumwelt 

Income levels Einkommenshöhe 

Working hours Arbeitszeiten 

Job demands Arbeitsanforderungen 

Skilled work Facharbeit 

Accessibility and security of parking areas Zugänglichkeit und Sicher- heit von Parkplätzen 

Others Sonstiges 

 

Die Vergleichsanalyse zum Beschäftigungsstatus (Abbildung 14) zeigt, dass die große 

Mehrheit der 24 befragten Fahrer angab regelmäßig beschäftigt zu sein (96 %) und die 

Staatsangehörigkeit und den Wohnort (88 %) in dem Staat hätten, von dem aus sie 

gewöhnlich ihre Tätigkeit beginnen. Nur ein geringer Prozentsatz der Fahrer (4 %) gab an, 

selbständig zu sein. 
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Abbildung 14:  Anteil der Fahrer nach Beschäftigungsstatus 

 
Quelle: Zusammenstellung der Verfasser. 
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Bei der Art des Arbeitsvertrags (Abbildung 15) sagten 79 % der Fahrer, dass sie ein 

festes Monatsgehalt beziehen (einschließlich Tagegeld). Dagegen gaben 21 % an, auf Basis 

leistungsbezogener Verträge entlohnt zu werden, obwohl sie auch in diesen Fällen Tagegeld 

vom beschäftigenden Kraftverkehrsunternehmen erhielten. Somit sagten alle befragten 

Fahrer aus, dass sie Tagegeld erhielten. Interessant ist, dass leistungsbezogene Verträge 

vor allem von Fahrern aus den EU-12-Staaten genannt wurden.  

 

Was die Gehaltshöhe betrifft, bestätigten die Fahrer größtenteils die in Abschnitt 3.3 

genannten Aussagen der Gewerkschaften, d. h. dass ein durchschnittliches Nettogehalt 

(einschließlich Tagegeld) bei Fahrern aus den EU-15-Staaten zwischen 2 200 EUR und 

2 500 EUR und bei Fahrern aus den EU-12-Staaten zwischen 1 200 EUR und 1 500 EUR 

liegt. 

 

Abbildung 15:  Anteil der Fahrer nach Art des Arbeitsvertrags 

 
Quelle: Zusammenstellung der Verfasser. 
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Bei der Vergütung geleisteter Überstunden ergibt sich ein negatives Bild (Abbildung 16). 

In Übereinstimmung mit den Angaben der Interessengruppen zeigen die von den Fahrern 

erhobenen Daten, dass die Kraftverkehrsunternehmen Überstunden im Allgemeinen nicht 

bezahlen, wie 67 % der befragten Fahrer bestätigen. Nur 29 % der Fahrer gaben an, dass 
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sie auch für Überstunden bezahlt werden. Und schließlich sagte nur ein Fahrer, dass er eine 

Überstundenvergütung durch Freizeitausgleich erhält.  

 

Abbildung 16:  Vergütung von Überstunden 

 
Quelle: Zusammenstellung der Verfasser. 
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Die Fahrer wurden außerdem gefragt, ob und wie oft sie zu unsozialen oder unüblichen 

Zeiten arbeiten sollen (d. h. von 20.00 bis 22.00 Uhr; von 22.00 bis 6.00 Uhr; samstags 

und sonntags). Wie in Abbildung 17 und Abbildung 18 dargestellt, bestätigte dies die Hälfte 

der befragten Fahrer, und auf die Frage nach der Häufigkeit gaben 58 % als Antwort 

„oft“ an.  

 

Abbildung 17:  Anteil unüblicher Arbeitszeiten 

 
Quelle: Zusammenstellung der Verfasser. 
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Abbildung 18:  Häufigkeit unüblicher Arbeitszeiten 

 
Quelle: Zusammenstellung der Verfasser. 
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Ferner wurden die Fahrer gefragt, wie oft sie ihre Lastkraftwagen be- und entladen 

(siehe Abbildung 19 weiter unten). Die meisten Fahrer (46 %) antworteten, dass sie ihre 

Lastkraftwagen nur sehr selten be- oder entladen müssten. Dies gilt insbesondere für die 

Fahrer, die angaben, dass sie gefährliche Güter oder verderbliche Waren befördern. 29 % 

bestätigten, dass sie gelegentlich Ladearbeiten übernehmen würden, während 13 % bzw. 

8 % angaben, dass sie Ladearbeiten „immer“ bzw. „häufig“ übernehmen. Schließlich 

machten 4 % der Fahrer diesbezüglich keine Angaben. Bemerkenswert ist, dass mit nur 

zwei Ausnahmen alle Fahrer bestätigten, dass sie keinen Anspruch auf Vergütung oder 

zusätzlichen Lohn für das Be- und Entladen hätten. 

 

Abbildung 19:  Häufigkeit des Be- und Entladens der Lastkraftwagen durch die 

Fahrer 

 
Quelle: Zusammenstellung der Verfasser. 
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Zusätzliche Informationen über die Lebensqualität von Berufskraftfahrern lieferten die 

Antworten auf die Fragen nach ihren Ruhe- und Essgewohnheiten. Mit nur wenigen 

Ausnahmen (zwei Antworten) sagten alle befragten Fahrer, dass sie während der 

Arbeitswoche gewöhnlich in ihrem Kraftfahrzeug schlafen und ruhen, während sie die 

Wochenenden in der Regel zu Hause verbringen.  

 

Unterschiede zeigten sich bei einem Vergleich der Fahrer aus den EU-15-Staaten und den 

EU-12-Staaten. Im Gegensatz zu den Fahrern aus den EU-15-Staaten, die im Allgemeinen 

nicht länger als eine Woche in Folge von zu Hause wegbleiben, sagten die Fahrer aus den 

EU-12-Staaten, dass sie zwei bis vier Wochen in Folge unterwegs seien, bevor sie wieder 

nach Hause kämen. Hinsichtlich der Essgewohnheiten bestätigten die gesammelten 

Angaben, dass die Fahrer gewöhnlich ihr Essen selbst kochen. 

 

Weitere Informationen lieferten die Aussagen zu der Wahrnehmung der Fahrer von 

Müdigkeit, die nicht bei allen befragten Fahrern gleich ausfielen.  

 

Während die Hälfte der Befragten angab, dass Übermüdung ein „geringes“ Problem sei, 

sagte die andere Hälfte der Fahrer, dass Übermüdung für sie entweder ein 

„erhebliches“ (33 %) oder ein „großes“ Problem darstelle. Nur 4 % der Fahrer gaben an, 

dass Übermüdung „überhaupt kein Problem“ sei.  

 

Abbildung 20:  Wahrnehmung von Müdigkeit 

 
Quelle: Zusammenstellung der Verfasser. 
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A substantial problem Ein erhebliches Problem 

A minor problem Ein geringes Problem 

Not a problem at all Überhaupt kein Problem 

 

Bei den Faktoren, die am häufigsten zu Übermüdung führen (siehe Abbildung 21 

unten) nannten die Fahrer überwiegend (31 %) „zu viel Arbeit neben dem Fahren“, gefolgt 

von „schwierigen Verkehrsbedingungen“ (25 %), „langen Lenkzeiten“ (19 %) und 

schließlich „unregelmäßigen oder unzureichenden Ruhe- oder Schlafenszeiten“ und 

„schlechter oder unregelmäßiger Ernährung“, mit je 13 % der Antworten. 

 

Hierzu ist anzumerken, dass die Fahrer mehrfach auf die Wartezeiten während des Be- 

und Entladens der Lastkraftwagen hinwiesen, das oft mehr Zeit als geplant oder 

notwendig in Anspruch nehmen würde. Als Folge daraus steigt der Druck auf die Fahrer, 

schneller zu fahren, um trotzdem pünktlich zu liefern und dabei die Grenzen der 

gesetzlichen Lenkzeiten einzuhalten.  
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Abbildung 21:  Hauptursachen von Übermüdung 

 
Quelle: Zusammenstellung der Verfasser. 

Long driving hours Lange Lenkzeiten 

Irregular or inadequate rest or sleep Unregelmäßige/r oder unzurei- chende/r Ruhe oder 

Schlaf 

Poor or irregular diet or eating Schlechte oder unregelmäßige Ernährung 

Heavy motorway traffic Starker Autobahnverkehr 

Too much non-driving work Zu viel Arbeit neben dem Fahren 

 

Interessant ist auch, wie die Fahrer die Qualität der Parkplätze beurteilten, die sie 

regelmäßig anfahren. Generell und wie in Abbildung 21 weiter unten dargestellt, betonten 

die Fahrer (29 %) die schlechte Qualität der Parkplätze in den EU-Mitgliedstaaten, auch 

wenn es einige Ausnahmen gibt, wie Deutschland und Frankreich, in denen die Parkplätze 

im Allgemeinen eine positive Beurteilung erhielten (insbesondere hinsichtlich der 

Sauberkeit).  

 

Insgesamt gaben 63 % der Fahrer – einschließlich des Anteils des Bewertungskriteriums 

„schlecht“ (34 %) – an, dass sie mit der Qualität der von ihnen angefahrenen Parkplätze 

unzufrieden seien. Kritikpunkte sind: Preise, Sauberkeit der Sanitäranlagen und Sicherheit.  

 

Abbildung 22:  Bewertung der Parkplatzqualität durch die Fahrer 

 
Quelle: Zusammenstellung der Verfasser. 
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4. SCHLUSSFOLGERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN 

4.1 Schlussfolgerungen 

 

In den vergangenen zehn Jahren haben sich die Entwicklungen und Verbesserungen des 

Regelwerks für den Kraftverkehrssektor auf die Modernisierung, Optimierung und 

Harmonisierung der bestehenden Normen konzentriert, um sie mit den neuen Markt- und 

Arbeitsbedingungen, die den Sektor heute kennzeichnen, in Einklang zu bringen.  

 

Wie von den Verfassern dieser Studie bereits in deren früherer Untersuchung für das 

Europäische Parlament über die Durchsetzung der Sozialgesetzgebung der Europäischen 

Union 75  betont wurde, bleibt das Hauptziel solcher Verbesserungsmaßnahmen, ein 

ausgeglichenes Zusammenspiel zwischen der Verbesserung der Sozialstandards für die 

Berufstätigen in diesem Bereich einerseits und der gleichzeitigen Förderung eines größeren 

und faireren Wettbewerbs unter den Güterkraftverkehrsunternehmen andererseits 

herzustellen. Vor diesem Hintergrund sind also die Konzeption und Annahme erstens der 

EU-Sozialgesetzgebung und zweitens der neuen Normen zur Regelung des Marktzugangs 

und der Beschäftigung zu betrachten und zu bewerten. 

 

Während der Studie wurde die verfügbare Literatur zusammen mit den Ergebnissen des 

Konsultationsprozesses, in den sowohl Gewerkschaften als auch Fahrer einbezogen wurden, 

analysiert. Es wurde festgestellt, dass die Richtung, in die sich der Güterkraftverkehrsmarkt 

seit Beginn der Liberalisierung in den 1990er Jahren entwickelt hat, keine Annäherung 

zwischen einem stärkeren Wettbewerb auf der einen Seite und sozialer Harmonisierung der 

Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen für Arbeitnehmer im Güterkraftverkehr in den EU-

Staaten auf der anderen Seite mit sich gebracht hat. 

 

Im Gegenteil, der Güterkraftverkehrssektor sieht sich derzeit mit einem zunehmenden 

Auseinanderdriften dieser beiden Komponenten konfrontiert, wie die allgemeine 

Verschlechterung der Sozial- und Arbeitsbedingungen, die durch einen globalen 

Abwärtstrend bei den Löhnen noch verschärft wird, belegt.  

 

Die Unterschiede der Marktstrukturen im Bereich Arbeit und Soziales in den EU-

Staaten sind nach wie vor besonders groß; diese sozialen und wirtschaftlichen 

Diskrepanzen bestehen nicht nur zwischen den EU-15-Staaten und den EU-12-Staaten, 

sondern auch zwischen nördlichen und südlichen Mitgliedstaaten. Darin spiegelt sich unter 

anderem eine Europäische Union, in der die 27 Mitgliedstaaten im Bereich ihrer sozialen 

und wirtschaftlichen Strukturen viel weniger homogen sind, als es die alten EU-15-Staaten 

vor den beiden Erweiterungen in den Jahren 2004 und 2007 waren. Dies erzeugt Lücken, 

die, wie in dieser Studie dargestellt, dazu führen können, dass unlauterer Wettbewerb 

und Sozialdumping gefördert wird, anstatt Chancen für soziales und wirtschaftliches 

Wachstum zu schaffen. Dies gilt insbesondere für solche Transportunternehmen, die, da sie 

dem immer härteren Wettbewerb nicht gewachsen sind, versuchen, ihre Effizienz und 

Wettbewerbsfähigkeit vor allem durch Minimierung der Kosten, insbesondere der 

Lohnkosten, zu verbessern. 

 

In dieser Studie wurden Missbräuche und Unregelmäßigkeiten (z. B. 

„Briefkastenfirmen“, scheinselbständige Kraftfahrer, leistungsbezogene Verträge) in 

zahlreichen EU-15-Staaten aufgezeigt, die zu Marktverzerrungen und unfairen 

Beschäftigungsbedingungen, nämlich gegenüber den osteuropäischen Kraftfahrern, führen.  

                                                           
75 Vgl. oben Fußnote 8. 
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Letztere werden zunehmend eingestellt, um ihre (teureren) Kollegen aus den EU-15-

Staaten zu ersetzen, und zwar mit Arbeitsverträgen, mit denen sie trotz der Vorschriften in 

der EU-Gesetzgebung (Richtlinie 96/71/EG zur Entsendung von Arbeitnehmern76) und der 

Entscheidungen des EuGH (der „Fall Koelzsch“77) in ihrem Herkunftsland eingestellt werden, 

obwohl sie ihre tatsächliche Kraftfahrtätigkeit de facto in einem EU-15-

Aufnahmemitgliedstaat ausüben, ohne in den Genuss der sozialen und tariflichen Standards 

des EU-15-Staates zu kommen. Dadurch wird unausweichlich Sozialdumping angeheizt, das 

vom Europäischen Gewerkschaftsinstitut wie folgt definiert wird: „a conscious strategy 

involving the lowering of wage and employment standards, driven by companies seeking to 

gain a competitive advantage over other market participants, and indirectly involving their 

workers as well as home and host country governments“ (eine bewusste Strategie zur 

Senkung von Gehalts- und Beschäftigungsstandards, die von Unternehmen verfolgt wird, 

um gegenüber anderen Marktteilnehmern einen Wettbewerbsvorteil zu erlangen, und 

welche indirekt ihre eigenen Arbeitnehmer sowie die Sitz- und Gastgeberregierungen 

betrifft). 

 

Dieser Sachverhalt führt zu einer weiteren Schlussfolgerung, die sich aus den Antworten 

und Rückmeldungen der Interessengruppen und Kraftfahrer ergibt. Die Interessengruppen 

(nicht nur Gewerkschaften, sondern auch Verbände von Transportunternehmen, wie das 

gemeinsame Statement der ETF/IRU zur Öffnung des EU-Güterkraftverkehrsmarkts belegt78) 

und die Kraftfahrer sind sich weitgehend darin einig, dass sich die Arbeitsumwelt im 

Güterkraftverkehrssektor seit einigen Jahren deutlich verschlechtert. Die geringe 

Zahl ausgefüllter Fragebögen und durchgeführter Interviews bietet zwar keine fundierte 

wissenschaftliche Basis, doch die Ergebnisse der Studie werden durch andere 

Untersuchungen aus einigen Mitgliedstaaten bestätigt79.  

 

Diskriminierende Beschäftigungsmodelle (verschärft durch den Einsatz von Sozialdumping), 

sinkende Einkommen, größere Schwierigkeiten bei der Vereinbarkeit von Berufs- und 

Privatleben, sinkende Lebensstandards, steigende Arbeitsanforderungen und geforderte 

Flexibilität sind Beispiele für soziale Aspekte des Güterkraftverkehrssektors, in denen 

die Interessengruppen und Kraftfahrer in den letzten Jahren einen deutlichen 

Negativtrend festgestellt haben. Daher überrascht es nicht, dass der Beruf des 

Kraftfahrers für die jüngeren Generationen wenig attraktiv ist. Analog bestätigen die 

Interessengruppen, dass der Güterkraftverkehrssektor den Kraftfahrern kein 

familienfreundliches Umfeld mit einer funktionierenden Vereinbarkeit von Arbeit und 

Privatleben bietet. Infolgedessen werden auch nicht mehr Frauen dazu ermutigt, den 

Beruf des Kraftfahrers zu ergreifen.  

 

So berichten die Fahrer hinsichtlich der Einkommen nicht nur von stetig sinkenden Löhnen, 

sondern auch davon, dass sie gezwungen werden, leistungsbezogene Gehälter zu 

akzeptieren oder in Scheinselbständigkeit für das gleiche Unternehmen zu arbeiten, bei 

dem sie vorher angestellt waren. Bei den Arbeitsanforderungen betonen die Fahrer in 

ähnlicher Weise, dass von ihnen immer öfter ein hohes Maß an Flexibilität hinsichtlich ihrer 

Aufgaben erwartet wird und sie gleichzeitig neben ihrer eigentlichen Fahrtätigkeit mehr 

Aufgaben übernehmen müssen. Dadurch steigt zwangsläufig ihre tägliche und wöchentliche 

Arbeitsbelastung insgesamt, und sie geraten außerdem bezüglich der Einhaltung von 

Lieferzeiten unter Druck. 

                                                           
76  Vgl. oben Fußnote 20. 
77  Vgl. oben Kasten 12 und Fußnote 63. 
78  Vgl. oben Fußnote 55. 
79  Vgl. hierzu z. B. die Untersuchungen der österreichischen Gewerkschaft VIDA und der deutschen Gewerkschaft 

Ver.di (beide in Abschnitt 3.3.3 beschrieben) und die Studie der ETF aus dem Jahr 2012 (siehe oben 
Fußnote 56). 
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Generell sind von dieser Verschlechterung der Arbeitsumwelt sowohl 

gebietsansässige als auch gebietsfremde Kraftfahrer betroffen. Wie die Befragung 

der Fahrer zeigt, beschreiben alle Fahrer unabhängig vom Herkunftsland einen 

Berufsalltag mit Unannehmlichkeiten und Problemen (wie fehlende saubere und 

sichere Parkplätze). Dabei besteht der einzige Unterschied zwischen den Fahrern aus den 

EU-15- und den EU-12-Staaten darin, dass die Fahrer aus den EU-15-Staaten die 

Wochenenden eher zu Hause verbringen können, während die Fahrer aus den EU-12-

Staaten bis zu vier Wochen (oder länger) unterwegs sind. Dadurch steigt sicherlich die 

Unsicherheit ihrer Lebensumstände, wie sie in den in dieser Studie angeführten Beispielen 

aus Belgien und den Niederlanden beschrieben werden. 

 

Vor diesem Hintergrund ist noch eine abschließende Überlegung wichtig. Die 

Interessengruppen halten die heute geltenden EU-Rechtsvorschriften im Wesentlichen 

für geeignet, ein angemessenes Niveau der sozialen Rechte der Berufskraftfahrer 

sicherzustellen, obwohl sie auch darauf hinweisen, dass Missbräuche und unlautere 

Praktiken durch Mehrdeutigkeiten und Schlupflöcher in der EU-Gesetzgebung 

ermöglicht werden. 

 

Für sie liegt das Problem bei der derzeitigen Durchsetzung, da hier noch immer wirksame 

Kontrollmechanismen in den Mitgliedstaaten gegen Transportunternehmen fehlen, 

die für illegale oder unlautere Beschäftigungspraktiken verantwortlich sind. Dies hängt auch 

mit einem geringen Anwendungs- und Harmonisierungsgrad bei 

Durchsetzungspraktiken, Sanktionen und Strafmaßnahmen in allen EU-Mitgliedstaaten 

zusammen. Die Interessengruppen glauben, dass die Durchsetzungsstandards stark 

voneinander abweichen und dass die Durchsetzung nicht in allen EU-Staaten die gleiche 

Priorität hat. Daher sehen die Interessengruppen einen Bedarf an stärkeren 

Durchsetzungsmechanismen und mehr Kooperation zwischen den Mitgliedstaaten, 

um sicherzustellen, dass die Sozialgesetzgebung angewandt wird und dass die sozialen 

Rechte der Kraftfahrer in ganz Europa gewahrt bleiben.  

 

In dieser Abschlussbemerkung spiegelt sich deutlich wieder, was die Verfasser der 

vorliegenden Studie in ihrer oben genannten Untersuchung über die Durchsetzung der EU-

Sozialgesetzgebung bereits beschrieben haben. Die Durchsetzung spielt eine zentrale Rolle 

und ist eine entscheidende Maßnahme, um das Ziel harmonisierter Arbeitsbedingungen, 

einschließlich eines gemeinsamen Verständnisses und einer gemeinsamen Anwendung der 

relevanten Vorschriften, gestützt von einer einheitlichen Definition von Verstößen und 

deren entsprechenden Strafen, zu erreichen80. 

 

4.2 Empfehlungen 

 

Ausgehend von den wichtigsten Ergebnissen der Studie und den oben genannten 

Schlussfolgerungen dienen die folgenden allgemeinen Empfehlungen dazu, die EU-

Institutionen im Entscheidungsprozess zur Verbesserung der Sozial- und 

Arbeitsbedingungen von Berufskraftfahrern zu unterstützen. 

 

Wie die Studie zeigt, liegt das Problem vor allem bei fehlenden, unwirksamen und 

schlechten Durchsetzungsmechanismen in den verschiedenen EU-Mitgliedstaaten. Auch 

wenn fehlende wirksame Kontrollen nicht allein für unlauteren Wettbewerb und negative 

soziale Praktiken verantwortlich sind (die Entscheidung hierüber liegt ja letztlich bei den 

unfair handelnden Transportunternehmen), erleichtern sie zweifellos das Auftreten von 

                                                           
80  Vgl. oben Fußnote 8. Vgl. hierzu Kapitel 5 (Schlussfolgerungen und Empfehlungen). 
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Missbräuchen und Unregelmäßigkeiten. Daher konzentrieren sich die Empfehlungen mehr 

auf Möglichkeiten, die Durchsetzungsverfahren zu stärken und zu harmonisieren, als auf 

Änderungen der Gesetzgebung. 

 

In diesem Sinne können die für Interventionen auf EU-Ebene vorgeschlagenen 

Empfehlungen wie folgt zusammengefasst werden: 

 Stärkung der Durchsetzungsmechanismen in den Mitgliedstaaten. Dieses 

würde verstärkte Kontrollen und Durchsetzungsmechanismen erfordern, die 

wirksamer gestaltet werden müssten. Dieses könnte (ähnlich, wie bei der 

Verordnung (EG) Nr. 561/2006 über die Durchsetzung der Lenk- und Ruhezeiten) 

durch den Entwurf einer Ad-hoc-Durchsetzungsrichtlinie zur Unterstützung der 

Anwendung der Verordnungen (EG) Nr. 1071/2009 und 1072/2009 81  erreicht 

werden. In dem Richtlinienvorschlag sollten die Häufigkeit und das Mindestmaß der 

Durchsetzungsmaßnahmen festgelegt werden, die erforderlich sind, um die 

Einhaltung der in den Verordnungen enthaltenen Bestimmungen sicherzustellen. 

Darüber hinaus könnten bei der Durchsetzung die Arbeits- und Sozialgesetze im 

Güterkraftverkehrssektor wie z. B. die Verordnung (EG) Nr. 593/2008 (Rom-I-

Verordnung) aufgegriffen werden, etwa durch gemeinsame Kontrollen der 

Strafverfolgungs- und Arbeitsbehörden im Straßenverkehrssektor. 

 Einführung von Folgenabschätzungen für die Durchsetzung. Solche 

Folgenabschätzungen könnten mit dem Ziel einer deutlichen Stärkung der 

Durchsetzung der EU-Rechtsvorschriften eingeführt werden und gleichzeitig die 

Mitgliedstaaten dazu anregen, ihre Verantwortung in diesem Bereich zu übernehmen. 

Sie sollten jede Gesetzesvorlage begleiten, um die Folgen, die die angewandten 

Maßnahmen für die Durchsetzbarkeit der Vorlage nach Inkrafttreten der EG-

Gesetzgebung hätten, zu bewerten und abzuschätzen.  

 Einführung eines Meldesystems zur Anwendung der Richtlinie 96/71/EG 

über die Entsendung von Arbeitnehmern. Die Durchsetzung kann wirksamer 

sein, wenn sie von ständig aktualisierten Daten und Informationen über den Status 

der Einführung verschiedener Normen unterstützt wird. Dieses könnte für die 

Richtlinie 96/71/EG über die Entsendung von Arbeitnehmern gelten. Durch eine 

Änderung der Richtlinie (EG) Nr. 1072/2009 und der zukünftigen Richtlinie über die 

Entsendung von Arbeitnehmern – hierzu befasst sich das EP derzeit mit einem 

Vorschlag82 in erster Lesung – könnte ein Meldesystem einführt werden, mit dem 

jeder Mitgliedstaat die Kommission über die Anwendung der Richtlinie 96/71/EG 

informieren muss. Die Meldepflichten hinsichtlich der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 

könnten wiederum als Beispiel und Grundlage für jede neue legislative Maßnahme 

dienen. 

 Verstärkte Kooperation zwischen den Mitgliedstaaten und verschiedenen 

Behörden eines Mitgliedstaats. Eine effiziente und transparente Kooperation 

zwischen den Mitgliedstaaten (und zwischen diesen und der EG oder entsprechenden 

Interessengruppen) ist die Voraussetzung für eine wirksame innergemeinschaftliche 

Durchsetzung der EU-Sozialgesetzgebung im gewerblichen Kraftverkehrssektor. Ein 

vereinfachter Austausch von Informationen und bewährten Praktiken, die Förderung 

der Ausbildung von Vollzugsbeamten und eine Unterstützung konzertierter 

Ausbildungsprogramme könnten hierzu beitragen. Darüber hinaus könnten auch die 

Kompetenzen der mit der Richtlinie 2006/22/EG eingeführten 

innergemeinschaftlichen Kontaktstelle erweitert werden. 

                                                           
81  Diese Durchsetzungsrichtlinie sollte außerdem auf die Verordnung (EG) Nr. 1073/2009 erweitert werden, die in 

dieser Studie nicht behandelt wurde, da sie im Rahmen dieser Forschungsarbeit nicht relevant ist. 
82  Vgl. oben Fußnote 50. 
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 Erweiterung der Anwendung der Kabotagevorschriften auf die Richtlinie 

96/71/EG. Diese Maßnahme könnte eine Grundlage für die Bekämpfung illegaler 

Kabotagepraktiken bei Beförderungen im „kombinierten Güterverkehr“ sein. Auch 

hier wäre eventuell eine Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1072/2009 erforderlich, 

um Ausnahmen zu beseitigen und Kabotagevorschriften einfacher durchzusetzen. 

 Schaffung eines europäischen Registers für Transportunternehmen. Ein 

solches Register würde eine schwarze Liste der Unternehmen enthalten, denen 

illegale oder unlautere Praktiken nachgewiesen wurden. Unfair handelnde 

Unternehmen würden folglich verstärkt kontrolliert. Ein solches Register könnte in 

das Risikobewertungssystem eingebettet werden, das die Mitgliedstaaten zu 

Unternehmen einführen müssen, die gegen EU-Vorschriften über Lenk- und 

Ruhezeiten verstoßen.  

 

Die im Konsultationsprozess erhobenen Daten haben auch gezeigt, dass die Kraftfahrer 

(deren Standpunkte von ähnlichen Aussagen der Interessengruppen bestätigt werden) die 

Parkplatzqualität als besonders sensibles Thema betrachten. Die Fahrer beschweren sich 

häufig über die geringe Zugänglichkeit, die begrenzte Anzahl verfügbarer Parkflächen, 

mangelnde Sauberkeit und Sicherheit.  

 

Hierzu werden folgende Empfehlungen vorgeschlagen: 

 

 Fortsetzung der Überwachung und des Benchmarkings zur 

Parkplatzqualität. Von der EU geförderte Projekte, wie SETPOS 83 und LABEL84, 

haben zweifellos sehr zur Verbesserung der Qualität der europäischen Parkplätze im 

transeuropäischen Straßennetz beigetragen, nicht zuletzt durch die Einführung eines 

Zertifizierungsprogramms. Es scheint jedoch, dass sich die Kraftfahrer dieses 

Fortschritts nicht bewusst sind oder nicht ausreichend darüber informiert sind. Daher 

wäre es sinnvoll, alle zwei Jahre eine Umfrage durchzuführen, mit der die 

Standpunkte und die Wahrnehmung der Berufskraftfahrer über ihren Beruf und ihre 

Arbeits- und Lebensbedingungen gemessen werden. 

 Sensibilisierungs- und Informationskampagnen. Um den Prozess zu 

unterstützen, kann die EG eingreifen und die Mitgliedstaaten mit einer Kampagne 

unterstützen, durch die die Fahrer über leicht zugängliche, qualitativ hochwertige 

und sichere Parkplätze informiert werden. Sinnvoll wäre auch, im Rahmen solcher 

Kampagnen das bestehende Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern im 

Güterkraftverkehrssektor einzubeziehen. Auch wenn der Sektor keine 

funktionierende familienfreundliche Vereinbarkeit von Berufs- und Privatleben bieten 

kann, so könnte eine Imageverbesserung des Berufs helfen, mehr Frauen für den 

Beruf zu interessieren und den Fahrermangel zu reduzieren. 

 

 

  

                                                           
83  Secured European Truck Parking Operational Services. 
84  Schaffung einer Kennzeichnung für (sichere) Lkw-Parkplätze entlang des transeuropäischen Straßennetzes und 

Definition eines Zertifizierungsprozesses. 
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ANHÄNGE 

ANHANG A : LISTE DER KONSULTIERTEN 

INTERESSENGRUPPEN 

 

BEZEICHNUNG AKRONYM LAND 

Gewerkschaft vida VIDA Österreich 

Confédération des Syndicats Chrétiens, 

Transport et Communications 
CSC-TRANSCOM Belgien 
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Federation of Transport Trade Unions in 
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ABV Bulgarien 

Transport Workers' Union CMKOS 
Tschechische 

Republik 

Fagligt Faelles Forbund 3F Dänemark 

Estonian Transport & Road Workers Trade 

Union 
ETTA Estland 

Fédération Générale C.F.T.C. des Transports FGT-CFTC Frankreich 

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft VER.DI Deutschland 

Confederazione italiana sindacato dei lavoratori CISL Italien 

Federazione italiana lavoratori dei trasporti 

Confederazione generale italiana del lavoro 
FILT-CGIL Italien 

Lithuanian Transport Workers´ Federation VAP Litauen 

STAR Federation, the Road TU Federation CANAD Rumänien 

Federación de Servicios a la Ciudadanía 

Comisiones Obreras 
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Federatie Nederlandse Vakbeweging FNV Niederlande 

Unite the Union - 
Vereinigtes 
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ANHANG B: FRAGEBOGEN FÜR DIE INTERESSENGRUPPEN 

 

Ziel der Konsultation 
Wir laden Sie ein, an dieser Konsultation zu den Sozial- und Arbeitsbedingungen von 

Kraftfahrern teilzunehmen. Die Befragung ist Teil einer Studie, die wir für den Ausschuss 

für Verkehr und Fremdenverkehr des Europäischen Parlaments durchführen. Dieser 

Fragebogen soll uns helfen, die Probleme und Herausforderungen der Sozial- und 

Arbeitsbedingungen im Kraftverkehrssektor besser einzuschätzen.  
 

Fragen 

 

Frage 1 

Es ist weitgehend anerkannt, dass sich der Beruf des Kraftfahrers in den letzten zehn 

Jahren radikal verändert hat.  
 

In welcher Hinsicht fanden in diesem Zusammenhang die größten Veränderungen statt? 

Haben sich diese Veränderungen mehr oder weniger günstig auf die Sozial- und 

Arbeitsumwelt der Berufskraftfahrer ausgewirkt? 
 

Frage 2 

Welches sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Aspekte der sozialen Bedingungen im 

Kraftverkehrssektor? 

 

Beschäftigungsmodelle  Arbeitszeiten  

Vereinbarkeit von Berufs- 

und Privatleben 
 Qualität der Ruhezeit  

Übermüdung    

 

Sonstiges (bitte angeben) 

 

Frage 3 

Wie bewerten Sie allgemein die derzeitigen Sozial- und Arbeitsbedingungen im 

Kraftverkehrssektor im Vergleich zu vor fünf Jahren? (0 = sehr viel schlechter; 5 = sehr 

viel besser) 

 

Bedingungen der 

Arbeitsumwelt 

(einschließlich 

Diskriminierung) 

 Arbeitszeiten  

Einkommenshöhe  Arbeitsanforderungen (einschließlich erhöhter 

Aufgabenflexibilität, Druck auf die Fahrer) 
 

Unübliche Arbeitszeiten 

(Überstunden, 

Wochenendarbeit) 

 Facharbeit  

 

__ Sonstiges (bitte angeben) 

Gibt es spezielle Fallbeispiele, die Sie in dieser Hinsicht als Beleg nennen möchten? 
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Frage 4 

Der Erweiterungsprozess der EU hat den gewerblichen Transportsektor zweifellos stark 

verändert.  
 

Findet aus Ihrer Sicht im Kraftverkehrssektor eine Annäherung zwischen den EU-12-

Staaten und den EU-15-Staaten statt? Sind Unterschiede zwischen den EU-15-Staaten und 

den EU-12-Staaten immer noch die Hauptursache für unfairen Wettbewerb oder 

Sozialdumping?  
 

Frage 5 

Die EU hat in den letzten zehn Jahren umfassend eingegriffen, um den Kraftverkehrssektor 

zu regulieren, mit dem Ziel, einerseits eine größere Liberalisierung und einen faireren 

Wettbewerb im Binnenmarkt sicherzustellen und andererseits die Arbeitsbedingungen der 

Berufskraftfahrer zu verbessern.  

 

Wie würden Sie heute, zehn Jahre nach Einführung der Arbeitszeitrichtlinie und sechs Jahre 

nach Einführung der EU-Verordnung über Lenk- und Ruhezeiten, die Rolle und die Folgen 

der Entwicklungen im EU-Recht beurteilen? Welche wesentlichen Hindernisse und Probleme 

bestehen weiterhin? 

 

Frage 6 

Das Schlüsselelement jeder Entwicklung der EU-Gesetzgebung und politischer Maßnahmen 

ist ein Streben hin zu einer größeren Harmonisierung in den EU-Mitgliedstaaten.  
 

Sind Ihrer Meinung nach die sozialen Aspekte im Kraftverkehr ausreichend harmonisiert? 

Denken Sie, dass die Durchsetzungspraktiken, Sanktionen und Strafmaße innerhalb der EU 

auch ausreichend angewandt werden und/oder harmonisiert sind? 

 

Frage 7 

Obwohl ein neues EU-Gesetzgebungspaket (Kraftverkehrspaket, Verordnungen (EG) 

Nr. 1071/2009, 1072/2009, 1073/2009) eingeführt wurde, scheinen immer noch eine Reihe 

von Problemen (Überstunden, einschließlich Wochenendarbeit, Ausbreitung 

leistungsbezogener Bezahlung, Weiterbestehen des Problems der Scheinselbständigkeit, 

Sozialdumping, Transportunternehmen, die ihre Fahrzeugflotten in Nicht-EU-Staaten 

ausflaggen, illegale Kabotage usw.) zu bestehen. 

 

Welches sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Sachverhalte, die in der EU-Gesetzgebung 

berücksichtigt und reguliert werden sollten? 

 

Frage 8 

Nach den EU-Rechtsvorschriften (Verordnung (EG) Nr. 561/2006) dürfen die täglichen 

Lenkzeigen 9 Stunden und die wöchentlichen Lenkzeiten 56 Stunden nicht überschreiten. 

Dennoch berichten Fahrer häufig, dass sie aufgrund eines dauernden Drucks seitens der 

Kunden oder der Transportunternehmen Überstunden machen. 

 

Machen Sie bitte, wenn möglich, genaue Angaben zum Umfang der üblicherweise 

geleisteten täglichen und/oder wöchentlichen Überstunden bei den Lenkzeiten. Wie viel 

Prozent der Fahrer 
 

__ machen keine Überstunden 

__ machen 1-5 Überstunden pro Woche 

__ machen 6-10 Überstunden pro Woche 
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__ machen 11-15 Überstunden pro Woche 

__ machen mehr als 15 Überstunden pro Woche (bitte angeben) 

 

Haben Sie statistische Belege zu den Hauptgründen für Überstunden bei den Lenkzeiten? 

 

Frage 9 

Die Überarbeitung der EU-Gesetzgebung zu digitalen Fahrtenschreibern wird im 

Europäischen Parlament und im Rat derzeit rechtlich überprüft. 

 

Welches sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Änderungen und Neuerungen, die mit der 

neuen Verordnung eingeführt werden sollten? Welche Folgen hätte die neue Gesetzgebung 

für die Sozial- und Arbeitsbedingungen der Kraftfahrer? 

 

Frage 10 

In einer früheren Studie (TRT & IRS, Studie für das EP zum Fachkräftemangel, 2009), die 

von den Verfassern dieser Konsultation durchgeführt wurde, wurde die Quote fehlender 

Kraftfahrer in den EU-27-Staaten auf 3,8 geschätzt. 

 

Besteht Ihrer Meinung nach noch immer ein Mangel an gelernten Berufskraftfahrern? 

 

Frage 11 

In Europa sind nur wenige der Berufskraftfahrer Frauen (TRT & IRS, Studie für das EP zum 

Fachkräftemangel, 2009).  

 

Welche sind die Hauptaspekte, die Frauen davon abhalten, diesen Beruf zu ergreifen? Gibt 

es Lücken, die in der EU-Gesetzgebung nicht berücksichtigt wurden oder die in Zukunft 

berücksichtigt werden sollten? 
 

Frage 12 

Haben Sie weitere Anmerkungen? 

  



Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik 
____________________________________________________________________________________________ 
 

86 

 



Die Sozialen und Arbeitsbedingungen von Güterkraftverkehrsunternehmern 

____________________________________________________________________________________________ 
 

87 
 

ANHANG C:   FRAGEBOGEN FÜR DIE FAHRER 

 

Ziel der Konsultation 
Wir laden Sie ein, an dieser Konsultation zu den Sozial- und Arbeitsbedingungen von 

Kraftfahrern teilzunehmen. Die Befragung ist Teil einer Studie, die wir für den Ausschuss 

für Verkehr und Fremdenverkehr des Europäischen Parlaments durchführen. Dieser 

Fragebogen soll uns helfen, die Probleme und Herausforderungen der Sozial- und 

Arbeitsbedingungen im Kraftverkehrssektor besser einzuschätzen.  
 

Fragen 

 

Frage 1 

Welche Staatsangehörigkeit haben Sie? ______________ Wie alt sind Sie? ________ 
 

Frage 2 

Sind Sie 

 

als Fahrer angestellt  ein gebietsansässiger Fahrer  

ein selbständiger Fahrer  ein gebietsfremder Fahrer  

 

Frage 3 

Durch wie viele Länder kommen Sie auf einer normalen Fahrt? 

(bitte angeben) ___________ 

 

 

Frage 4 

Wie viele Stunden fahren Sie im Durchschnitt pro Tag und pro Woche? 

(bitte angeben) ___________ 

 

Frage 5 

Wie viel Zeit verbrachten Sie in den letzten 24 Stunden mit 

__ Fahren 

__ Be- und Entladen Ihres Fahrzeugs 

__ Ruhen (einschließlich Essen)? 

 

Frage 6 

Ist im Vergleich zu vor fünf Jahren die Gesamtarbeitszeit gestiegen? Wenn ja, warum? 

 

Frage 7 

Haben Sie unsoziale Arbeitszeiten? (20.00 Uhr – 22.00 Uhr; (22.00 Uhr – 6.00 Uhr; 

Samstagsschicht; Sonntagsschicht) 

 

Ja  Nein  

 

Wenn ja, wie häufig? 

__ Oft 

__ Manchmal 

__ Sonstiges (bitte angeben)______________ 
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Frage 8 

Wie hoch ist Ihr monatliches/jährliches Einkommen? 

(bitte angeben) ___________ 

 

Frage 9 

Wie werden Sie normalerweise bezahlt? 

__ Festes Monatsgehalt 

__ Leistungsbezogenes Gehalt (gefahrene km / Anzahl Ladungen / Anzahl Lieferungen) 

__ Sonstiges (bitte angeben) ___________ 

 

Erhalten Sie Tagegeld? 

__ Ja 

__ Nein 

 

Werden Überstunden 

__ bezahlt 

__ nicht bezahlt 

__ mit Freizeitausgleich abgegolten? 

 

Frage 10 

Wie oft be-/entladen Sie Ihren Lastkraftwagen? 

 

Immer  Gelegentlich (einmal pro Woche)  

Oft (drei bis vier Mal pro 

Woche) 
 Fast nie 

 

 

Werden Sie für das Be- und Entladen bezahlt? 

 

Ja  Nein  

 

Frage 11 

Welche Arbeitsbedingungen haben sich Ihrer Meinung nach im Vergleich zu vor fünf Jahren 

verschlechtert?  
 

Arbeitsumwelt 

(einschließlich 

Diskriminierung) 

 
Arbeitsanforderungen (einschließlich 

Aufgabenflexibilität) 

 

Einkommenshöhen  Facharbeit  

Arbeitszeiten  Zugänglichkeit und Sicherheit von Parkplätzen  

 

Sonstiges (bitte angeben) ___________ 

 

Frage 12 

Wo ruhen Sie gewöhnlich am Ende Ihres Arbeitstages? 

 

Zu Hause  
In Unterkünften, die vom Arbeitgeber 

bereitgestellt werden 

 

In Ihrem Lastkraftwagen    
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Sonstiges (bitte angeben) ___________ 

 

Und am Ende Ihrer Arbeitswoche? 

 

Zu Hause  
In Unterkünften, die vom Arbeitgeber 

bereitgestellt werden 

 

In Ihrem Lastkraftwagen    

 

Sonstiges (bitte angeben) ___________ 

 

Wie oft kehren Sie nach Hause zurück? 

(bitte angeben)______________ 

 

Frage 13 

Wie bewerten Sie die Qualität der Parkplätze, auf denen Sie gewöhnlich halten (0 = sehr 

schlecht; 5 = sehr gut) 

 

Beleuchtung  Verfügbare Parkmöglichkeiten/-flächen  

Allgemeine Sauberkeit  Sicherheit  

Zugänglichkeit  Preise   

Qualität der Speisen  
Verfügbarkeit von Basisleistungen (Wäscherei, 

Geschäft usw.) 

 

Sauberkeit der sanitären 

Anlagen 
  

 

 

Sonstiges (bitte angeben) ___________ 

 

Frage 14 

Wenn Sie auf einem Parkplatz halten, wo schlafen und essen Sie gewöhnlich? 

 

Ich schlafe in meinem 

Fahrzeug 
 Ich esse in einem Restaurant 

 

Ich schlafe in einem 

Hotelzimmer 
 Ich koche selbst 

 

 

Sonstiges (bitte angeben) ___________ 
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Frage 15 

Waren Sie jemals gezwungen, an der Straße zu halten, da Sie die Lenk- und Ruhezeiten 

einhalten mussten und keinen Parkplatz erreichen konnten? 

 

Ja  Nein  

 

Wenn ja, wie häufig? 

__ Immer 

__ Oft 

__ Manchmal 

 

Frage 16 

Welches sind Ihrer Meinung nach die negativsten Aspekte Ihres Berufs? 

 

Lange Lenkzeiten  Schlechte oder unregelmäßige Ernährung  

Fahren am frühen 

Morgen/in der Nacht 
 Starker Autobahnverkehr 

 

Unregelmäßige oder 

ungenügende Ruhe oder 

Schlaf 

 Zu viel Arbeit neben dem Fahren 

 

 

Sonstiges (bitte angeben) ___________ 

 

Haben Sie weitere Anmerkungen? 
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